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1. Einführende Bemerkungen zur Fragestellung und zur Herangehensweise  
 

„We tell those who were sexually abused that it is natural to feel dirty. We do this becau-
se it's true, and we're trying to prepare them so that they don't feel alone when it hap-
pens. But aren't we also setting them up to be destroyed, to feel dirty and impure? How 
much are we training ourselves to crumble?“ (Veselka 1998: Abs. 4) 

Scham als ein Gefühl, welches an „eine umfassende Minderung des Selbstwertge-

fühls oder des Selbstrespekts bindet“ (Zahavi 2013: 321), werde vergewaltigten 

Frauen laut Sanyal (vgl. 2020: 76-88) auch heute noch, Jahrzehnte nach dem Er-

scheinen von Veselkas Artikel, vor dem Hintergrund stereotyper Opferrollenbilder 

und im Kontext eingeschränkter Vergewaltigungsnarrative, wie selbstverständlich 

zugesprochen, somit normalisiert und gesellschaftlich reproduziert. Unabhängig 

davon, dass es den Prototyp eines Opfers nach Sanyal (2020) nicht geben könne, 

weil „Menschen, die vorher unterschiedlich waren, die unterschiedliche Ressourcen 

und ein unterschiedliches Umfeld hatten, […] auch auf ein Verbrechen unterschied-

lich reagieren [werden]“ (Sanyal 2020: 80; vgl. auch Neubacher 2020: 133), stellt 

sich in der viktimären Gesellschaft der Spätmoderne, in der „potentielle Opferschaft 

als Referenzpunkt individueller Eigenschaften“ (Kunz & Singelnstein 2016: 375) 

betrachtet und Opferschaft nicht mehr als zeitlich beschränkter Zustand, „sondern 

als ein permanenter Status“ (Kunz & Singelnstein 2016: 375) verstanden werde, 

trotz aller Anerkennung und Rechte, die mit dem Opfer-Sein im Kontext des sich 

wandelnden Opferverständnisses einhergehen (vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 375) 

die Frage, wie zementierend, einschränkend und täter*innenorientiert das Narrativ 

des beschämten Opfers sowohl auf die Betroffenen als auch auf Helfer*innen und 

im Hinblick auf den gesellschaftlichen Diskurs bezüglich sexualisierter Gewalt wirkt. 

Denn in einer radikalen Leseart, „ist unser Respekt vor der Scham der Opfer in letz-

ter Instanz jedoch ein Respekt vor eben jenen gesellschaftlichen Normen, die Frau-

en beschämen“ (Sanyal 2020: 82). Denn Scham „ist ein moralisches Gefühl, das 

aber erst dann in Gang gesetzt wird, wenn ein Akteur anderen gegenüber an Ach-

tung verliert“ (Neckel 1991: 201). Analog dazu sieht auch Weiss, K. (2010) die Ur-

sache der Scham im Zuge des Opferwerdens nicht lediglich als subjektiv und situa-

tiv erlebte Entwertung und Hilflosigkeit durch die/während der Gewalthandlung, 

sondern die Bewertung einer (sexuell viktimisierenden) Situation als beschämend 

werde von Narrativen um Gender, Sexualität und Sexualstraftaten beeinflusst. Da 

überkommene viktimologische Konzepte wie das der Opferpräzipitation, welches 

laut Sautner (vgl. 2014: 7 ff.) eine (Mit-)Schuld des Opfers suggeriere und im Kon-

text des victim blamings heute implizit noch immer wirke, weiterhin die Narrative um 

Opferwerdung und Opfer-Sein beeinflussen, liegt es nahe anzunehmen, dass auch 

(genderbasierte) Schamnarrative implizit von konservativen, stereotypen, aus patri-
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archalen Strukturen erwachsenen sozialen (Geschlechts-)Rollenbildern durchdrun-

gen und bedingt werden (vgl. auch Sanyal 2020). Wenn es somit beispielsweise in 

einer Rezension zum belletristischen Werk Scham von Inès Bayard heißt: „Bis zu-

letzt kämpft Marie um die verlorene heile Welt“ (Vormweg 2020: Abs. k. A.) und 

Vergewaltigung weiterhin mit einem Verlust, mit einem Raub gleichgesetzt wird (vgl. 

Veselka 1998), suggeriert und reproduziert das unter Umständen jenes Beschädi-

gungsgefühl und den Gedanken an einen Makel (vgl. auch Sanyal 2020). Selbstver-

ständlich, so auch Sanyal (2020), sollen Traumafolgestörungen etc. an dieser Stelle 

nicht banalisiert werden, es stellt sich allerdings die Frage, wie das Vergewalti-

gungsnarrativ ausdifferenziert und diversifiziert werden kann, um Betroffene nicht in 

eine Schablone zu pressen, ihnen Heilungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zuzu-

gestehen (entgegen des manifesten Opferstatus) und um es ihnen ggf. zu erleich-

tern sagen zu können: „Es ist nicht meine Scham. Es ist die Scham der Täter. Und 

ich nehme sie ihnen nicht mehr ab“ (Sahebi 2020: Abs. 20). Neben der Relevanz 

hinsichtlich der Bewältigungsstrategien von Betroffenen kann eine mögliche Dekon-

struktion von opferbezogener Scham auch bezüglich der weiterhin eher geringen 

Anzeigebereitschaft bezüglich der Opfer von sexueller Viktimisierung, insbesondere 

Vergewaltigungen (vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 257; Heynen 2006: 127) von Be-

deutung sein, da Scham- und Schuldgefühle eher zur Geheimhaltung der Straftaten 

beitragen (vgl. Heynen 2006: 127). Darüber hinaus ist die (vermutete) Scham Be-

troffener auch im Hinblick auf Intervention und Prävention bezüglich sexualisierter 

Gewalt von Bedeutung, denn Scham als intersubjektives, soziales Phänomen wan-

dere laut Weiss, G. (2018) von Täter*innen zu den Zeug*innen schamlosen Verhal-

tens, von Opfern zu Unterstützer*innen, manifestiere sich als secondhand shame 

und die (vermutete) gespiegelte Scham von Opfern bewirke bei potenziellen Unter-

stützer*innen eine Distanzierung, victim blaming (vgl. Martingano 2020) und somit 

ggf. sekundär viktimisierende Reaktionen. Auch wenn sich die folgenden Ausfüh-

rungen auf cis Frauen1 als Betroffene und Männer als Täter beziehen, soll selbst-

verständlich weder weibliche Täterinnenschaft noch männliche Opferwerdung oder 

                                                           
1
 Als cis werden Personen bezeichnet, deren geschlechtliche Selbstzuordnung mit dem 

ihnen bei der Geburt zugewiesenen, biologischen Geschlecht übereinstimmt (Schwerdtner 
2021: 9). Die Tatsache, dass im Kontext der vorliegenden Arbeit explizit cis Frauen benannt 
werden, soll trans Frauen ihren Status und ihr Sein und ihre Identifikation als Frau nicht ab-
sprechen.  
Doch da generell in Bezug auf transgender-Personen erhöhter Forschungsbedarf besteht, 
u.a. weil transgender-Personen (sowohl binär als auch nicht-binär) ein besonders hohes 
Viktimisierungsrisiko im Bereich IPV (intimate partner violence) aufweisen und im Vergleich 
zu cis-Personen 2,5 mal häufiger von sexual IPV betroffen seien (vgl. Peitzmeier et al. 2020: 
e1), wurde diese Personengruppe im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausklammert, da sie 
innerhalb dieser Ausführungen basierend auf literaturtheoretischen Recherchen nicht gebüh-
rend berücksichtigt werden können. 
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sexualisierte Gewalt an oder durch nichtbinäre(n) Personen bzw. trans*2 Personen 

negiert oder verharmlost werden. Im Gegenteil – an dieser Stelle soll ausdrücklich 

Schwerdtner (2021) zugestimmt werden, die betont, dass die „den reinen Zahlen 

folgende, eindeutig gegenderte Redeweise von (cis) männlichen Tätern* und (cis) 

weiblichen Betroffenen […] Leerstellen in der Analyse sexualisierter Gewalt [er-

zeugt]“ (Schwerdtner 2021: 26), nämlich ein Übersehen der oben genannten trans* 

bzw. nichtbinären Personen und weiterer marginalisierter, zum Teil diskriminierter 

und hinsichtlich sexualisierter Gewalt besonders gefährdeter Personengruppen (vgl. 

Schwerdtner 2021: 26; Campbell 2008: 711)3. Die vorliegende Arbeit kann und soll 

diese Leerstellen nicht füllen. Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt soll jedoch 

auch im Hinblick auf die hier vorgenommene binäre geschlechtliche Zuordnung 

(weiblich/männlich) in Verbindung mit einer Fokussierung des weiblichen Opfers mit 

Verweis auf die statistische Norm, nach der es sich nach empirischer Datenlage 

zumeist um männliche Täter und vorranging weibliche Opfer handelt (vgl. u.a. 

Schröttle 2015; Brunner et al. 2021), mit Bezug auf Mardorossian (2014) keinesfalls 

als “woman’s issue” (Mardorossian 2014: 3) dargestellt werden, sondern „as an 

issue that saturates culture and defines structural masculinity’s relation to femininity 

and not women’s relation to men“ (Mardorossian 2014: 3). In Übereinstimmung mit 

Fitz-Gibbon und Walklate (vgl. 2018: 5) werden soziale Konstruktionen um Ge-

schlecht und Geschlechtsrollen nicht als statisch betrachtet und die Verknüpfungen 

zwischen biologischem Geschlecht, Gender – hinsichtlich der sozialen Aspekte von 

Geschlecht – und den als komplex zu verstehenden und daher im Kontrast zu Mar-

dorossians (2014) plural zu beschreibenden Weiblichkeiten und Männlichkeiten (vgl. 

Fitz-Gibbon & Walklate 2018) können als „messy, fuzzy, situated and layered“ (Fitz-

Gibbon & Walklate 2018: 5) gelten. Es wird laut Fitz-Gibbon und Walklate (vgl. 

2018: 141 f.) als Aufgabe der Kriminologie/Viktimologie gesehen, im Rahmen der 

Analyse von sexualisierter Gewalt das Zusammenspiel von sex und gender sowie 

von Männlichkeits- und Weiblichkeitsnarrativen im Kontext individueller Entwicklun-

                                                           
2
 Ausführliche Informationen zu den Definitionen von genderbezogenen Begrifflichkeiten wie 

nichtbinär (keine binäre Einordnung in die Kategorien weiblich/männlich) sowie trans* (Über-
begriff für alle Personen, die nicht dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht ent-
sprechen, wobei das Sternchen als Platzhalter für alle Identitäten steht) u.a. ist im Queer 
Lexikon (o.J.) zu finden. 
3
 Schwerdtner (vgl. 2021: 26) nennt hierbei auch weitere oftmals marginalisierte Gruppen 

wie be_hinderte Personen, Woman of Colour, Geflüchtete, Sexarbeiter*innen,  Gefängnisin-
sass*innen, Obdachlose, welche aufgrund der aus Vergewaltigungsmythen (Kapitel 4) ge-
wachsenen Klischees und Vorurteilen oftmals als Opfer ausgeblendet werden würden. Ähn-
liche bzw. sich mit den  angegebenen überschneidende sowie über genderbezogene Zuord-
nungen hinausgehende besonders vulnerable Gruppen (auch in Bezug auf sekundäre Vikti-
misierung, siehe Kapitel 4.2.) nennt bereits Campbell (2008: 711) wie Menschen mit Behin-
derungen, Immigrant*innen, Menschen in ländlichen Gegenden. 
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gen, sozialer/kultureller Hintergründe in der Zukunft differenzierter zu berücksichti-

gen. Gegenderter, sozialer Scham wird im Rahmen der geplanten Ausführungen in 

Bezug auf sexuelle Viktimisierung, insbesondere Vergewaltigungen, daher eine fun-

damentale Rolle zugewiesen4. Wie aber kann eine Dekonstruktion von Scham statt-

finden, wie kann das Narrativ verändert werden und wie können dennoch im Kontext 

einer viktimologischen Perspektive gerade die Besonderheiten sexueller Viktimisie-

rung, welche im Hinblick auf die genannten Aspekte und laut Torenz (vgl. 2019: 38-

44) in der Verflechtung von sexuellen Komponenten/Sexualität, Machtverhältnissen 

und Gewalt – welche nicht mit Zwang einhergehen müsse – bestünden, bedacht 

werden, auch und gerade im Hinblick auf die Entschämung des (weiblichen) Op-

fers? Denn: „Nur wenige würden wohl behaupten, dass die Folgen einer Vergewalti-

gung ähnlich sind, wie jene, verprügelt zu werden“ (Torenz 2019: 40). Das mag u.a. 

an jenen diffizilen oben genannten Verknüpfungen liegen sowie an der Übertretung 

der Intimgrenzen (vgl. Spangenberg 2008: 41). Dennoch soll im Zuge der folgenden 

Ausführungen der Versuch unternommen werden, das Empfinden einer potenziell 

sozial konstruierten Scham nicht als Legitimation oder Messlatte hinsichtlich der 

Schwere einer sexuellen Viktimisierungserfahrung zu betrachten. Denn so wie San-

yal (vgl. 2020: 86) betont, dass der Preis für die Anerkennung erfahrener Viktimisie-

rung „nicht sein kann, dass wir unser Leben danach zum Beweis dieses Unrechts 

machen und unsere Psyche als Tatort konservieren müssen“ (Sanyal 2020: 85 f.), 

sollte die Scham eines Opfers, welche zudem sowohl die betroffene Person selbst 

als auch Außenstehende hinsichtlich der Bewältigung eher zu hemmen scheint, 

nicht als ebensolcher Beweis (des Leids) fungieren müssen. In Abgrenzung dazu 

gilt es zu ergründen, ob die ggf. von Opfern empfundene Scham mittels Online-

Disclosure aufgelöst werden kann. Denn im Kontext zunehmender Digitalisierung 

und im Hinblick auf die Entwicklung neuer technosozialer Praktiken (vgl. Bidlo 2018; 

Powell 2015) haben sich auch hinsichtlich der Offenbarungsmöglichkeiten von Vik-

timisierungserfahrungen (Disclosure5), vielfältige, virtuelle Audrucksmöglichkeiten, 

Chancen und auch Risiken ergeben (vgl. Powell 2015). So ermöglichte die Hashtag-

                                                           
4
 Reintegrierende oder desintegrierende Scham/Beschämung sowie Scham-Management in 

Bezug auf (Prävention hinsichtlich) Täter*innenschaft im Allgemeinen wurde von Braithwaite 
(vgl. Braithwaite 1989; Ahmed, Harris, Braithwaite & Braithwaite 2001) ausgiebig behandelt. 
Aus viktimologischer Perspektive wurden Scham und Beschämung bisher eher weniger und 
wenn, dann im Zusammenhang mit opferzentrierter Restorative Justice thematisiert (vgl. 
Maruna & Pali 2020: 41). 
5
 Der Begriff Disclosure stehe grundsätzlich „für den Prozess, sich einer anderen Person 

anzuvertrauen“ (Allroggen 2018: 31). In der deutschsprachigen Fachliteratur sei der Begriff 
noch relativ neu und im Bereich der Offenlegung sexualisierter Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen stehe er für eine neutrale, empirisch orientierte sowie an die internationale 
Disclosure-Forschung angelehnte Perspektive auf sexualisierte Gewalt (vgl. Christmann 
2021: 6). 
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Kampagne #MeToo es betroffenen Frauen einerseits sich zu öffnen und auszutau-

schen, und „ihre falsche Scham auf die Männer zurückzuprojizieren, die ihnen Ge-

walt angetan haben [Übersetzung durch Verfasserin]“ (Maruna & Pali 2020: 42). 

Andererseits sorgte sie neben wachsender Sensibilisierung auch für gesellschaftli-

che Verunsicherung, Empörung sowie Misstrauen (vgl. Fileborn & Phillips 2019). 

Auf diesen Überlegungen aufbauend lauten die Forschungsfragen, welche im Rah-

men der vorliegenden Arbeit im Fokus stehen sollen: 

1. Inwieweit kann für Frauen nach sexuellen Viktimisierungen/insbesondere Ver-

gewaltigungen im Kontext der #MeToo-Bewegung unter besonderer Berücksich-

tigung von Genderrollen und IPR (intimate partner rape) eine Auflösung von po-

tenzieller Scham und dadurch Empowerment durch Online-Disclosure möglich 

sein und/oder: 

2. Inwieweit kann Disclosure in sozialen Netzwerken Sekundärviktimisierung im 

Sinne einer „inadäquaten Behandlung“ (Görgen 2009: 236) bzw. einer Objektifi-

zierung durch „Unpersönlichkeit und Anonymität“ (Schneider 2020: 410) und 

Tertiärviktimisierung, in Bezug auf die Manifestation einer Opferidentität, eine 

Plattform bieten und ggf. opferbezogene Scham verstärken. 

Um eine Annäherung an diese Fragen zu ermöglichen, wird zunächst die soziale 

Konstruktion von Schamgefühlen, deren Intersubjektivität, (Kontroll-)Funktion und 

Genese im Kontext vor dem Hintergrund von Gender(rollen) und in Abgrenzung zum 

Schuldgefühl analysiert. Gestützt wird sich vornehmlich auf die (emotions-

)soziologischen und psychologischen Ausführungen und Konzepte von insbesonde-

re Majer (2013), Schüttauf et al. (2003), Tiedemann (2008; 2013) sowie Landweer 

(2019), Zahavi (2013), Demmerling & Landweer (2007), Lehmann (2008), Seidler 

(2001) und Sartre (2020). Im Anschluss an eine Einführung zu Definitionsansätzen 

bezüglich sexualisierter Gewalt/Vergewaltigung, insbesondere aus der Perspektive 

der feministischen Viktimologie und feministischen Philosophie unter besonderer 

Berücksichtigung des Konsens- und Zustimmungsprinzips und IPR (intimate partner 

rape) (vgl. Schwerdtner 2021; Hänel 2018; Hänel 2021b etc.) folgt eine strafrechtli-

che bzw. kriminologische Einordnung sexueller Viktimisierung, insbesondere Ver-

gewaltigung u.a. mit Bezug auf Fischer, T. (2018; 2021), Treibel et al. (2017), 

Schröttle (2015). Nach diesen einführenden Kapiteln werden die mögliche Sekun-

där- und Tertiärviktimisierung (vgl. u.a. Kiefl 2003) nach Disclosure (Offenlegung) 

von sexueller Viktimisierung u.a. bedingt durch die in diesem Kontext noch immer 

wirkenden Vergewaltigungsmythen (vgl. u.a. Hänel 2018; 2021b; Lussier, et al. 

2021) und nicht-ideale Opferschaft (vgl. Christie 1986) bzw. das victima-Label (vgl. 

Dijk 2020) betrachtet, um die im Anschluss daran diskutierte soziale Konstruktion 
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von opferbezogenen, gegenderten Schamgefühlen und der (latenten stets vorhan-

denen) Schamangst des weiblichen Vergewaltigungsopfers nachvollziehen zu kön-

nen. An dieser Stelle soll bereits betont werden, dass im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nicht versucht wird, komplexe, multifaktorielle ätiologische Modelle für das 

Zustandekommen von sexueller Viktimisierung bzw. Vergewaltigungen darzulegen 

und/oder das Ursachen- und Bedingungsgefüge lediglich auf sozialstrukturelle As-

pekte zu begrenzen und rape culture und Vergewaltigungsmythen als ausreichende 

Erklärungen darzustellen. Vielmehr steht das Bedingungsgefüge im Kontext des 

Zusammenspiels von Gender, sozialer Scham und sexualisierter Gewalt im Fokus, 

welches durch ein „stereotypes Vergewaltigungsskript“ (Schwerdtner 2021: 18) ba-

sierend auf (historisch bedingten) Vergewaltigungsmythen gerahmt wird. Schließlich 

wird Online-Disclosure vor dem Hintergrund technosozialer Praktiken (vgl. u.a. 

Powell 2015) und in Bezug auf den #MeToo-Hashtag-Aktivismus analysiert. Die von 

Clark, H. (2010) genannten Opferbedürfnisse Validierung, voice und Kontrolle die-

nen neben bzw. in Kopplung mit den zuvor herausgearbeiteten Bedingungen und 

Elementen des Schamerlebens sowie der Theorie der Schamresilienz (vgl. Brown 

2006) als Kategorisierungshilfe, um die Ziele und Reaktionen auf Online-Disclosure 

bezüglich schamvermindernder und schambefördernder Faktoren oder aber sekun-

där viktimisierender Faktoren anhand (empirischer) Untersuchungen zu Disclosure 

im Rahmen von #MeToo einordnen zu können. Hierbei wird sich insbesondere auf 

Suk et al. (2021), PettyJohn et al. (2021), Martingano (2020); Gueta, et al. (2020), 

Peleg-Koriat & Klar-Chalamish (2020), Gallgher et al. (2019) bezogen. Da sowohl 

die #MeToo-Bewegung als auch das Schamempfinden von Ambivalenzen durchzo-

gen sei und Scham #MeToo antreibt und als Katalysator der Bewegung diene (vgl. 

u.a. Sundén & Paasonen 2020), werden sowohl Chancen und Risiken bzw. Quellen 

der Ent- und (erneuten) Beschämung im Hinblick auf online Disclosure, insbesonde-

re im Kontext der #MeToo-Bewegung sichtbar. 

 

2. Soziale Scham und soziales Geschlecht 

2.1. Annäherung an das Phänomen der Scham – Intersubjektivität, Genese, 

Differenzierungen und Funktion  

 

Hinsichtlich des Schamgefühls spielt „Das ‚Auge des Anderen‘ […] die entscheiden-

de Rolle“ (Schüttauf et al. 2003: 9 f.). Den Blick zu senken, um sich den bohrenden 

Blicken der bewertenden anderen Person(en) zu entziehen, im Boden versinken zu 

wollen (vgl. Landweer 2019; Kavemann 2016; Hilgers 2013), dieses „Verschwin-
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denwollen und das Verbergen eigenen Gefühls- und Innenlebens“ (Hilgers 2013: 

15) sind (körperliche) Ausdrucksformen und Umschreibungen des Schamgefühls, 

welche die Macht des auf das Subjekt gerichteten Blickes verdeutlichen (vgl. Seidler 

2001). Hinsichtlich ihres körperlichen Ausdrucks und ihrer körperlichen Verortung 

scheint der optisch-sinnliche Bezug zur Realität bei der Scham stärker ausgeprägt 

zu sein als bezüglich anderer Affekte (vgl. Seidler 2001: 42). „Der Blick des Anderen 

überträgt auf mich eine Wahrheit, über die ich keine Kontrolle habe und gegen die 

ich – in diesem Augenblick – machtlos bin“ (Zahavi 2013: 323). Scham ist verbun-

den mit bzw. wird konstituiert von einer plötzlich und heftig eintretenden leiblichen 

Erfahrung der Engung, Lähmung, einer Blockade (vgl. Demmerling & Landweer 

2007: 220); sie „rührt an die stets sprungbereite Angst verlassen zu werden“ (Köhler 

2017: 81), weshalb Individuen versuchen beschämende Situationen zu vermeiden 

(vgl. Köhler 2017: 81). So unterschiedlich Scham, deren Voraussetzungen und Be-

dingungen auch bewertet werden, die Sozialität des Schamerlebens, wobei Soziali-

tät „dort beginnt, wo zwei Subjekte in eine Beziehung miteinander treten“ (Gugutzer 

2015: 147) und die „deshalb auf einer basalen Ebene als Inter-Subjektivität konstitu-

iert wird“ (Gugutzer 2015: 147), betonen in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung 

sowie in Verbindung mit der Übertretung einer durch das Individuum anerkannten 

Norm/Konvention bzw. bezüglich des Verfehlens eines Ideals und einer daraus fol-

genden negativen Beurteilung durch andere Personen diverse Autor*innen (vgl. u.a. 

Sartre 2020; Tiedemann 2013; Hilgers 2013; Majer 2013; Zahavi 2013; Seidler 

2001; Schüttauf et al. 2003; Demmerling & Landweer 2007; Lehmann 2008; Tiede-

mann 2008). Die Perspektive(n) auf Scham als sozialer Affekt rührt/rühren aus einer 

intersubjektiven Wende der Psychoanalyse (vgl. Tiedemann 2008). Der intersubjek-

tiven Sichtweise folgend führen „Emotionen in den Lücken und Leerräumen zwi-

schen uns selbst und den anderen bis zu einem gewissen Grad ein chaotisches 

Eigenleben. Gefühle spielen sich nicht nur innerhalb eines Subjektes ab, sondern 

auch in diesem ‚Zwischenbereich‘ zwischen zwei Subjekten – also intersubjektiv“ 

(Tiedemann 2008: 253 f.). Bereits Sartre (2020) betrachtete Scham als „Anerken-

nung dessen, daß ich wirklich dieses Objekt bin, das der andere anblickt und beur-

teilt“ (Sartre: 2020: 471), denn „ich schäme mich, wie ich anderen erscheine“ (Sartre 

2020: 471). Scham setze demnach, so Zahavi (2013) mit Bezug auf Sartre (2020), 

„die Einmischung des Anderen voraus, nicht allein, weil der Andere derjenige ist, vor 

dem ich mich schäme, sondern auch und mehr noch, weil der Andere derjenige ist, 

der das konstituiert, worüber ich mich schäme“ (Zahavi 2013: 323). Das Gegenüber, 

der Andere ist demnach zugleich als Zeuge der Scham sowie Erzeuger und bleibt 

auch über das konkrete Erlebnis hinaus ihr (internalisierter) Bezeuger (vgl. Seidler 
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2001: 81; vgl. auch Döring 2015). Insofern sei im Gegensatz zu dem situativ an ein 

leiblich anwesendes Publikum gebundenes Phänomen der Peinlichkeit für Scham 

die Öffentlichkeitskomponente irrelevant, denn „Scham erfordert lediglich eine Refe-

renz zum internalisierten Anderen“ (Döring 2015: 38; vgl. Hilgers 2013). Insofern 

könnte Scham mit Bezug auf Gugutzers (vgl. 2015: 147 f.) Bausteine einer verkör-

perten Soziologie einerseits als leibliche Erfahrung im Kontext der Verkörperung 

sozialen Handelns, andererseits als Ausdruck körperlich-symbolischer Repräsenta-

tion (und Reproduktion) sozialer Ordnung gedeutet werden. Die (zumindest ambiva-

lent besetzte) Anerkennung einer übertretenen Norm – und somit der sozialen Ord-

nung – durch die betreffende Person sei demzufolge Voraussetzung für die Entste-

hung des Schamgefühls (vgl. Landweer 2019: 235). Im Fokus stünde jedoch nicht 

die Bedeutung der Norm als solche, welche existiere, sofern „das sozial definierte 

Recht auf Kontrolle der [spezifischen] Handlung nicht vom Akteur, sondern von an-

deren behauptet wird“ (Coleman 1991: Rn. 243), sondern die Bedeutung der Bezie-

hung zwischen normsetzender Instanz und dem betroffenen Individuum, in deren 

Kontext eine Norm dem Selbstschutz bzw. Schutz der Intimsphäre diene (vgl. Majer 

2013: 87 ff.). Laut Tiedemann (vgl. 2008: 258) sei die Höhe der emotionalen Investi-

tion im Rahmen der Beziehung meist durchaus relevant und eine Voraussetzung für 

Schamgefühle. Auch wenn dagegen Majer (2013) eine intensive (intime) Verbun-

denheit nicht als Voraussetzung für Anerkennungsbeziehungen und in der Folge für 

das Auftreten von Schamgefühlen betrachtet – wobei eine solche, so könnte ge-

mutmaßt werden, die Intensität der Scham und ihrer Auswirkungen ggf. beeinflusst 

–  so wird dennoch seine intersubjektive Sichtweise deutlich, denn im Gegensatz 

zur Selbstzerknirschung sei im Kontext der jeweiligen Schamszene die Sorge um 

Anerkennungsverlust durch andere von Bedeutung bzw. die Sorge, die Anerken-

nung des Gegenübers nicht mehr zu verdienen (vgl. Majer 2013). Anerkennung sei 

hierbei durch „Zustimmung und Wohlwollen, Gegenseitigkeit und sozialisierte 

Selbstbezogenheit“6 (Majer 2013: 4) charakterisiert und beziehe sich auf alles, was 

einer Person „im weitesten Sinn des Wortes zugehörig ist“ (Majer 2013. 36). Scham, 

hierauf können sich Seidler (2001), Schüttauf et al. (2003) Majer (2013) und Tiede-

mann (2008; 2013) wohl einigen und diese Auffassung liegt auch den vorliegenden 

Ausführungen zugrunde, sei somit als soziales, intersubjektives Phänomen an der 

Schnittstelle „im Übergangsbereich von innerer und äußerer Welt“ (Seidler 2001: 43) 

                                                           
6
 Unter sozialisierter Selbstbezogenheit versteht Majer (2013) den persönlichen Bezug, die 

Relevanz der gegenseitigen Wertschätzung und des Einverständnisses für die jeweilige 
Person: „Wenn jemandem aber nicht nur an der Gegenseitigkeit der Wertschätzung, son-
dern auch am Einverständnis mit dem Anderen liegt, wird er die Wertschätzung (und ihren 
Entzug) in der Regel auch persönlich nehmen“ (Majer 2013: 32). 
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angesiedelt und bewirke laut Zahavi (vgl. 2013: 335) eine Distanzierung vom eige-

nen Selbst im Zuge einer kritischen Selbstbewertung im Kontext einer verinnerlich-

ten oder ko-präsenten Fremdperspektive, unabhängig davon, ob sie sich selbstre-

flexiv, über-sich-selbst-richtend äußere oder interpersonell vor den körperlich anwe-

senden anderen auftrete (vgl. Zahavi 2013: 335; Döring 2015). Die Perspektive auf 

Scham als soziales, kulturell durch Norm- und Wertvorstellungen und somit auch die 

jeweiligen (Gender-)Rollenvorstellungen geprägtes, intersubjektives Phänomen wi-

derspräche nicht einer biologischen Disposition und/oder der Existenz affektiver 

Vorläufer für/der Scham, welche hinsichtlich des späteren Schamerlebens die 

Grundlage bilden würden (vgl. Lotter 2021: 00‘16‘10-00‘16‘29; Nathanson 1992). 

Nathanson (1992) und Schüttauf et al. (2003) verwenden in unterschiedlicher Aus-

legung den Begriff Proto-Scham für jene Vorläufer der Scham. Nathanson (1992) 

selbst hält den von ihm geprägten Begriff als Bezeichnung für frühe Formen affekti-

ven Ausdrucks vor der Manifestation eines Selbstkonzepts letztlich selbst für unan-

gemessen, denn er betrachtet Scham als angeborenen Affekt7, der in ein affektives 

System eingebettet sei, wobei Scham in diesem Kontext als hemmende Antwort auf 

die Störung oder Behinderung eines zuvor existierenden positiven Affektes wie 

Freude zu verstehen sei (vgl. Nathanson 1992: 196): 

„The infant who blushes and becomes suddenly disorganized when unbable to turn 
on a display of colored lights is neither embarrassed nor humiliated bei this failure. It 
is the grip of shame affect pure and simple, an affect mechanism that functions to 
suppress the excitement and enjoyment normally attending the exercise in pro-
gress.“

8
 (Nathanson 1992: 170). 

Nach Nathanson (vgl. 1992: 169-196) zeigten die Neugeborenen im Experiment von 

Papousek und Papousek (1975) eine frühe Form von Scham, die unabhängig von 

sozialen Beziehungen auftrete, bereits vor der Ausbildung eines Selbstkonzeptes 

bzw. Selbstwertgefühls einsetze und Nathansons (1992) These unterstütze, die so-

                                                           
7
 Es wird in der Emotionspsychologie zwischen Affekt, der biologischen Komponente bzw. 

eines Musters biologischer Mechanismen ausgelöst durch einen Stimulus, dem Gefühl, als 
bewusste Wahrnehmung eines Affekts sowie Emotionen unterschieden (vgl. Nathanson 
1992: 49-50; vgl. auch Hilgers 2013: 25). Letztere beinhalten einen „leap from biology to 
psychology“ (Nathanson  1992: 50): „To fit our definition of emotion an affect must be placed 
within a script or a story“ (Nathanson 1992: 50). 
8
 Hierbei bezieht sich Nathanson (1992) auf ein Experiment zu Konditionierungs- und Lern-

prozessen von Papousek und Papousek (1975). Drei bis vier Monate alte Babys erhielten 
einen einseitigen Lichtimpuls. Diesem neuen Stimulus als Interessensquelle wandten sich 
die Kinder zu. Als das Interesse nach einigen Wiederholungen nachließ, erfuhren die Babys 
den Lichtimpuls immer dann, wenn sie ihren Kopf mehr als 30 Grad und jeweils mindestens 
drei Mal in die betreffende Richtung drehten. Die Babys wiederholten daraufhin das Verhal-
ten, lernten eine neue Fähigkeit (skill) und zeigten Ausdruck der Freude. Als der (belohnen-
de) Lichtimpuls ausblieb reagierten die Babys verwirrt und unkoordiniert: Sie wandten sich 
ab, der Muskeltonus nahm an, die Atmung intensivierte sich. 
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ziale Funktion von Scham sei lediglich eine mögliche Ausprägung, ein möglicher 

Kontext in welchem der Schamaffekt über die Lebensspanne hinweg eine Rolle 

spiele. Laut Nathanson sei Scham in jedem Fall gebunden an ein Versagen: „Any 

failure of mastery produces shame“ (Nathanson 1992: 171) und „any time we take 

on something new we court pride and risk shame in the service of comprehension“ 

(Nathanson 1992: 171). Allerdings sei die vollständige Entfaltung der Scham als 

selbstreferenzielle Emotion laut Muris und Meesters (2014) abhängig von der Etab-

lierung eines Selbstkonzeptes, von der Internalisierung sozialer Normen sowie theo-

ry of mind als Fähigkeit zum Perspektivwechsel bzw. der Fähigkeit, die Erwartungen 

des Gegenübers in Bezug auf die eigene Person einschätzen zu können (vgl. auch 

Lotter 2021). Proto-Scham bei Schüttauf et al. (2003) hingegen stellt die Bedeutung 

frühkindlicher Beziehungen (und somit die intersubjektive Komponente) in den Fo-

kus der Schamgenese. Wie auch bei Tiedemann (vgl. 2013: 79 ff.), welcher hierfür 

die Bezeichnung Daseinsscham wählt, wiederum mit Bezug auf Urscham bei 

Wurmser (vgl. 2013: 299), steht hier die Interaktion mit der Mutter bzw. frühesten 

Bezugsperson im Mittelpunkt (vgl. auch Hilgers 2013: 19 ff.; Muris & Meesters 

2014). Ablehnungserfahrungen, das Ausbleiben von Zustimmung und Wohlwollen 

im Hinblick auf die sich entwickelnden Kompetenzen oder Eigenschaften des Kindes 

bzw. Zurückweisung lassen das Kind aus der Erfahrung bedingungslosen Wertge-

schätzt-Seins, „aus dem Wohlgefühl des Angenommen- und Bestätigtwerdens“ 

(Schüttauf et al. 2003: 42) herausfallen und bilden damit Vorläufer des Scham-

schmerzes. Diese Urscham sei das „absolute Gefühl des Liebesunwertes“ (Wurm-

ser 2013: 299). Urscham, Daseinsscham, Proto-Scham scheinen somit als archai-

sche Angst im späteren Schamerleben die existenzielle Bedrohung/Erfahrung feh-

lender Geborgenheit zu spiegeln bzw. zu reaktivieren (vgl. auch Schüttauf et al. 

2003: 34-45). Wobei wie Hilgers (2013) betont, Scham per se kein pathologisches 

Gefühl sei (vgl. Hilgers 2013: 17). Grundsätzlich habe Scham „die wichtige Funktion, 

die fraglose Selbstverständlichkeit des Selbstgefühls zu stören und damit ein Be-

wusstsein über das Selbst und das Fremde zu wecken“ (Hilgers 2013: 20). Scham 

dient somit zugleich der Abgrenzung als auch der Einordnung, der Zuordnung der 

eigenen Person. Diesbezüglich sorge Scham für die Einhaltung von Normen und 

Regeln, welche wiederum im Kontext des Zusammenlebens im gesellschaftlichen 

Gefüge Zugehörigkeit sichern würden (vgl. Landweer 2019). Zugleich fungiere 

Scham im Kontext eines Geschehens, das eine bisher verborgene Verfehlung bzw. 

das Ungenügen eines Subjekts enthülle (vgl. Schüttauf et al. 2003), ob nun als vo-

rübergehendes Augenblicksgefühl oder umfassender in Anbetracht eines (bleiben-

den) Makels oder Versagens (vgl. Majer 2013) als Technologie sozialer Kontrolle 
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(vgl. Uebel 2021). Erst in chronifizierter, toxischer Form könne sie einschränkend 

wirken (vgl. Landweer 2019: 238). So käme es, „wenn Schamaffekte das Ich über-

schwemmen“ (Hilgers 2013: 17) zu destruktiven Auswirkungen im Zuge der Scha-

mabwehr: zu Gewalt, Substanzabhängigkeit, etc. (vgl. Hilgers 2013: 17). Doch biete 

Scham als „cloaking device“ (Uebel 2021: 576) eine Art Pfand für Integrität und Si-

cherheit, solange sich das Individuum in ihr verliere und ihre Funktion als sozialen 

Kontrollmechanismus nicht durchschaue: 

„[S]hame offers an antidote to an external all-seeing Eye. Shame means that, if I 
revel in its labyrinthine depths rather than become conscious of it as the protective 
device it is, there is a chance my dependence on the views of others will not be be-
trayed [Hervorhebungen durch Verf.].“ (Uebel 2021: 676 f.) 

Neben der Scham der passiven Enthüllung eines Ungenügens, verborgenen Ma-

kels, einer Verfehlung im Kontext einer Normverletzung (pudor denudationis) exis-

tiere nach Schüttauf et al. (2003) eine weitere Form der Scham: pudor exhibitionis, 

die Scham, welche nach dem aktiven Aufbegehren/einem Wagnis, dem „misslin-

genden Sich-Zeigen des Subjekts“ (Schüttauf et al. 2003: 55), nach einer „offene[n] 

Rebellion gegen die jeweils einschränkende Norm“ (Schüttauf et al. 2003: 75) ein-

trete, in der Verbindung mit dem Aufbrechen-Wollen einer Spaltung in verborgene 

und öffentliche Selbstanteile (vgl. Schüttauf et al. 2003: 73 f.). Wenn dieses Aufbe-

gehren scheitert und das Gefühl der Scham laut Schüttauf et al. (3003; vgl. auch 

Tiedemann 2003) die existenzielle Bedeutung der Beziehung offenbart bzw. sichtbar 

macht, so scheint das Individuum selbst im Wissen um den cloaking-Funktion zu 

sehr gebunden durch Abhängigkeiten und den Wunsch nach Anerkennung, als dass 

es sich aus der Verstrickung lösen könnte (oder wollte). Die beschämte/sich schä-

mende Person sorge sich im Kontext der Anerkennungsbeziehung um den Verlust 

eigener Autorität bzw. den Verlust des eigenen (Selbst-)Werts (vgl. Majer 2013: 75). 

Scham dürfe jedoch laut Majer (vgl. 2013: 77) nicht mit Selbsthass als mögliche 

Folge von „Selbstkritik als Unterwerfung unter einen übermächtigen Willen, den man 

erzürnt hat“ (Majer 2013: 77) verwechselt werden. Ein Minderwertigkeitsgefühl oder 

Gefühl des Unwürdig-Seins in Verbindung mit Scham könnte nach Demmerling und 

Landweer (vgl. 2007: 220) potenziell als Folge wiederholten Schamerlebens entste-

hen oder Majer (2013) zufolge, sofern ein Ungleichgewicht in der Anerkennungsbe-

ziehung bestehe (vgl. Majer 2013), wenn also die betroffene Person „die Anerken-

nung anderer mehr [braucht] als umgekehrt, und das heißt im Endeffekt, sie geht 

davon aus, dass ihre Anerkennung weniger Wert ist als die Anerkennung ihres Ge-

genübers“ (Majer 2013: 89). Dieses Ungleichgewicht erscheint insbesondere im 

Hinblick auf komplexe Abhhängigkeitsgefüge und dynamische Prozesse in Bezug 

auf IPR (intimate partner rape) von Bedeutung (Kapitel 3.2.). Traumatische Scham 
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als mögliche Folge von Vergewaltigungen und anderen traumatischen Erfahrungen 

(vgl. Marks 2021: 21-27), wobei es sich hierbei um ein „vitales Diskrepanzerlebnis 

zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmög-

lichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht 

und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fi-

scher, G. & Riedesser 2020: 88) handele, als spezifische Ausprägung von Scham 

infolge von Grenzverletzungen bzw. Intimitäts-Scham, kann das Selbstgefühl beein-

trächtigen und Gefühle von Schwäche, Hilflosigkeit, des Ausgeliefert-Seins hervor-

rufen (vgl. Marks 2021: 21-27). Dennoch ist festzustellen, dass „Negatives Selbst-

werterleben und Scham […] eng beieinander [liegen], ohne indes zusammenzufal-

len“ (Seidler 1997: 129). Auch wenn im Kontext des emotionalen Zustandes der 

Scham der Selbstwert „under attack“ (Ferguson & Crowley 1997: 20) stehe, da das 

Selbst, im Versuch sich selbst als annehmbar zu präsentieren, scheitere (vgl. Fer-

guson & Crowley 1997: 20), führe Scham nicht unweigerlich dazu, den Selbstwert 

als beschädigt anzusehen – existenziell bedroht, jedoch nicht zwingend beschädigt 

(vgl. Majer 2013: 67). Je nach Ausprägung und Ursache der Scham könnte dieser 

Aussage widersprochen werden. Denn letztlich sage die Scham Marks (vgl. 2021: 

196) zufolge so flüchtig sie unabhängig von ihren Folgen und der durch sie ggf. 

ausgelösten Schamangst auch sei (vgl. Demmerling & Landweer 2007) – „Ich bin 

ein Fehler“ (Marks 2021: 196), was im Gegensatz zur Aussage der Schuld, nämlich 

„Ich haben diesen spezifischen Fehler gemacht“ (Marks 2021: 196; Kapitel 2.3.) 

durchaus für ein „umfassendes, total auf die ganze Person bezogenes Urteil, even-

tuell lebenslang“ (Marks 2021: 196) spräche und somit für eine Herabsetzung des 

Selbstwerts (vgl. Zahavi 2013). Weitestgehend unstrittig scheinen die möglichen 

Folgen der Scham. Die Verfehlung, das Scheitern und die Bedrohung führe zu sozi-

alem Rückzug (vgl. Ferguson & Crowley 1997: 20), zum Einfrieren oder Verstecken, 

zu Fluchtimpulsen oder aber Kampf-Reaktionen (vgl. Marks 2021: 54) und wieder-

holtes Schamerleben aufgrund desselben Normverstoßes oder Stigmas9 könne zu 

einer gewissen Disposition bezüglich Scham führen sowie zu Schamangst (vgl. 

Landweer 2019: 237). Schamangst wiederum beziehe sich auf die Sorge vor (weite-

rer) Beschämung und könne zur Vermeidung von potenziell beschämenden Situati-

onen führen (vgl. Wurmser 2013: 73 ff.; Landweer 2019: 237). 

Scham „bezeugt unsere Exponiertheit, unsere Verletzbarkeit und Sichtbarkeit, und 

sie ist wesentlich verbunden mit solchen Aspekten wie Verbergung und Aufdeckung, 

                                                           
9
 Nach Goffman (1990) handelt sich bei einem Stigma um eine diskreditierende Eigenschaft 

einer Person, um ein Attribut, welches auch „Fehler […], eine Unzulänglichkeit, ein Handi-
kap“ (Goffman 1990: 11) genannt wird. 
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Sozialität und Entfremdung, Trennung und Interdependenz, Unterscheidung“ 

(Zahavi 2013: 334 f.), sowohl im physischen Alleinsein bezüglich des sich-vor-sich-

selbst-Schämens (vgl. Demmerling & Landweer; Zahavi 2013), als auch im öffentli-

chen, interpersonellen Kontext (vgl. Zahavi 2013) und innerhalb dieser Verflechtun-

gen kann Scham isolieren, zur Repression, Handlungsunfähigkeit und Verdingli-

chung des Individuums führen (vgl. Köhler 2017: 82), andererseits können Scham 

und Schamangst als Signal dienen: Sie schützen körperliche und seelische Intimi-

tätsgrenzen oder machen auf (drohende) Grenzverletzungen aufmerksam (vgl. 

Marks 2021: 190; Seidler 2001). Scham verweist demnach auf die grundsätzliche, 

menschliche Bezogenheit sowie Abhängigkeit des Menschen auf/von andere(n) und 

wird zugleich aus ihr gespeist (vgl. Lehmann 2008). Es erscheint daher nicht ver-

wunderlich und im Hinblick auf die Verknüpfungen zwischen Scham, Sexualität und 

(sexualisierte) Gewalt nennenswert, dass Nacktheit, welche in der Bibel im Buch 

Genesis bezüglich des Sündenfalls in einer „Urgeschichte der Individuation“ (Lotter 

2021: 00‘31‘34) als Symbol für Bloßstellung und „Urbild des Schamerlebens“ 

(Schüttauf et al. 2003: 29) und des Ungenügens10 (vgl. Schüttauf et al. 2003: 29) 

dargestellt wird, laut Lehmann (vgl. 2008: 30) in ihrem Ausdruck existenzieller Ver-

letzlichkeit den Kern der Scham und nach Brown (2006) Sexualität eine ihrer Quel-

len darstelle, da sich in ihr „die Angewiesenheit auf andere, mithin auf eine höhere 

Gewalt als Schutz vor Gewalt“ (Lehmann 2008: 30) spiegele. „Wer sich selbst nicht 

helfen kann und keinen Schutz vor Gewalt genießt, wird Opfer von Gewalt und 

muss sich dafür schämen. Zu ihm kann man sagen: ‚Du Opfer!‘“ Diese Verknüpfung 

von (körperlicher) Schwäche, Hilflosigkeit und Scham spiegelt sich auch in der histo-

risch bedingten Geschlechts- und Genderspezifität dieses der Weiblichkeit zuge-

schriebenen Affekts (vgl. Marks 2021: 37-40), welche im Folgenden näher ausge-

führt werden soll. 

 

2.2. Scham, Schamangst und Gender 

 

Vor dem Hintergrund einer ethnomethodologischen Sichtweise auf Geschlechterzu-

gehörigkeit als soziale Konstruktion im Kontext alltäglicher Interaktionen (vgl. Micus-

Loos 2018: 222) könnte die historisch gewachsene Verweiblichung des Schamge-

fühls analog zu doing gender (vgl. West & Zimmermann 1987) als doing shame be-

                                                           
10

 Dieses Ungenügen in Bezug auf Nacktheit könne sich auf moralische Normen – auch im 
Hinblick auf Geschlecht/Gender darauf „‘nur ein Mädchen‘ zu sein“ (Schüttauf et al 2003: 29) 
oder Kompetenzen beziehen (vgl. Schüttauf et al. 2003: 29) und somit ist es mit Vergleichen 
und der von Lotter (2021: 00‘31‘34) hervorgehobenen Individuation und wechselseitigen 
Wahrnehmung verknüpft (vgl. auch Sartre 2020). 
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zeichnet werden. Das doing-gender-Paradigma wurde durch West und Zimmer-

mann (1987) etabliert (vgl. auch Risman & Davis, G. 2013: 238 ff.). Demzufolge 

bewege sich Gender als Prozess der Steuerung und Herstellung (doing) individuel-

len Verhaltens in Abhängigkeit von normativen Vorstellungen bezüglich Einstellun-

gen und Aktivitäten im Hinblick auf die Angemessenheit einer Zuordnung zur sex 

category11 eines Individuums (vgl. West & Zimmermann 1987: 127) innerhalb der 

meisten heutigen Gesellschaften im Kontext eines binären Systems und ordne Per-

sonen entweder weibliche oder männliche Attribute zu (vgl. O’Toole et al. 2020: xii). 

Das sei der Fall trotz vielfältiger und auf (sexuelle Identitäts-)Diversität setzender 

Perspektiven auf Geschlecht bzw. hinsichtlich der Dekonstruktion der Kategorie 

Geschlecht als solche (vgl. Kuster 2019). Analog dazu scheint das Schamgefühl 

(historisch-traditionell) vorwiegend weiblich attribuiert (worden) zu sein (vgl. Marks 

2021). Scham in ihrer Gratwanderung zwischen sozialem Konstrukt und (in Grund-

zügen) angeborenem Affekt balanciert somit nicht nur zwischen Kultur und Natur, 

sondern verdeutlicht durch ihre historisch gewachsene, sozial konstruierte Veror-

tung in der Frau (zumindest nachhallend) den von Kuster (2019) konstatierten Spalt 

„zwischen der avancierten Theorielandschaft der Gender Studies und einer lebens-

weltlichen Beharrungstendenz der omnipräsenten bipolaren Geschlechtsunterschei-

dung trotz einer tendenziellen Nivellierung der angestammten Geschlechtsunter-

schiede“ (Kuster 2019: 10). Auch das androzentrisch ausgerichtete Strafrecht (vgl. 

Smaus 2020: 360) hinke diesbezüglich hinterher, denn: 

„Die meisten Institutionen, der common sense und schließlich Gesellschaftsmitglie-
der selbst kennen nur ganzheitliche Frauen und Männer, bei denen sie allenfalls die 
Stimmigkeit mit Rollenbildern prüfen, diese jedoch nicht in ihre Fragmente/Variablen 
zerlege. Im Bereich der Kriminologie und des Strafrechts sowie der sozialen Kontrol-
le treffen Sanktionen konkrete, verbindlich geschlechtlich eingeordnete Menschen, 
unabhängig von der Errungenschaft einer konstruktivistischen Theorie.“ (Smaus 
2020: 360) 

Es könnte jedoch ebenso festgestellt werden, die Gender Studies rasten voran, 

während die (lebensweltliche und justizielle) Praxis in allen Bereichen sich (noch?) 

schwer tut den Pfaden jenseits der statischen Bipolarität von Geschlecht zu folgen. 

Das Schamgefühl jedenfalls erscheint in weiblich gegendertem Gewand und die 

historische Verknüpfung sei sprachlich (noch) in Bezug auf die Bezeichnung der 

                                                           
11

 West und Zimmermann (1975) unterscheiden zwischen sex und sex category. Sex bezie-
he sich auf das biologische weibliche oder männliche Geschlecht, welches determiniert sei 
aufgrund biologischer Merkmale, auf welche sich bezüglich dieser Klassifikation gesell-
schaftlich geeinigt worden sind. Sex category beziehe sich auf die Anwendung und Sichtbar-
keit dieser Kategorisierung im täglichen Leben anhand von „identificatory displays“ (1975: 
127) wie bsw. Kleidung und Frisur. Sex und sex category seien somit nicht zwingermaßen 
identisch und gender beziehe sich eher auf als feminin oder maskulin titulierte Verhaltens-
weisen in sozialen Interaktionen. 
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weiblichen Geschlechtsorgane sichtbar (vgl. Marks 2021: 379). Doch auch wenn 

Lotter (vgl. 2021: 00‘16‘29-00‘18‘30) betont, dass Männer in der heutigen Über-

gangszeit grundsätzlich dem Druck unterlägen, nicht (mehr) dem Bild toxischer 

Männlichkeit12 zu entsprechen und somit durch einen gewissen Rollenfindungs- und 

Anpassungsdruck an relativ neue, zum Teil unklare und widersprüchlich soziale 

Rollen und Ideale durchaus schamgefährderter seien als noch bsw. in den 1960er 

Jahren, und trotz der Tatsache, dass nach Köhler (2017) und Marks (2021: 37 ff.) 

die feministische(n) Bewegung(en) traditionell-konservative, patriarchale gesell-

schaftliche Strukturen auf vielen Ebenen aufgebrochen hätten, bleiben einerseits 

tradierte weibliche Rollenbilder wie das der schützenswerten, keinen Ärger ma-

chenden, sich freundlich und unkompliziert zu verhaltenden Frau (vgl. u.a. Sanyal 

2020: 193 f.), welche (in Bezug auf Sexualität) die Rolle der Gebenden zu erfüllen 

habe (vgl. Hänel 2021a: 32), bestehen und andererseits 

„bleibt die potentielle Macht der Beschämung intakt. Denn die Vorstellung, dass 
Mädchen und Frauen ‚weniger wert‘ seien, die sich in manchen Kulturen bis in die 
Geburtenpolitik der Gegenwart fortsetzt, hat ihren Ursprung in der Besetzung des 
weiblichen Körpers, der – von der vormaligen Zuschreibung der ‚Unreinheit’ bis 
zu den heute geltenden Schönheitsdiktaten – das feminine Geschlecht in be-
ständiger Schambereitschaft hält [Hervorhebung durch Verf.].“ (Köhler 2017: 106 f.) 

Doch die „Die Macht der Scham für Prozesse, in denen Gender hergestellt wird, ist 

auch ohne Bezug auf eine explizit weibliche Scham bis heute ungebrochen“ (Land-

weer 2019: 238) und die von Köhler (2017) genannte Schambereitschaft – sie könn-

te auch als latent allgegenwärtige Schamangst bezeichnet werden – hat wohl weni-

ger mit dem biologischen, femininen Geschlecht und dessen Kategorisierung 

(sex/sex category) zu tun, sondern vielmehr mit Gender und der gender role als 

sozial konstruiertem Geschlecht und dem (sozial erwarteten) Geschlechtsrollenver-

halten13. Das lassen zumindest die Ergebnisse der Studie von Benetti-McQuoid und 

Bursik (2005) vermuten, denn unabhängig der geschlechtlich-binären Zuordnung 

berichteten Teilnehmer*innen mit einer femininen Genderrolle über mehr Scham-

                                                           
12

 Toxische Männlichkeit beschreibt ein „männliches Rollenbild, das allgemein von Dominanz 

geprägt ist, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine 
Unterordnung von Frauen befürwortet […]. ‚Toxisch‘ ist dieses Rollenbild deshalb, weil es 
sowohl fremd- als auch selbstgefährdend ist, fremdgefährdend u. a., weil es Gewalt gegen 
Frauen nahelegt, selbstgefährdend, weil es der eigenen Gesundheit wenig Beachtung 
schenkt“ (Baier et al. 2019: 465). 
13

 Gather (2011) kritisiert den starren Geschlechtsrollenbegriff, denn der „Rollenbegriff [wird] 
meistens ahistorisch verwendet, es bleibt offen, auf welche ‚Tradition‘ er sich genau bezieht. 
Stattdessen wird mit dem Begriff ‚traditionelle Rolle‘ auf eine bestimmte Art und Weise Kon-
tinuität und Stabilität in Bezug auf etwas Althergebrachtes suggeriert“ (2011: 85). Im All-
tagsverständnis würden Fürsorglichkeit, Mutterliebe, Emotionalität der sozialen Rolle bzw. 
den psychischen Eigenschaften der Frau entsprechen und Sachlichkeit sowie Vernünftigkeit 
dem Mann (vgl. Gugutzer 2015: 85). 
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neigung (shame-proneness) als Personen, bei der eine maskuline oder androgyne 

Genderrolle festgestellt wurde sowie als Teilnehmer*innen deren Genderrolle nicht 

diesen Kategorien zugeordnet wurde und als undifferentiated galt (vgl. Benetti-

McQuoid & Bursik 2005: 140). Einen weiteren Hinweis auf Schambereitschaft als 

komplexes, gegendertes Phänomen jenseits binärer, biologischer Geschlechtsde-

terminanten lieferten bereits Ferguson et al. (2000), denn sie stellten fest, dass 

Frauen nur in bestimmten Situationen ein höheres (berichtetes) Schamempfinden 

aufzeigten als Männer, nämlich: „those [situations] that women also perceived as 

representing greater unwanted identities“ (2000: 149). Diese unwanted identities 

bezögen sich auf „a class of behaviors deemed appropriate for their gender and 

their feminine identity“ (Ferguson et al. 2000: 136). Das bestätigt in gewisser Weise 

die Ergebnisse der Studie von Brown (vgl. 2006: 46), die ergab, dass die Teilneh-

merinnen Scham als ein Netz aus soziokulturellen Erwartungen an Frauen erlebten 

(vgl. Kapitel 7.3.). Sofern eine Frau weibliche Verhaltensstandards anerkennen – 

hier spiegelt sich die von Majer (2013) hervorgehobene Bedeutung der Anerken-

nungsbeziehung als Voraussetzung für das Schamempfinden – jedoch brechen und 

sich beispielsweise „assertively, aggressively, uncooperatively, or insensitively to 

the rights and welfare of others“ (Ferguson et al. 2000: 136) verhalten würde, erlebe 

sie im Vergleich zu Männern eine höhere Schamintensität in Bezug auf diese un-

wanted identities (vgl. Ferguson et al. 2000: 136). Die teilnehmenden Männer wie-

derum erlebten mehr Scham im Vergleich zu den Frauen im Zusammenhang mit 

Situationen, welche nicht traditionell männlichen Identitäten entsprächen (vgl. Fer-

guson et al. 2000: 149) und somit nicht ihrer verinnerlichten Geschlechterrolle. Das 

Schamempfinden selbst sei, so stellten bereits Ferguson und Crowley (1997) fest, 

analog zu der ihr zugeschriebenen Weiblichkeit und im Hinblick auf die Verbindung 

zur Wahrnehmung einer unwanted identity (vgl. Ferguson et al. 2000) sowie im Kon-

text der von Uebel (2021) genannten Kontrollfunktion im Sinne eines cloaking de-

vices „related to passive-dependency, communal values, and self-punishment espe-

cially in females, who may be hiding or masking their anger in order to avoid others' 

negative evaluation and the possibility of disrupting valued attachments“ (Ferguson 

& Crowley 1997: 38). Ausgehend von einer solchen Verflechtung von Scham(-

angst) durch die (befürchtete) Aufdeckung von unwanted identities als maskierte -

Form von Wut (zu Letzterem vgl. u.a. Demmerling & Landweer 2007) im Kontext 

von Macht und Kontrolle sollte die Aussage „Scham ist geschlechtsspezifisch“ 

(Marks 2021: 37) im Hinblick auf ihre Interpretation hinterfragt werden. Scham kann 

sicher als geschlechtsspezifisch bezeichnet werden, sofern hierbei die soziale Kon-

struktion von Geschlecht und das (traditionelle) Genderrollenverhalten bedacht wird. 
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Plausibel erscheint hier statt einer simplen Trennung „von ‚Sex‘ (als Natur) und 

‚Gender‘ (als Kultur), die Anerkennung der wechselseitigen Verklammerungen und 

Konstitutionsformen somatischer, biologischer, erfahrungsbezogener, historischer, 

praxeologischer usw. Dimensionen von Geschlechtlichkeit“ (Villa 2019: 31) hervor-

zuheben. Insbesondere im Kontext von Scham und Beschämung sind hierbei die 

von Scarborough (2018) genannten komplexen intersektionellen Perspektiven auf 

Gender hinsichtlich der Schnittstellen und Wechselwirkungen von Marginalisierun-

gen, sozialer Ungleichheit und Diskriminierung aufgrund von Gender, ethnischem 

Erscheinungsbild/Herkunft/Nationalität und Klassenzugehörigkeit sowie sexueller 

Orientierung und Identität zu beachten. 

 

2.3. Scham und Schuld 

 

Die enge Verbindung von Scham und Schuld und zugleich die Notwendigkeit der 

Abgrenzung dieser beiden Phänomene wird in einem Großteil der Ausführungen zu 

Schamgefühlen thematisiert (vgl. u.a. Landweer 2019; Majer 2013; Tiedemann 

2013; Schüttauf et al. 2003), weshalb auch im Rahmen der vorliegenden Ausfüh-

rungen und insbesondere im Hinblick auf das Verständnis von Scham im Kontext 

von (sexueller) Viktimisierung das Scham-Schuld-Verhältnis hier ein eigenes Kapitel 

verdient. Während Scham sich auf die eigene Person beziehe, kreise Schuld zwar 

wie die Scham ebenfalls um übertretene Normen (vgl. Demmerling & Landweer 

2007: 222; Majer 2013: 94), beziehe sich jedoch auf eine spezifische Handlung des 

Subjekts (vgl. Benetti-McQuoid & Bursik 2005: 133; Landweer 2019) bzw. auf den 

entstandenen Schaden und/oder eine geschädigte Person. Schuld sei durch einen 

Wiedergutmachungsimpuls in Bezug auf das Gegenüber charakterisiert und baue 

sich zudem langsamer auf als es bei der plötzlich eintretenden Scham der Fall sei. 

(vgl. Demmerling & Landweer 2007: 222). Doch entgegen der oftmals konstatierten 

Unterscheidung von Scham und Schuld anhand ihres Bezugs zu Handlungen 

(Schuld) oder zu Eigenschaften/ zur Identität eines Individuums (Scham) betont Ma-

jer (2013), dass sowohl Scham- als auch Schuldgefühle „beide neben Handlungen 

auch jene Eigenschaften zum Gegenstand haben, die sich der eigenen Kontrolle 

entziehen“ (Majer 2013: 93). Zudem drehten sich sowohl Scham als auch Schuld 

um die Beeinträchtigung der Beziehung zu anderen, um Anerkennung, seien ab-

hängig von einer Regel-oder Normverletzung (vgl. Majer 2013: 94) und Schuld ent-

hielte eine gewisse „shame about action“ (Nathanson 1992: 144) – oder Scham in 

Bezug auf eine unterlassene Handlung wie im Falle von Opferwerdung bsw. nicht 

erfolgte Gegenwehr – was die Verflechtung beider Phänomene verdeutlicht. Wie 
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aber kann eine Abgrenzung von Scham und Schuld erfolgen? Ein nachvollziehbares 

Beispiel liefert Majer (2013), der die Selbstbezogenheit, die Identitätszentrierung der 

Scham in den Vordergrund rückt – bei Beibehaltung der intersubjektiven Perspekti-

ve von u.a. Zahavi (2013) – und im Gegensatz dazu die Blickrichtung der Schuld, ihr 

Verdichtungszentrum (vgl. auch Landweer 2019) im Gegenüber des Individuums 

sieht: 

„Die Eltern wollen, dass das Kind Arzt wird, es wird aber Astronaut. Im Schamszena-
rio identifiziert sich das Kind mit der Idee, der Arztberuf sei erstrebenswert, scheitert 
aber im Physikum. Es hätte gerne die Anerkennung als Arzt und muss mit einem in 
seinen Augen minderwertigen Beruf vorliebnehmen. Im Schuldszenario hält das 
Kind gar nichts vom Arztberuf. Es will auch nicht als Arzt anerkannt werden, deswe-
gen schämt es sich nicht für sein Versagen, das dem Studienwechsel vorausging. 
Aber es wird das Gefühl nicht los, seinen Eltern eine bestimmte Berufswahl zu 
schulden, und empfindet deswegen Schuld.“ (Majer 2013: 97) 

Scham scheint also, nach dieser Lesart und wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, die Aner-

kennung bestimmter Normen/Ideale bzw. Erwartungen vorauszusetzen – laut 

Landweer (2019) zumindest eine ambivalente Anerkennung14 dieser Normen – wäh-

rend dies keine Bedingung des Schuldgefühls zu sein scheint. Dieses Kriterium, die 

Anerkennung einer Norm darf jedoch im Fall der Scham nicht mit der Internalisie-

rung dieser Norm verwechselt werden, somit trägt das Individuum die Norm nicht in 

sich und belohnt oder sanktioniert die eigenen Handlungen im Hinblick auf deren 

(Nicht-)Erfüllung entsprechend, wie es laut Coleman (vgl. 1991: 244) für internali-

sierte Normen gelte, sondern bindend erscheint auch hier nach Schüttauf et al. (vgl. 

2003: 94), nicht der internale Spannungszustand, sondern die jeweils aktuelle (Ab-

hängigkeits-)Beziehung. Hier muss wiederum auf Majer (2013) und die Verortung 

von sowohl Scham als auch Schuld im Kontext von Anerkennungsbeziehungen 

verwiesen werden. Als Ergänzung zum oben genannten Beispiel soll hinzugefügt 

werden, dass die Person im Schamszenario zwar selbst nach der Anerkennung als 

Arzt strebt, jedoch weil dieser Beruf mit Anerkennung verbunden ist (sei es seitens 

der Eltern/Bezugspersonen, aus gesellschaftlicher Perspektive) und somit die Per-

son selbst durch diesen Beruf Anerkennung genießen würde. Die Identifikation mit 

dem Beruf(swunsch) wird somit aus dem Wunsch nach Anerkennung gespeist, nicht 

aus der ärztlichen Tätigkeit an sich. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von 

Scham und Schuld könnte bezogen auf Opferwerdung auch in einer (zumindest 

                                                           
14

 Die Betonung soll hierbei auf der zumindest ambivalenten Anerkennung liegen. Denn laut 
Coleman (vgl. 1991: Rn. 243) bestehe in einem sozialen (Sub-)System ein Konsens im Hin-
blick auf das Kontrollrecht einer Handlung, welche sich auf die jeweilige Norm beziehe, wo-
nach nicht die jeweiligen handelnden Akteur*innen das Kontrollrecht besäßen, sondern an-
dere. Insofern erscheint zumindest bei einer Mehrheit der Akteur*innen eines Systems die 
Anerkennung einer Norm gegeben sein zu müssen bzw. ist als deren Bedingung zu sehen. 
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imaginierten) autonomiefördernden Aktivierung gesehen werden. In Spezialfällen 

wie der Überlebensschuld von Verbrechensopfern, so Landweer (vgl. 2019: 237) sei 

Schuld auf Handlungen bezogen, welche sich der Verantwortung der betroffenen 

Person bzw. des Opfers entzögen. Diesbezüglich unterscheidet Kavemann (2016) – 

hierbei im Hinblick auf sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen – zwi-

schen realer Schuld in Verbindung mit einer Verfehlung und Schuldgefühlen welche 

als Bewältigungsmechanismus dazu dienen würden, das Opfer vor der Überwälti-

gung von Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühlen zu schützen im Sinne einer „Flucht 

in eine imaginierte Aktivität“ (Kavemann 2016: 60) und somit in eine potenziell auto-

nome, selbstverantwortliche Position von der ausgehend bsw. eine Gegenwehr ect. 

theoretisch möglich gewesen wären. Scham jedoch blockiert und hemmt, wie be-

reits in den vorangegangen Kapiteln ausgeführt wurde (u.a. Demmerling & Land-

weer 2007); sie beschädigt das autonome Selbstbild, da sie den Selbstwert beein-

trächtigt (u.a. Marks 2021; Zahavi 2013) oder diesen zumindest existenziell bedroht 

(Majer 2013). Somit könnte geschlussfolgert werden, dass Scham den Weg in die 

Ohnmacht ebnet (und/oder Folge derselben ist) und die jeweilige Person in ihrer 

Ganzheit und somit tiefgreifender, anhaltender trifft und beeinflusst als es im Hin-

blick auf das Schuldgefühl der Fall ist. 

 

3. Sexuelle Viktimisierung von Frauen – Grundlagen 

3.1. Opfer, Survivor oder…? Begrifflichkeiten und (Selbst-)Zuschreibungen im 

Kontext sexualisierter Gewalt 

 

Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten aus strafrechtlicher und feministisch-

viktimologischen Perspektiven bezüglich sexualisierter Gewalt/sexueller Viktimisie-

rung deuten bereits (Geschlechts- bzw. Gender-)Zuschreibungen- und rollen an, 

welche sowohl soziale, gegenderte Scham prägt, als auch den Diskurs15 um sexua-

lisierte Gewalt bzw. Vergewaltigungen von Frauen bzw. Opferwerdung (vgl. Fitz-

Gibbon & Walklate 2018) sowie das Verhältnis von Scham und Opferwerdung in 
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 Auch der Begriff Diskurs bedarf einer Klärung. In Rahmen der vorliegenden Ausführungen 
wird Diskurs abseits alltagssprachlicher Auslegungen (als Synonym für Diskussion oder 
Debatte) mit Verweis auf Foucault (vgl. 1981: 74) nicht lediglich als eine Summe von Zei-
chen oder beschreibenden Aussagen bzw. sprachliche Performanz hinsichtlich eines Ge-
genstandes verstanden, sondern als kreative, ihre Gegenstände gleichsam konstruierende 
sowie begrenzende, diskursive Praktik. Die Elemente des Diskurses, und dies wird im Ver-
lauf der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf stereotype Vergewaltigungsskripte, beschrän-
kende Opferrollenverständnisse etc. deutlich werden, tragen „dem Abstand zwischen dem 
Rechnung, was – nach den Regeln der Sprache, der Grammatik oder der Logik – gesagt 
werden könnte und dem, was tatsächlich gesagt wird“ (Bublitz 2003: 54) 
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diesem Kontext. Daher werden die gängigen, jedoch auch strittigigen Begriffe und 

deren Hintergründe, an dieser Stelle näher beschrieben. Begonnen werden soll mit 

dem Begriff Opfer, der mit Passivität, Schwäche, Hilflosigkeit und Ängstlichkeit as-

soziiert sei (Dijk 2020; Treibel 2018b). Die strafrechtliche Zuordnung, welche im 

Kontext eines „Gut-Böse-Schema[s]“ (Treibel 2018b: 285) Menschen als Opfer oder 

Täter einordne, lässt negative Implikationen hinsichtlich des Opferbegriffs auf den 

ersten Blick nicht vermuten (Näheres dazu in Kapitel 4.1.). Dennoch sei die Identifi-

kation als Opfer gleichzusetzen mit der Wahrnehmung eines Kontrollverlusts sowohl 

im Rahmen der traumatischen Erfahrung als auch ggf. in Folge dessen in Bezug auf 

Entscheidungsfindungen und fehlende Möglichkeiten für (Lebens-)Veränderungen 

(Ben-David 2020: 22 f.). Nach Dijk (2020) würden sowohl der englische Begriff vic-

tim als auch die entsprechenden Ausdrücke für die durch kriminelles Handeln ge-

schädigten Personen in allen anderen westlichen Sprachen auf der Bezeichnung 

eines „sacrificial animal“ (Dijk 2020: 74), im Lateinischen victima, basieren, eines im 

Rahmen religiöser Rituale geschlachteten, geopferten Tieres im Kontext prämoder-

ner Gesellschaften (vgl. Dijk 2020). Besonders deutlich werde diese etymologische 

Verbindung in der niederländischen sowie in der altdeutschen Sprache, hier werden 

Kriminalitätsopfer als slachtoffers, die Geschlachteten, „the butchered ones“ (Dijk 

2020: 74) bzw. Slachtopfer bezeichnet. Laut Dijk (2020) sei diese alltagssprachliche 

und juristische Verknüpfung bzw. das Opfer-Label (vgl. Kapitel 4.1.) durch das Lei-

den und die Aufopferung von Jesus Christus „as the Victim or Slachtoffer“ (Dijk 

2020: 74) zu begründen. Doch dieses Label errege nicht nur Mitgefühl, sondern sei 

mit Erwartungen an entsprechend rollenkonformes Verhalten verbunden (vgl. Dijk 

2020; Kapitel 4.1.). Zudem trage der Opferbegriff aus feministischer Perspektive als 

Instrument der Unterdrückung dazu bei, dass die (Entwicklungs-)Fähigkeiten von 

betroffenen Personen hinsichtlich der Veränderung ihrer Position und Umstände 

verdeckt bzw. nicht anerkannt würden (vgl. Mardorossian 2014: 41). Viktimisierung 

als „an external reality imposed on someone“ (Mardorossian 2014: 133) werde zu 

einem „psychologized inner state that itself triggers crises“ (Mardorossian 2014: 

133) umgedeutet. Im Zuge der feministischen Bemühungen, die Vorstellung des „für 

immer zerstörten Opfers“ (Sanyal 2020: 93) aufzubrechen, wurde in den 1990er 

Jahren der Begriff Überlebende eingeführt: „Sie überlebt (aktiv) versus: Sie wird 

zum Opfer gemacht (passiv)“ (Sanyal 2020: 93). Allerdings geben Fitz-Gibbon und 

Walklate (2018) zu bedenken: „It is possible to think in terms of an active or passive 

victim, as it is to identify an active or passive survivor“ (2018: 41). Dem würde Ben-

David (2020) widersprechen, denn nach ihrer Auslegung von Begrifflichkeiten im 

Hinblick auf (Heilungs-)Stadien nach einem viktimisierenden Erlebnis sei die Identi-
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fikation mit der Bezeichnung Überlebende*r16 mit dem Eintritt in die mögliche zweite 

Phase nach Überwindung des Opfer-Stadiums gleichzusetzen, welche Monate bis 

Jahre nach der Opferwerdung einsetze, in der eine aktive Auseinandersetzung mit 

der traumatischen Erfahrung möglich werde (vgl. Ben-David 2020: 25). In diesem 

Stadium versuche die betreffende Person die Kontrolle über das eigene Leben zu 

wiederzuerlangen und „is willing to learn to live again“ (Ben-David 2020: 25). Laut 

Ben-David (vgl. 2020: 25 f.) könne diesem Stadium die Identifikation als Thriver fol-

gen, im Sinne einer Person, die sich noch durch private und justizielle Folgen des 

Traumas kämpfe, doch bereits im Sinne einer Schlüsselerkenntnis realisiert habe, 

dass sie die traumatische Erfahrung (fast) unbeschadet überlebt habe. Overcomer 

hingegen im Sinne eines vierten Stadiums „view their unfortunate experience as an 

opportunity and are generally satisfied with life and display a positive commitment to 

invest in the future endeavors“ (Ben-David 2020: 26 f.). Hierbei ist zu hinterfragen, 

inwieweit dieses Stadium tatsächlich mit Heilung und Empowerment gleichzusetzen 

ist oder ob es sich bei der Auslegung des viktimisierenden Ereignisses als Chance 

lediglich um einen verschleierten und nach Schwerdtner (vgl. 2021: 55-57) auch die 

gesellschaftlichen Verhältnisse und die Gewalthandlung verschleiernden, psychi-

schen Abwehrmechanismus handelt, welcher der Unberechenbarkeit und Zufällig-

keit eines viktimisierenden Ereignisses einen Sinn zuschreiben soll (vgl. Kapitel 4.1.; 

Kiefl 2003). Mit Bezug zu Schwerdtners (2021) Ausführungen hinsichtlich der gefor-

derten Auflösung eines manifesten, starren Opferstatus‘, welche nicht mit einer Ver-

harmlosung nach dem Motto „als habe die sexualisierte Gewalterfahrung ja irgend-

wie auch ihr Gutes gehabt“ (Schwerdtner 2021: 56) gleichgesetzt werden dürfe, und 

Bend-Davids (2020) Erläuterungen zu möglichen Stadien Betroffener nach erfolgter 

Viktimisierung, soll(en) im Rahmen der vorliegenden Arbeit Overcomer wie auch die 

weiteren Begrifflichkeiten als nur eine Möglichkeit betrachtet werden, als eine Mög-

lichkeit, eine sprachliche Darstellung, welche versucht eine von unendlichen Aus-

prägungen von Selbstzuschreibungen entlang eines Kontinuums zwischen Opfer, 

Survivor, Thriver und Overcomer (und weiteren (Selbst-)Beschreibungen) in Worte 

zu fassen. Denn nicht nur dürfen Opfer „beides sein: schwach und verletzlich, und 

stark und resilient“ (Treibel 2018b: 287), sie sollten zudem alles dazwischen sein 

sowie ihre Rollen wechseln dürfen. Zur Betonung der Opferwerdung im Sinne der 
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  Aus psychotraumatologischer Sicht bzw nach dem Verlaufsmodell von Fischer, G. und 

Riedesser (2020) könne der Begriff Überlebende*r dann gelten, wenn „der traumatische 
Reaktionszyklus trotz zeitweiliger Entgleisungen abgeschlossen [wurde]“ (Fischer, G. & Rie-
desser 2020: 147) und „ein Zustand relativer Integrität wiedergewonnen [wurde], der es dem 
Individuum ermöglicht, sein Leben fortzuführen“ (Fischer, G. & Riedesser 2020: 147). Diese 
Definition scheint sich mit Bezug auf Ben-Davids (2020) Einteilung zwischen Thriver und 
Overcomer zu befinden. 
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Schädigung einer Person durch eine als kriminell bewertete Handlung, hier sexuelle 

Viktimisierung/Vergewaltigung, und um den Begriff Opfer von seiner einseitigen, 

stereotypen, begrenzenden (und wie noch verdeutlicht wird auch schamdurchsetz-

ten) Definition zu lösen, verwendet die Autorin der vorliegenden Arbeit bewusst die-

se Bezeichnung. Diese Entscheidung mag verwirren, soll jedoch die Diversität von 

Opferschaft betonen und Survivor, Thriver, Overcomer und weitere (Selbst-

)Zuschreibungen explizit einschließen. Des Weiteren verwendet die Autorin dieser 

Arbeit die Bezeichnung sexuelle Viktimisierung für strafrechtlich relevante Formen 

(im Sinne des StGB) sexueller bzw. sexualisierter Gewalt17. Während sexualisierte 

Gewalt den Fokus auf Sexualität als Mittel oder „Waffe“ (Sanyal 2020: 41) lege, die 

Handlung jedoch in erster Linie als Gewaltakt definiere und den Taten weitgehend 

nicht-sexuelle Motive zuschreibe (vgl. Sanyal 2020: 41; Torenz 2020: 40-44), wür-

den Sexualität und Gewalt im Hinblick auf die Beschreibung sexuelle Gewalt stärker 

motivational, jedoch auch in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Betroffenen ver-

knüpft werden (vgl. Torenz:  2019: 40-44). Da in der feministischen und sozialwis-

senschaftlichen Literatur neben der Verwendung in Betroffenenkreisen der Begriff 

sexualisierte Gewalt in neueren, deutschsprachigen Veröffentlichungen weitgehend 

verwendet wird (vgl. auch Schwerdtner 2021: 21 f.), wurde sich hier entschieden, 

ebenfalls diese Beschreibung zu wählen, sofern in der genutzten Literatur nicht ex-

plizit sexuelle Gewalt genutzt wird18. Sexualisierte Gewalt bezieht sich auf „jede se-

xuelle Handlung, die die körperliche oder seelische Integrität einer Person verletzt 

und in denen Machtverhältnisse eine Rolle spielen“ (Torenz 2019: 43). Analog zu 

Torenz (2019) ist die Autorin jedoch der Auffassung, die vielfältigen Erscheinungs-

formen von sexualisierter Gewalt – und in Bezug auf die hier fokussierte Vergewalti-

gung im Besonderen – verbinden Sexualität und Gewalt in jeweils unterschiedlicher 

Gewichtung (vgl. auch Torenz 2019: 40). Vergewaltigung als eine Form sexualisier-

ter Gewalt, welche hier im Speziellen fokussiert wird, „bezeichnet die Penetration 

von Vulva, Vagina, Anus oder Mund, zu der ein oder mehrere Täter eine Person 

gegen ihren Willen [Hervorhebung durch Verf.] oder ohne ihr Einverständnis zwin-

                                                           
17

 Der Begriff Viktimisierung erscheint auch in Anlehnung an den englischen Begriff victi-
mization – Opferwerdung oder besser: Opfermachung treffend, da er (in der Auslegung der 
Autorin der Arbeit) den viktimisierenden Vorgang versprachlicht, jedoch nicht einen (manifes-
ten) Zustand bzw. eine Identität bzw. das Opfer-Sein/Bleiben betont. Des Weiteren wird von 
Tätern (nicht Täter*innen) gesprochen, sofern es sich entweder um explizit männliche Täter 
(bei Ausklammerung nichtbinärer bzw. diversgeschlechtlicher Personen und dies lediglich 
aufgrund fehlender empirischer Daten/Kategorisierungen) oder es wird die nicht gegenderte 
Formulierung der jeweils verwendeten Literatur übernommen. Analog dazu wird Teilnehme-
rinnen (statt Teilnehmer*innen) verwendet, sofern es sich explizit um weibliche Teilnehmen-
de handelt oder aus der Literatur entsprechend zitiert wird. 
18

 Die in der englischsprachigen Literatur oftmals verwendete Bezeichnung sexual violence 
wird somit mit sexualisierter, nicht mit sexueller Gewalt übersetzt. 
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gen“ (Mühlhäuser 2013), wobei diese Definition im Hinblick auf das Zustimmungs-

prinzip sowohl im Kontext der feministisch-sozialwissenschaftlichen Analyse zu dis-

kutieren ist (siehe Kapitel 3.2., 3.3.). Denn insbesondere im Hinblick auf Vergewalti-

gungen im Rahmen von Partnerschaften oder durch Bekannte (aquaintance 

rape/intimate partner rape) gilt es Grauzonen zu berücksichtigen19 und die Frage zu 

stellen: Wo endet Sex, wo beginnt Gewalt/Vergewaltigung, unter welchen Umstän-

den kann eine Einwilligung bzw. aktive Zustimmung als frei von Manipulation etc. 

gewertet werden? Eine Fokussierung und ausschließliche Betrachtung von Verge-

waltigung als einer möglichen Form sexueller Viktimisierung innerhalb des nach 

feministischen Ansätzen breiten Spektrums sexualisierter Gewalt (vgl. hierzu Hänel 

2018; 2021b) kann und soll im Kontext der vorliegenden Arbeit jedoch nicht strikt 

erfolgen, denn eine Ambivalenz der #MeToo-Bewegung und des gesellschaftlichen 

Vergewaltigungsdiskurses – und im Hinblick auf die hier bearbeitete Fragestellung 

soll hier bereits eine Herausforderung bezüglich der Dekonstruktion Scham ange-

deutet werden – besteht, so auch Bernard (2021) und Schwerdtner (2021), in der 

Diversität verhandelter (Gewalt-)Erfahrungen und in der Kollision feministischer und 

strafrechtlicher Definitionen bzw. Zugänge hinsichtlich sexualisierter Gewalt bzw. 

sexueller Viktimisierung. 

 

3.2. Vergewaltigung oder Sex? Ausdifferenzierung unter besonderer Berück-

sichtigung des Zustimmungsprinzips  

 

Wie anhand der Ausführungen von Sanyal (2020) und Torenz (2019) deutlich wird, 

kann die Entwicklung des feministisch-sozialwissenschaftlichen Diskurses um die 

Abgrenzung(sansätze) von Sexualität und sexualisierter Gewalt in westlichen Ge-

sellschaften – hier wird sich insbesondere auf Deutschland und die USA bezogen – 

verkürzt als Reise von Nein heißt Ja über Nein heißt Nein zu Ja heißt Ja beschrie-

ben werden. So galt vor dem feministischen Anti-Rape-Aktivismus der 1970er Jahre 

weithin die Annahme, ein Nein einer Frau wäre als Ja zu verstehen (vgl. Sanyal 

                                                           
19

 Schwerdtner (2021) lehnt den Begriff Graubereich ab, verweist auf die Seltenheit der so-
genannten Graubereich-Taten und postuliert, in den meisten Fällen ließe sich sexualisierte 
nicht durch „angebliche ‚Missverständnisse‘ wegerklären“ (Schwerdtner 2021: 22). Schwerd-
tner benennt jedoch die Ambivalenz und Komplexität von Konsensualität. Im Rahmen der 
vorliegenden Ausführungen wird der Begriff Graubereich oder auch Grauzone als durchaus 
passend angesehen, gerade im Hinblick auf Definitionsfragen, aber auch im Hinblick auf die 
ggf. komplexen emotionalen, ökonomischen Abhängigkeitsverstrickungen, in denen sich 
betroffene Frauen oft befinden (vgl. hierzu Schwerdtner 2021; Sanyal 2020; Mühlhäuser 
2013) und welche die Gewalterfahrung aus Perspektive der Betroffenen oftmals verschleiern 
und die Wahrnehmung/Etikettierung eines Ereignisses als Gewalterfahrung/Viktimisierung 
beeinflussen. 
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2020: 39) und damit lediglich als symbolischer Widerstand, als „token resistance“ 

(Torenz 2019: 12; vgl. auch Kapitel 4.) zu deuten. Nach der u.a. durch die feministi-

schen Bewegungen – insebsondere im Zuge der zweiten feministischen Welle20 – 

und die Veränderung gesellschaftlicher (Geschlechts-)Rollenbilder in Gang gesetzte 

Entlarvung von Vergewaltigungsmythen und zunehmender Problematisierung des 

victim bamings (vgl. Sanyal 2020; Mühlhäuser 2013; Kapitel 4.) erfolgte die gesetzli-

che Verankerung von Nein heißt Nein im deutschen Strafgesetzbuch schließlich als 

Reaktion der (mutmaßlichen) sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 in 

Köln (vgl. Bezjak 2016: 557; siehe Kapitel 3.3.). Nachdem in den USA bereits seit 

Beginn der 1990er das affirmative Zustimmungsprinzip (affirmative consent) disku-

tiert werde (vgl. Torenz 2019: 50), sei Ja heißt Ja im deutschsprachigen Raum seit 

etwa zehn Jahren Gegenstand kontroverser Diskussionen (vgl. Torenz 2019: 57). 

Das Zustimmungprinzip versucht die Grauzonen, „in denen Sex aufhört und Verge-

waltigung anfängt“ (vgl. Sanyal 2020: 171) auszudifferenzieren und im Zuge einer 

sich ausdifferenzierenden Sexual- und Verhandlungskultur entgegen eines „sexuel-

len Analphabetismus“ (Sanyal 2020: 171; vgl. auch Darnell 2019) mit „erotic hone-

sty“ (Darnell 2019: 259) Autonomie, Wünsche und Grenzen der beteiligten Perso-

nen auszuloten und zu sichern. Denn das Zustimmungsprinzip verschiebe die Aus-

gangslage, indem es im Gegensatz zum Nein-heißt-Nein-Grundsatz nicht von einer 

Zustimmung ausgehe, sondern bis zur ausdrücklichen, informierten Zustimmung 

von einer Verneinung (vgl. Torenz 2019: 62). Eine informierte Zustimmung, ur-

sprünglich ein Konzept aus der Medizinethik (vgl. Torenz 2019: 63), setze voraus, 

dass die entsprechende Person genau weiß, welchen Handlungen sie zustimme 

sowie dass sie nach Dougherty (vgl. 2021: 337) die Kompetenzen besitze, um frei 

von Zwang und im Wissen um ihre Handlungsmöglichkeiten entscheiden zu können. 

Doch wann eine neue Handlung beginne, wie detailliert eine Handlung vor der 
                                                           
20

 Der radikale Femnismus der zweiten Welle sah (sexualisierte) Gewalt an Frauen (insbe-
sondere im Rahmen von Partnerschaften) als Ausdruck der in gesellschaftlichen Strukturen 
und privaten Kontexten verankerten Unterdrückung der Frau durch den Mann und fokussier-
te zudem Themen wie Mutterschaft, Sexualität, Reproduktion (vgl. Fitz-Gibbon & Walklate 
2018: 34 f.). Wegbereitend in Bezug auf die Thematisierung von Vergewaltigungen galt hier-
bei Susan Brownmillers Werk Gegen unseren Willen (1978). Der im Kontext der zweiten 
Welle geprägte Slogan „the personal is political“ (Munro 2013: 22) betonte den Fokus auf die 
Auswirkungen von Sexismus und patriarchalen Stukturen auf den Alltag von Frauen. Der 
postmoderne Feminismus der dritten Welle legte Wert auf die Diversität der Lebenswelten 
und (Diskriminierungs-)Erfahrungen von Frauen im Hinblick auf die Intersektionalität und 
Mehrfachdiskriminierung (vgl. Fritz-Gibbon & Walklate 2018: 36 f.). Die dritte Welle wurde 
wesentlich durch Queer Theory beeinflusst, die Geschlecht/Gender als fluide betrachtet, und 
fokussierte individuelle Erfahrungen und Diskriminierungsauswirkungen auf das Individuum, 
im Gegensatz zum Ansatz der zweiten Welle, nach welchem die Frauen als Mitglieder einer 
homogenen Gruppe betrachtetet wurden (Munro 2013: 22 f.). Diese Verschiebung hin zur 
Individualisierung wurde auch kritisiert, da sie weitreichende Veränderungen auf politisch-
gesellschaftlicher Ebene erschwere (vgl. Munro 2013: 23). 
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Durchführung beschrieben werden müsse, sei unklar und das Konzept werde in 

feministischen Kreisen kontrovers diskutiert (vgl. Torenz 2019). Auch Alcoff (2020) 

betrachtet Zustimmung grundsätzlich als unzureichendes Messinstrument in Bezug 

auf die Fragilität von Erregung und Affekten, Gefühlen und Wünschen: 

„As a contract or promise, consent ranges over a specified time frame, but a verbal 
consent cannot ensure that my state of arousal or desire will continue unabated over 
the contracted period. Sexual feelings are not subject to this degree of predictability, 
control, or constancy.“ (Alcoff 2020: 237) 

Auch die verbale Zustimmung im Sinne einer kommunikativen Handlung21 (vgl. 

Torenz 2019: 129 ff.) in ihrem scheinbar pro-aktiven Ausdruck sexuellen Begehrens 

ist demnach kein Garant für einvernehmliche Sexualität jenseits der Grauzone. Ein 

Ja kann sich auf bestimmte Praktiken/sexuelle Handlungen und einen bestimmten 

Zeitpunkt im Kontext eines emotionalen Zustandes beziehen. Zudem ist „das Aus-

handeln von Konsens […] in bestehende gesellschaftliche Machtstrukturen einge-

bettet, die manchen Menschen weniger Handlungsmöglichkeiten bieten als ande-

ren“ (Schwerdtner 2021: 22; vgl. auch Schröttle 2015). Selbst ein verbal geäußertes 

Ja kann diesbezüglich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Subtexte 

enthalten: Ein Ja „can become equivalent to the ‚oh, all right‘ response: a resignati-

on motivated to avoid a hassle, unaccompanied by sexual desire or will“ (Alcoff 

2020: 236). Bezüglich der Entscheidung für oder gegen sexuelle Handlungen stün-

den Frauen vor der Herausforderung, „die mögliche Reaktion des Mannes vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Kräfteverhältnisse und der sexistischen Erwartungs-

haltung [zu] beurteilen und gleichzeitig gegen ihre eigene Sozialisation 

an[zu]kämpfen“ (Hänel 2021a: 35). Insofern erscheint consent/Zustimmung für sich 

genommen nicht ausreichend hinsichtlich der Kategorisierung eines Verhaltens bzw. 

eines Geschehnisses als einvernehmliche, sexuelle Interaktion oder aber sexuali-

sierte Gewalt/Vergewaltigung, zumindest nicht bei einer dichotomen Konzeption von 

Zustimmung bzw. einer Vorstellung einer distinkten Trennung von Sexualität und 

sexualisierter Gewalt, von Zustimmmung und Ablehnung, welche laut Darnell 

(2019), Hänel (2018) und Dougherty (2021) den Diskurs vorwiegend bestimmen 

würden. Doch Zustimmung „ist not just a ‚yes‘ or a ‚no‘. Rather it is something you 

actively communicate and embody“ (Darnell 2019: 265). Dichotome Kategorisierun-

gen wie Zustimmung/keine Zustimmung oder valide Zustimmung/nicht valide Zu-

stimmung scheinen auf einer abstrakteren, gesamtgesellschaftlichen Ebene die 

                                                           
 
21

 Nach Torenz (vgl. 2019: 129 ff.) sei Zustimmung aus feministischer Perspektive eher als 

performative, kommunikative Handlung zu verstehen, nicht als innere Haltung, denn: „Da ein 
Wunsch in Form einer inneren Haltung nicht direkt wahrnehmbar ist, muss dieser erschlos-
sen werden über bestimmte Handlungen oder Zeichen“ (Torenz 2019: 131). 
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Vorstellung einer eindimensionalen Kategorisierung von Legitimität und Gewalt bzw. 

Zwang und Konsens widerzuspiegeln, welche laut Luhmann (2012) so nicht gege-

ben sei:  

„Legitimität und Gewalt „charakterisieren weder einen einfachen Gegensatz noch die 
beiden Pole einer einheitlichen Dimension, so daß man sagen könnte: Je mehr Ge-
walt desto weniger Legitimität und umgekehrt. Vielmehr bestehen symbolische In-
terdependenzen in dem Sinne, daß Regelungen der Beziehungen zur symbiotischen 
Ebene, das heißt zur organischen Seite des Zusammenlebens, nicht ohne Rücksicht 
auf andere Anforderungen an das Kommunikationsmedium getroffen werden kön-
nen.“ (Luhmann 2012: 78) 

Die Grenzen zwischen Gewalt, welche als kommunikative Handlung verstanden 

werden könne, und Nicht-Gewalt seien auch laut Tuma (vgl. 2021: 230) uneindeutig. 

Zudem werde unabhängig von der Kritik an einer dichotomen Betrachtung von 

consent eines nicht durch das Zustimmungsprinzip berücksichtigt: „Rape is about 

the absence of consent, not the absence of desire – an idea that could be liberating 

to many rape victims“ (Peterson & Muehlenhard 2007). Die Unterscheidung von 

wanting und consenting als voneinander distinkte Variablen ermögliche die Abgren-

zung von gewollten, nicht zugestimmten von nichtzugestimmten, jedoch gewollten 

sexuellen Aktivitäten (vgl. Peterson & Muehlenhard 2007) und somit entlarvt sie zum 

einen ggf. Vergewaltigungen, welche nicht als solche anerkannt werden, weil zwar 

keine Zustimmung erfolgte, die sexuellen Handlungen jedoch gewollt waren22, zum 

anderen wird deutlich, dass eine Zustimmung nicht zwangsläufig einen 

Wunsch/Wollen voraussetzt, denn wie die Autorinnen erklären: 

„In our conceptualization to want something is to desire it, to wish for it, to feel in-
clined toward it, or to regard it or aspects of it as positively valenced; in contrast, to 
consent is to be willing or to agree to do something. Wanting may influence individu-
als' decisions about whether to consent, but wanting and consenting need not cor-
respond.“ (Peterson & Muehlenhard 2007: 73) 

Eine differenziertere Betrachtung von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung, 

welche die Unterscheidung von consent und wantedness u.a. implizit beinhaltet so-

wie um andere Dimensionen erweitert, bietet Hänel (2018). In ihrem Normative Mo-

del of Rape hat Hänel (2018) zehn Zweige (branches) bzw. Dimensionen – jeweils 

mit Ausprägungsgrade entlang eines Kontinuums – welche alle in unterschiedlicher 

Intensität/Ausprägung erfüllt oder zumindest mitgedacht sein/werden sollten23, um 

                                                           
22

 Mühlhäuser (2013) macht darauf aufmerksam, dass die mögliche körperliche Erregung 
des Opfers tabuisiert werde, „da sie als Ausdruck des Einverständnisses gelten. Dabei wird 
der Erregungszustand mit Genuss im Sinne der positiv konnotierten sexuellen Lust verbun-
den“ (2013: 166). Eine Diskussion um unangenehme Erregungserfahrungen sei erst in 
jüngster Zeit aufgekommen (vgl. Mühlhäuser 2013: 166). 
23

 Hänel (vgl. 2018: 187) beschreibt hierzu ergänzend, dass grundsätzlich der Grad der Aus-
prägung auch bei Null liegen kann, es jedoch wichtig sei die Möglichkeit der diversen Aus-
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das Geschehen als Vergewaltigung klassifizieren zu können – identifiziert: „Sexual 

activity, violence, means of physical coercion, means of psychological coercion, 

ability of resistance, lack of consent, capacity to consent, interpersonal relationality, 

context, gender inequality and heteronormativity“24 (Hänel 2018: 188). Diesbezüg-

lich umfasse das Spektrum der ‚Zweige‘: „sexual penetration — absence of physical 

touch; full brutality — no violence; full physical coercion — full volition; full psycholo-

gical coercion — full volition; full physical or psychological inability to consent — full 

control; complete lack of consent — enthusiastic consent; mental or physical in-

capacity to consent — full capacity to consent; fully dependent — fully indepedent; 

helpless context — supportive context; full inequality — full equality“ (Hänel 2018: 

190). Dieses Modell wirkt im Hinblick auf die Kategorisierung sexualisierter Gewalt 

aufschlussreich und erscheint geeignet insbesondere die Grauzonen zwischen Se-

xualität und Gewalt im Kontext von acquaintance rape/intimate partner violence zu-

mindest ein wenig greifbarer zu machen. Jedoch Vergewaltigung im Sinne Mühl-

häusers (2013), im Sinne einer wie auch immer erfolgten Penetration, lässt keinen 

Raum hinsichtlich der ersten Dimension (sexual penetration — absence of physical 

touch) bzw. es findet durch Hänel (2018) eine breitere definitorische Rahmung An-

wendung. Doch das Modell erscheint aufschlussreich, da es abseits des 

consent/kein-consent-Konzepts auf das Zusammenspiel mehrerer Dimensionen im 

Kontext sexualisierter Gewalt aufmerksam macht und die jeweiligen Umstände so-

wie Beziehungsdynamiken einbezieht. Im Hinblick auf sexualisierter Gewalt in inti-

men Partnerschaften könnten in Bezug auf die von Luhmann (2012) genannten In-

terdependenzen (siehe auch Kapitel 4.1.; vgl. Emcke 2019) insbesondere means of 

psychological coercion, interpersonell relationality, context sowie gender inequality 

von Bedeutung sein, in Bezug auf das Phänomen versteckter bzw. uneingestande-

ner Vergewaltigungen. Denn Vergewaltigungen im Rahmen von Ehen oder durch 

aktuelle Sexualpartner25 (intimate partner rape, im Folgenden IPR) wurden im Ver-

                                                                                                                                                                     
prägungen auf allen Zweigen zu beachten: „It is not the case, that we judge whether there is 
violence or not, but rather that we have to judge how much violence there is on a scale that 
reaches from fully violent to no violence“ (Hänel 2018: 187). 
24

 Nach Hänel (vgl. 2018: 185) könne Vergewaltigung/sexualisierte Gewalt nicht ausschließ-
lich vor dem Hintergrund heterosexueller Beziehungen und im Kontext der laut Drogand-
Strud (2021) die Geschlechterverhältnisse prägenden „zweigeschlechtlicher Normierung und 
Hierarchie“ (Drogand-Strud 2021: 17) konzeptionalisiert werden, welche auch die Konstruk-
tion des passiven weiblichen und aktiven männlichen Parts umfasse (vgl. Sundén & Paaso-
nen 2020: 36 ff.) und verbunden sei mit dem “dualistic framework of female victims and male 
aggressors“ (Sundén & Paasonen 2020: 37). Doch das Cluster-Modell zu Vergewaltigung 
„should also include sexualized violence that happens outside of heteronormative relations. 
Rape should thus not be explained in terms of women versus men only. The cluster model 
should therefore include questions of heteronormativity“ (Hänel 2018: 185). 
25

 Nicht einbezogen wurden gelegentliche oder ehemalige Sexualpartner 
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gleich zu Vergewaltigungen durch unbekannte oder sonstige bekannte Personen 

(acquaintances) laut einer Studie von Jaffe et al. (2021) seltener als solche aner-

kannt: Vier von fünf betroffenen Frauen ordneten ihr Erlebnis (die Studie bezog sich 

auf ein stattgefundenes bzw. das aus Sicht der Betroffenen bedeutendste Ereignis) 

nicht als Vergewaltigung ein (vgl. 2021: 481). In einer Metaanalyse von Wilson und 

Miller (2016) galt dies für 60,4% der weiblichen Teilnehmerinnen (vgl. 2016: 154), 

wobei eine nichteingestandene (unacknowledged) Vergewaltigung als solche be-

zeichnet wurde, sofern ein Erlebnis die Definition der Forschenden erfüllte, jedoch 

nicht von den Opfern als solche bewertet bzw. nicht mit dem Label Vergewaltigung 

versehen worden sei (vgl. Wilson & Miller 2016. 150)26. Zwar empfanden die Teil-

nehmerinnen der Studie von Jaffe et al. (2021), welche uneingestandene IPR erlebt 

hatten, im Vergleich zu Teilnehmerinnen, welche ihre Erfahrung als Vergewaltigung 

bezeichneten weniger Schuld auf das eigene (der Tat vorausgehende) Verhalten 

bezogen, woraus die Autor*innen schlossen, dass auf sich selbst bezogene Schuld-

gefühle die Deutung und Anerkennung eines Erlebnisses als Vergewaltigung vo-

raussetze (vgl. Jaffe et al. 2021: 481), das lässt sich jedoch ggf. mit der von Jaffe et 

al. (2021) genannten kognitiven Dissonanz sowie der Abwehr von Ohnmachtsgefüh-

len (siehe Kapitel 4.1.) begründen, welche durch eine Umdeutung (refraiming) des 

Ereignisses aufgelöst werden könne: „Reframing the experience as something more 

acceptable than rape may be a way for victims of IPR to increase consistency 

between their beliefs (i.e., sexual assault is unacceptable) and a desire to remain in 

the relationship“ (Jaffe et al. 2021: 481). Eine Umdeutung könnte somit dazu beitra-

gen den moralischen Bruch (moral rupture) (vgl. Hänel 2021b), ausgelöst durch ei-

nen Widerspruch bzw. den internalen Spannungzustand zwischen dem subjektiv 

empfundenen Leid/Unrecht und der moralischen Rahmengebung der Gesellschaft 

bzw. community, hierbei bezüglich des dominanten Konzeptes von Vergewaltigun-

gen durch unbekannte männliche Personen in Verbindung mit körperlicher Gewalt, 

zu überspielen, ihm entgegenzuwirken oder gar zu beseitigen. Die Verringerung 

oder Auflösung dieses moralischen Bruchs aufgrund des Widerspruchs zwischen 

alltagstheoretischen, operativen Konzepten von Vergewaltigung und (rechtlichen), 

manifesten Konzepten bzw. Definitionen27 (vgl. Hänel 2018), zeigt sich bsw. hin-

                                                           
26

 Wilson und Miller (2016) geben an, dass die Teilnehmerinnen der in ihrer Metaanalyse 
einbezogenen Untersuchungen zu einem großen Teil College-Studentinnen waren und eine 
Generalisierbarkeit demzufolge nicht möglich sei (vgl. 2016: 157). 
27

 Hänel (2018) bezieht sich in ihren Ausführungen zu manifesten und operativen Konzepten 

des Phänomens Vergewaltigung auf Haslanger: „The manifest concept is the concept I take 

myself to be applying or attempting to apply in the cases in question. The operative concept 

is the concept that best captures the distinction as I draw it in practice“ (2012: 389). 
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sichtlich Vergewaltigung in der Ehe, die trotz strafrechtlicher Verankerung seit 1997 

in Deutschland (vgl. Sanyal 2020: 17) bzw. seit Ende der 1990er Jahre fast europa-

weit (vgl. auch Kräuter-Stockton 2009: 54), von einer (betroffenen) Person ggf. nicht 

als solche bewertet werde: 

„The wife who believes that rape cannot occur in marriage will treat the explanation 
that her husband is stressed or overly loving as more salient than the explanation 
that her husband raped her. That her husband raped her is unthinkable because it is 
blocked by the myths that rape does not occur in marriage.“ (Hänel 2018: 42) 

Ein nicht als Vergewaltigung eingeordnetes sexuelles Erlebnis zu dem keine Zu-

stimmung erfolgte, im Sinne einer nicht eingestandenen Vergewaltigung, welches 

jedoch gewollt wurde – hier wird auf Petersons und Muehlenhards (2007) oben ge-

nannte Definitionen bzw. die Abgrenzung von consent/wantedness verwiesen – sei 

jedoch im Hinblick auf die empfundene Not (distress) mit  den als Vergewaltigung 

bewerteten Erlebnissen vergleichbar (vgl. Hills et al. 2020: 192). Laut Wilson und 

Miller (2016) seien die Ergebnisse diverser Untersuchungen im Hinblick auf (post-

traumatische) Reaktionen der Opfer in Bezug auf nicht eingestandene Vergewalti-

gungen (im Vergleich zu eingestandenen) divers, es sei jedoch zu vermuten, dass 

die Betroffenen, sofern sie ihre Erlebnisse nicht als Vergewaltigungen eingeordnet 

hätten, ggf. seltener Hilfsangebote in Anspruch nähmen, dadurch weniger sichtbar 

seien, jedoch psychosoziale Folgen zu verarbeiten hätten. Uneingestandene Ver-

gewaltigungen stellen somit eine besondere Herausforderung dar, einerseits in Be-

zug auf ihre Erfassung und Messung (vgl. Wilson & Miller 2016: 149 f.), deren psy-

chologisch-klinische Bearbeitung im Hinblick auf die mentale Gesundheit der Opfer 

insbesondere in der Verknüpfung mit IPR und den in diesem Kontext herrschenden 

psychosozialen Umständen und Dynamiken (vgl. Jaffe et al. 2021; Hills et al. 2020), 

andererseits im Hinblick auf die Erfassung und Verfolgung durch die Strafverfol-

gungsbehörden (vgl. Wilson & Miller 2016). Grundsätzlich ist im Hinblick auf die 

Abgrenzung von Sexualität und sexualisierter Gewalt/Vergewaltigung festzustellen, 

dass aufgrund der Komplexität situativer, individueller, gesellschaftlich-struktureller 

Umstände und Kontextfaktoren (vgl. Kapitel 4.), eine Kategorisierung, welche auf 

dichotomen Ausprägungen von consent basiert, aus feministisch-

sozialwissenschaftlicher Perspektive als nicht hinreichend zu bewerten ist. Multidi-

mensionale Konzeptualisierungen einerseits von consent und wantedness, anderer-

seits bezüglich weiterer Dimensionen (vgl. bsw. Hänel 2018), könnten hilfreich sein, 

um individuelle, spezifische Ereignisse einzuordnen, sogenannte Grauzonen-

Erlebnisse greifbarer zu machen und eingeschränktere Definitionen bzw. subjektive 

Theorien der Opfer, welche ggf. auf Relikten im Hinblick auf Vergewaltigungsmythen 

basieren und schamauslösend bzw. schambefördernd sein können (ausführlicher 
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dazu Kapitel 4.), zu modifizieren und ggf. zu erweitern. Es bleibt mit Huemmer et al. 

(2019) zusammenfassend festzuhalten: „The world rape survivors actually experi-

ence is inherently more complex and fluid than the stories society tells about how 

people are supposed to interpret and understand rape“ (Huemmer et al. 2019: 447). 

 

3.3. Kriminologische und strafrechtliche Einordnung 

 

Die strafrechtlich relevanten Ausprägungen des Phänomens sexualisierter Gewalt 

im Kontext des laut Kunz und Singelnstein (vgl. 2016: 7-16) Prozesses einer kultur-

abhängigen, gesellschaftlichen Aushandlung und Attribuierung von als kriminell be-

werteten Verhaltensweisen (vgl. auch Lemert 2016), werden (in Bezug auf erwach-

sene Personen) für die Bundesrepublik Deutschland im 13. Abschnitt des Besonde-

ren Teils des Strafgesetzbuchs (StGB) derzeit unter anderem unter § 177 Sexueller 

Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung sowie § 178 Sexueller Übergriff; sexu-

elle Nötigung; Vergewaltigung mit Todesfolge erfasst28. Nach der bereits in Kapitel 

3.2. erwähnten Änderung des StGB im Jahr 2016 durch Art. 1 des 50. StrÄndG vom 

4. November 2016, ausgegeben am 9. November 2016, zur Verbesserung des 

Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung (vgl. BGBl 2015 I 2460) nach den sexu-

ellen Übergriffen in Köln sei nun im Zuge eines Paradigmenwechsels (vgl. May 

2019: 131) von  

„zentraler Bedeutung für § 177 […] der entgegenstehende Wille des Opfers – und 
nicht mehr die Frage, mit welchen Mitteln sich der Täter über einen solchen Willen 
hinweggesetzt hat. Nach bisheriger Rechtslage war erforderlich, dass der Täter das 
Opfer mit Gewalt, durch Drohung gegen Leib oder Leben, oder unter Ausnutzung ei-
ner schutzlosen Lage zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen nötigte. 
Auf dieses Erfordernis wird fortan explizit verzichtet – allein die Vornahme sexueller 
Handlungen gegen einen (klar kommunizierten) entgegenstehenden Willen des Op-
fers genügt nach neuem Recht, um eine Strafbarkeit nach § 177 Abs. 1 zu begrün-
den.“ (May 2019: 131) 

So heißt es im Gesetzestext:  

                                                           
28

 Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung umfassen insgesamt §§ 174-184l 
StGB. Zudem ist in § 173 StGB (12. Abschnitt des Besonderen Teils des StGBs) der Bei-
schlaf von Verwandten aufgeführt. Es wird sich im Rahmen der vorliegenden Ausführungen 
vornehmlich auf (die 2016 erfolgten Änderungen in Bezug auf) § 177 StGB bezogen. Es 
wurde jedoch zudem der § 179 StGB gestrichen sowie ein § 184i StGB (Sexuelle Belästi-
gung) und ein § 184j StGB (Straftaten aus Gruppen) hinzugefügt (vgl. auch Bezjak 2016). 
Darüber hinaus wurde 2011 auch von der Bundesrepublik Deutschland die Istanbul-
Konvention unterzeichnet, ein Übereinkommen des Europarates, durch welches sich die 
Vertragsstaaten u.a. in Art. 36 dazu verpflichten, alle vorsätzlichen, nicht einverständlichen 
sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen, wobei Fischer, T. (vgl. 2021: 182 f.) zufolge 
die Auslegung von nicht einverständlich unklar sei und dies von den Vertragsstaaten unter-
schiedlich interpretiert werde. 
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„Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an 
dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vor-
nahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“ (§ 177 StGB 
Abs.1)  

§ 177 StGB Absatz 2 der Norm enthalte diverse Gründe, welche dazu führen könn-

ten, dass dem potenziellen Opfer eine Willensbildung- oder Willensäußerung nicht 

möglich sei (vgl. auch May 2019: 131), wobei sich nach § 177 StGB Abs. 2 Nr. 1 auf 

die Ausnutzung einer Lage, in welcher die betreffende Person nicht zur Bildung oder 

Äußerung eines entgegenstehenden Willens fähig ist, bezogen wird. Weiterhin be-

nennt § 177 StGB Abs. 2 als Gründe einen Zustand der psychischen oder physi-

schen Einschränkung, ein Überraschungsmoment, ein drohendes empfindliches 

Übel bei Widerstand sowie die durch die tatverantwortliche Person erfolgte Drohung 

eines empfindlichen Übels. § 177 StGB Abs. 6 bezieht sich auf besonders schwere 

Fälle, welche u.a. voraussetzen, dass 

„der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche 
sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die 
dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den 
Körper verbunden sind (Vergewaltigung)“ (§ 177 StGB Abs. 6 Nr. 1)

29
 

Die formale, strafrechtliche Definition insbesondere von Vergewaltigung sei offener 

als die alltagssprachliche, denn „es ist weder festgelegt um welche Körperteile es 

sich dabei [Eindringen in den Körper] handelt, noch, mit welchem Gegenstand oder 

Körperteil penetriert wird“ (Schwerdtner 2021: 19; vgl. Fischer, T. 2021: 214 f.). 

Doch Bezjak (2016) zufolge gehe die strafrechtliche Definition nach der Reform hin-

sichtlich der Tatsache, dass sie keine Nötigung zwingend voraussetze, aus feminis-

tischer Perspektive betrachtet in die richtige Richtung, u.a. da sie einbeziehe, „dass 

es gerade in dem tabuisierten und von Geschlechterstereotypen geprägten Bereich 

der Sexualität trotz der Äußerung eines entgegenstehenden Willens durchaus zu 

passivem Verhalten kommen kann, auch wenn dies aus objektiver Sicht irrational zu 

sein scheint“ (Bezjak 2016: 560). Allerdings müsse die Äußerung des Widerwillens 

verbal oder nonverbal durch „Wegdrehen, Abwehren, Sich-Sperren, Weinen usw.“ 

(Fischer, T. 2021: 186) und somit aus Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit 

durchaus aktiv, handelnd und vor allem (für die potenzielle Täterperson) erkennbar 

stattfinden, denn: „Wenn der Täter zwar genau weiß, dass das Opfer nicht will, es 

                                                           
29

 Fischer (vgl. 2021: 210; 2018) beschreibt diese Regelung als hoch kompliziert. Seine kriti-
sche Betrachtung fokussiert den Begriff Beischlaf (und der Frage in Bezug auf Versuch und 
Vollendung eines solchen) und die Definition der besonders erniedrigenden (gegenüber 
weniger erniedrigenden?) ähnlichen Handlungen und den Handlungen unter den besonders 
erniedrigenden, welche wiederum mit einem Eindringen in den Körper verbunden seien. 
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sich aber nicht erkennbar äußert, erfolgt die Handlung zwar gegen den Willen, ist 

aber dennoch nicht strafbar“ (Fischer, T. 2021: 187). Insofern sei der feministische 

Charakter von § 177 StGB – trotz des von der Intention her zu würdigenden und 

vermutlich für viele Opfer erleichternden Wegfalls der Nötigung und des paradigma-

tischen Wandels von den Mitteln der Täterperson hin zum Willen des Opfers – laut 

Fischer, T. (vgl. 2021: 187), entgegen Bezjak (2016), zu hinterfragen und im Ver-

gleich zu anderen Straftatbeständen, welche einen Widerwillen des Opfers voraus-

setzen würden, wie bsw. sei die Stellung des Opfers verschlechtert worden, da es 

bei „Diebstahl, Nötigung oder Erpressung […] für die Bestimmtheit keinesweg erfor-

derlich [ist], dass das Tatopfer ausdrücklich ‚Nein‘ sagt. Es reicht hier völlig, dass 

der Täter weiß, dass es nicht einwilligt“ (Fischer, T. 2021: 187). Somit scheint dies-

bezüglich sowohl aus strafrechtlicher als auch aus feministischer Perspektive insbe-

sondere auf IPR/acquaintance einmal mehr deutlich zu werden, dass Ableh-

nung/entgegenstehender Wille und Zustimmung nicht simplifiziert, unabhängig von 

Kontextfaktoren und Beziehungsdynamiken/Machtverhältnissen und laut Fischer, T. 

(vgl. 2021: 139-152) nicht unter Leugnung von Ambivalenzen, welche die Willens-

bildung, Entscheidungen und (rückwirkende) Bewertungen von Personen beeinflus-

sen, betrachtet und definiert werden können. Für Beschuldigte sei aus strafrechtlich-

dogmatischer Perspektive die Gefahr der Stigmatisierung gegeben und eine Min-

deststrafe von zwei Jahren Freiheitsentzug ohne vorausgesetzte Nötigung mute 

hoch an (vgl. Bezjak 2016: 566). Die Debatten und jüngsten Verschärfungen im Be-

reich des Sexualstrafrechts spiegeln hierbei einerseits die (noch immer bestehende) 

Schamhaftigkeit30 in Bezug auf die Versprachlichung und Diskussion sexualbezoge-

ner und auf sexualisierte Gewalt bezogene Themen (vgl. Fischer, T. 2021: 212 ff.) 

sowie die von Schneider (2020) erwähnte Gefahr einer Vermengung bzw. die Not-

wendigkeit einer Trennung von Opferbewegungen und wissenschaftlicher Viktimo-

logie, da eine Vermengung zu einer auf strikte Repression setzende Kriminalpolitik 

führen könne (vgl. Schneider 2020: 406). Viktimologie, strebe zwar „auch die Ver-

besserung der Rechtsstellung des Opfers und die Verhütung kriminellen Opferwer-

dens an, das emotional besetzt ist und deshalb ohne Gefühlsbeteiligung kaum be-

trachtet werden kann. Dennoch wehrt sich die Viktimologie als Wissenschaft gegen 

eine Vermengung mit der gesellschaftlichen Opferbewegung“ (Schneider 2020: 

406). Fischer, T. (2018, 2021), der eben jene anvisierte Besserstellung des Opfers 

                                                           
30

 Fischer, T.(vgl. 2021: 212 ff.) schreibt hierbei von Peinlichkeit. Nach der vorrangig in Kapi-
tel 2.2. vorgenommenen Analyse des Schamerlebens dürfte der Begriff der Scham (in die-
sem Fall internalisiert und vermutlich auch unabhängig von der leiblichen Anwesenheit ande-
rer Personen) hierbei zutreffen. Auch wenn die Erörtung der genannten Themen in der Öf-
fentlichkeit sicher auch (zusätzlich) von Peinlichkeitsgefühlen begleitet sein könnten. 
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durch die jüngste Reform hinterfragt und die Ausweitung des (Sexual-)Strafrechts 

als scheiternden Kompensationsversuch bezüglich zunehmender gesellschaftlicher 

Verunsicherung beschreibt, kritisiert zudem im Kontext der Verschärfung des Sexu-

alstrafrechts sowie die der „Übersexualisierung des Konsum- und Freizeitbereichs, 

eine[r] Pornografisierung der Unterhaltungsindustrie und eine[r] psychisch auffällig 

erscheinende[n] allgemeine Aufmerksamkeit für fetischisierte Sexualsymbole, etwa 

durch inzwischen massenhaft verbreitete groteske Körpergestaltung“ (Fischer, T. 

2018: 299) entgegenstehende Inflation des Gewaltbegriffs. Im Hinblick auf das ge-

nannte Änderungsgesetz (50. StÄG vom 04.11.2016, BGBl I 2460) werde, so Fi-

scher, T. (2018), die durch Abwehr und Kampf bestimmte diskurisve Praxis in Bezug 

auf sexuelles Verhalten, in deren Rahmen ein entgegenstehender Willen gewisser-

maßen von vornherein selbstverständlich unterstellt werde, sichtbar: „Die Tatbe-

standsfassung imaginiert also den ‚Normalzustand‘ des sexuellen Handelns als das 

Bilden eines ‚entgegenstehenden Willens‘ durch eine Person, die von vornherein als 

‚Opfer‘ erscheint“ (Fischer, T. 2018: 298). Diese Betrachtungsweise könnte unter 

Umständen auch in Bezug auf feministisch-sozialwissenschaftliche Kritik am starren 

Narrativ des auf ewig traumatisierten Opfers nach Sanyal (2016) andocken. Zudem 

spiegelt sich hier auch der unter Kapitel 3.2. beschriebene feministisch-

sozialwissenschaftliche Diskurs um das Zustimmungsprinzip (und dessen Unwäg-

barkeiten), welches ebenfalls von einem entgegenstehenden Willen auszugehen 

scheint bis zur eindeutigen (eindeutig erkennbaren) Zustimmung. Allerdings könnte 

der von Fischer, T. (2018) postulierte Ausgangspunkt im Gegensatz zur Abwehr 

sexuellen Verhaltens auch als Betonung und Priorisierung der Intimität und Vulne-

rabilität, Exklusivität (im Kontext) sexuellen Verhaltens (vgl. Majer 2013: 84) oder 

der Versuch einer Trennung von sexuellem Verhalten und gewalttätigem, sexuali-

siertem Verhalten (vgl. Torenz 2019; Kapitel 3.2.) gedeutet werden, was zur (Über-

)Betonung der (möglichen) Bildung eines als entgegenstehenden Willens führen 

könnte. Zudem könnte die gesellschaftliche Entwicklung hin zur „individualbezoge-

nen Innengeleitetheit“ (Fischer, T. 2018: 301), welche laut Fischer, T. (2018) in Be-

zug auf das Sexualstrafrecht sowohl Täter*innen- als auch Opferseite in Bezug auf 

Psychologisierung und Pathologisierung bestimme, wohl aus opferzentrierter Sicht 

zumindest in Teilen und von der Ausrichtung (wenn nicht immer hinsichtlich der 

konkreten, strafrechtlichen Umsetzung) durchaus auch als positiv zu bewerten sein, 

da in der viktimären Gesellschaft laut Kunz und Singelnstein (vgl. 2016: 370-375) 

eine gesteigerte Wahrnehmung von Opferinteressen sowie eine Aufwertung des 

Opferstatus einzelner Personen zu verzeichnen sei (vgl. Kunz & Singelnstein 2016). 

Insbesondere weibliche Opfer würden – zusätzlich in den Fokus gerückt durch die 
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feministischen Bewegungen – durch die Thematisierung der strukturellen Benachtei-

ligung der Frau in Bezug auf die Eigenständigkeit der Opferposition unabhängig von 

rechtsstaatlichen Interessen und im Hinblick auf  einen wertschätzenden, sekundäre 

Belastungen bzw. Viktimisierung vermeidenden Umgang im Rahmen der Strafver-

folgung weitaus mehr Anerkennung ihrer Bedürfnisse erfahren (vgl. Kunz & Singeln-

stein 2016: 371). Dies ist nicht zu leugnen, auch wenn einerseits nach Fischer (vgl. 

2018; 2021) die strafrechtliche Umsetzung dieser Anerkennung in Bezug auf § 177 

StGB teilweise keine Besserstellung des Opfers bewirke und die gesellschaftliche 

Versunsicherung laut Schwerdtner (2021) – abseits des Strafrechts – das Sprechen 

über sexualisierte Gewalt trotz einer sich auflösenden Tabuisierung weiterhin von 

Auslassungen und Verfälschungen im Kontext eines „stereotypen Vergewaltigungs-

skript[s]“ (Schwerdtner 2021: 18) bestimmt sei (vgl. Kapitel 4.). Grundsätzlich kann 

jedoch im Hinblick auf die Entwicklung einer gesellschaftlichen Sprachfähigkeit so-

wie hinsichtlich der kriminologisch-viktimologischen Sichtbarmachung die im Zuge 

der zweiten feministischen Welle stattgefundene Fokussierung von (sexualisierter) 

Gewaltkriminalität „behind closed doors“ (Fitz-Gibbon & Walklate 2018: 221) und 

somit im sozialen Nahbereich als Meilenstein benannt werden. Denn die Mehrzahl 

der Vergewaltigungen fände durch Personen statt, die dem Opfer bekannt seien 

(vgl. Fischer, G. & Riedesser 2020: 366). Veränderungen hinsichtlich der Anzeige-

bereitschaft sowie Erledigungsentscheidungen der Staatsanwaltschaften und Ge-

richte erscheinen mit Blick auf Umwälzungen in Bezug auf das Sexualstrafrecht und 

den gesellschaftlichen Diskurs um sexualisierte Gewalt nachvollziehbar und zu er-

warten (vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 218). Doch die Anzahl verübter Sexualdelik-

te werde unabhängig von Zuständigkeiten und der geographischen Lage in offiziel-

len Statistiken der Strafverfolgungsbehörden im sogenannten Hellfeld (zum Hellfeld 

vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 203-206), weiterhin nur bedingt erfasst und insge-

samt – entgegen Fischers, T. (2018) postulierter Überschätzung des Dunkelfeldes – 

in Bezug auf das tatsächliche Ausmaß unterschätzt (vgl. Fitz-Gibbon & Walklate 

2018; Kunz & Singelnstein 2016; Schröttle 2015), einerseits im Hinblick auf die ge-

ringe Anzeigebereitschaft der Opfer (vgl. Treibel et al. 2017: 356), andererseits u.a. 

aufgrund des Problems nicht eingestandener Vergewaltigungen (siehe Kapitel 3.2.; 

vgl. Wilson & Miller 2016), welche eine Anzeigeerstattung durch die Opfer aufgrund 

der Negation/Nicht-Wahrnehmung einer stattgefundenen kriminellen Handlung aus-

schließen (vgl. auch Weiss, K. 2011; Kapitel 4.2.). Letzteres scheint im Kontext der 

(Nicht-)Anerkennung erlebten Unrechts neben anderen Faktoren die Anzeigebereit-

schaft zu beeinflussen (vgl. Treibel et al. 2017: 361). So würde laut Treibel et al. 

(2017) die Anzeigebereitschaft steigen, sofern: 
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„Beweise für die Tat vorhanden sind, wenn die Tat von den Betroffenen als ‚Unrecht‘ 
erkannt wird, wenn die Betroffenen positive Erwartungen an das Strafverfahren ha-
ben, und wenn sie über soziale Ressourcen verfügen. Sie [die Anzeigebereitschaft] 
ist außerdem höher, wenn Betroffene fachliche Hilfe in Anspruch nehmen, sich früh 
nach der Tat mitteilen und das soziale Umfeld der Betroffenen eine Anzeige aktiv 
unterstützt“. (Treibel et al. 2017: 361) 

In der Umkehrung könnten insbesondere negative Erwartungen an Strafverfahren 

sowie fehlende oder unzureichende soziale Unterstützung im Hinblick auf (die Sorge 

vor) sekundärer Viktimisierung (bzw. Verhaltensweisen, welche eine sekundär vik-

timisierende Wirkung entfalten können) einer Anzeigeerstattung entgegenstehen 

(vgl. Kapitel 4. und 5.; vgl. auch Weiss, K. 2011). Huemmer et al. (2019) stellten 

zudem fest, dass die teilnehmenden Vergewaltigungsüberlebenden ihrer Studie sich 

gegen eine Anzeigeerstattung entschieden, um ihr neues, zukunfsgerichtetes 

Selbstbild zu stabilisieren, das alte disrupted self hinter sich zu lassen und die Kon-

trolle über ihr Narrativ wiederzuerlangen bzw. nicht im Rahmen des Strafverfol-

gungsprozesses (erneut) zu verlieren (zu Letzterem vgl. Kapitel 4.2.) und die Au-

tor*innen heben hervor: „The survivors were able to achieve agency, healing, and 

distance from the trauma because [Hervorhebung im Original] they decided not to 

report“ (Huemmer et al. 2019: 440). Demnach könne das Absehen von einer Anzei-

ge nicht grundsätzlich mit Passivität gleichgesetzt werden (vgl. auch Huemmer et al. 

2019) und hier werden die divergierenden Bedürfnisse und Ziele von Opfern und 

Strafverfolgungsbehörden deutlich (vgl. auch Kapitel 4.2.). 

In Bezug auf das Hellfeld ist in Deutschland laut der polizeilichen Kriminalstatistik 

(PKS) mit 9.752 erfassten und bearbeiteten Fällen die Anzahl registrierter Vergewal-

tigungen, sexueller Nötigungen und sexueller Übergriffe (§ 177 StGB) einschließlich 

schwerer Fälle mit Todesfolge (§ 178 StGB) im Berichtsjahr 2020 im Vergleich zum 

Vorjahr – 2019 waren es 9426 Fälle – um 3,5% gestiegen (Bundesministerium des 

Innern, für Bau und Heimat 2021: 13)31. In Bezug auf Vergewaltigung (vollendet 

sowie versucht) nach § 177 Abs. 6, 7, 8 StGB wurden insgesamt 6484 Frauen (Her-

anwachsende von 18 bis unter 21 Jahren, 21 Jahre bis unter 60 sowie über 

                                                           
31

 Allerdings ist dieser Anstieg im Prozess der Registrierung nicht mit einem tatsächlichen 
Anstieg der Fälle gleichzusetzen, denn laut Kunz & Singelnstein (2016: 207 ff.) sei grund-
sätzlich eine Verschiebung von Fällen aus dem relativen Dunkelfeld, welches die nicht offizi-
ell registrierten Fälle umfasst, ins Hellfeld möglich, u.a. aufgrund steigender Anzeigebereit-
schaft, veränderter Registrierungs- und Bearbeitungsmodalitäten. Ebenfalls differenziert zu 
betrachten ist die Aufklärungsquote, welche laut PKS im Jahr 2020 84,9% (Bundesministeri-
um des Innern, für Bau und Heimat 2021: 13) betrug, wobei im Rahmen polizeilicher Ermitt-
lungsverfahren eine Straftat bereits als aufgeklärt gilt, sofern mindestens eine identifizierbare 
tatverdächtige Person festgestellt werden konnte (vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 204). 
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60jährige) und 341 Männer als Opfer registriert32 (vgl. BKA 2022: o.S). Da die vik-

timologischen Hellfelddaten nur bedingt Aussagen zur Häufigkeit (Prävalenz) der 

Fälle und Opfer zu treffen, werden ergänzend Dunkelfeldstudien und in dem Rah-

men anonyme Opferbefragungen durchgeführt, welche das Dunkelfeld jenseits der 

offiziell gemeldeten und strafrechtlich verfolgten Fälle, aufzuhellen versuchen, auch 

wenn hier ebenfalls die soziale Wahrnehmung und Bewertung von bestimmten, als 

kriminell gedeuteten im Fokus stehe und somit keine Messung des Kriminalitätsge-

schehens als solches stattfände (vgl. Kunz & Singelnstein 2016: 226-232). Deutsch-

landweite, repräsentative Dunkelfeldstudien zu sexualisierter Gewalt bzw. Sexual-

straftaten sind jedoch spärlich gesät. Die Ergebnisse einer unlängst erfolgten bun-

desweiten Befragung des Bundeskriminalamts (BKA) im Rahmen der Dunkelfeld-

studie Sicherheit und Kriminalität in Deutschland (SKiD), welche die Viktimisie-

rungserfahrungen von Bürger*innen auch bezüglich sexueller Nötigung und Verge-

waltigung erfasst und im Oktober 2020 in die Feldphase starte, liegen noch nicht vor 

(vgl. BKA 2021: o.S.33). Laut der Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland 

(GeSiD) lag die Lebenszeitprävalenz bezüglich sexueller Gewalt für „(versuch-

ten/vollzogenen) Sex bei 14,9 % und für (versuchte/vollzogene) sexuelle Berührung 

gegen den Willen bei 40,8 %, für Männer bei 3,1 % respektive 13,2 %“ (Brunner et 

al. 2021: 1341). Brunner et al. (2021) erwähnen, dass die berichteten sexuellen Be-

rührungen gegen den Willen nicht zwangsläufig strafrechtlich sanktionierbar wären. 

Hier werden die von Schröttle (2015) beschriebenen Herausforderungen hinsichtlich 

methodischer Zugänge, unterschiedlicher Definitionen und Erfassungsmodalitäten 

sowie dies daraus resultierende erschwerte Vergleichbarkeit sowie nicht mögliche 

oder erschwerte deliktsspezifische Zuordnung im Hinblick auf empirische Untersu-

chungen zu sexueller und Partnerschaftsgewalt deutlich (vgl. Schröttle 2015). Denn 

zum einen könne sexuelle Gewalt aufgrund von Scham, Tabuisierung, Verdrängung 

selbst im Rahmen ausgefeilter Dunkelfeldstudien nur bedingt erfasst werden, zum 

anderen sei sexuelle Gewalt vornehmlich aus sozialwissenschaftlicher oder soziolo-

gischer Warte, nicht aber aus kriminologischer Perspektive untersucht worden, so 

Schröttle (2015) in einem  vom Bundeskriminalamt herausgegebenen Band zu Vik-

timisierungsbefragungen in Deutschland. Eine großangelegte, repräsentative  und 

vielfach zitierte Studie (u.a. von Schwerdtner 2021; Schröttle 2015) in Auftrag gege-

ben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu 

                                                           
32

 Die in der T91-Bund-Opfer Tabelle angegebenen Zahlen zu Kindern (bis unter sechs so-
wie sechs bis unter 14 Jahre) und Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) wurden hier nicht 
einbezogenen. 
33

 Stand: 16.12.2021 
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Gewalterfahrungen von Frauen mit dem Titel Lebenssituation, Sicherheit und Ge-

sundheit von Frauen in Deutschland wurde 2002-2004 durchgeführt (vgl. Müller & 

Schröttle 2005). 13% der Teilnehmerinnen – fast jede 7. Frau – gaben an, seit ihrem 

16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen von sexualisierter Gewalt erlebt zu 

haben (vgl. Müller & Schröttle 2005: 29), wobei Schwerdtner (vgl. 2021: 12) diese 

Zahl als zu gering einschätzt. Die Ergebnisse der geannnten GeSiD-Studie sowie 

der EU-weiten FRA-Studie, in der 35% der befragten deutschen Frauen angaben, 

seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch ein/e Partne-

rIn [gegendert wie im Original] oder eine andere Person erlebt zu haben (vgl. FRA 

2014: 19), lassen (trotz anderer Erhebungsmodalitäten/Kriterien) in Übereinstim-

mung mit Fitz-Gibbon und Walklate (2018) und Schwerdtner (2021) vermuten, dass 

sexuelle Viktimisierung/sexualisierte Gewalt trotz gesellschaftlicher Veränderungen 

im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse und zunehmender öffentlicher Thema-

tisierung von Gewalt, Ungleichheit, Machtmissbrauch etc. weiterhin in erheblichem 

Ausmaß stattfindet. Das wirft auch die Frage auf, inwieweit überkommene Denk-

muster und Mythen (sowie dadurch bedingte Schamgefühle der Opfer) im Kontext 

sexualisierter Gewalt weiterhin zumindest implizit wirken und zur Aufrechterhaltung 

sexualisierter Gewalt (an Frauen) beitragen und deren Aufdeckung bzw. (strafrecht-

liche) Sanktioniserung erschweren. Daher soll im folgenden Kapitel eine Auseinan-

dersetzung mit den strukturellen Bedingungen für sexualisierte Gewalt bzw. sexuelle 

Viktimisierung, insbesondere mit Vergewaltigungsmythen erfolgen. Die Bedingun-

gen, Ursachen, Auslöser für Täter*innenschaft in Bezug auf sexualisierte Gewalt 

sind sicher weitaus umfassender und multifaktorieller zu bewerten. Dennoch wer-

den, wie eingangs erwähnt, die (Relikte der) Vergewaltigungsmythen als wichtige 

Bausteine sowohl hinsichtlich der aufrechterhaltenden Bedingungen sexualisierter 

Gewalt an Frauen sowie von Sekundärviktimisierung und, wie im 5. Kapitel näher 

betrachtet wird, auch als zentrale Bausteine für das Verständnis von opferbezoge-

ner Scham in diesem Kontext angesehen. 

 

4. Sekundär- und Tertiärviktimisierung nach Vergewaltigungen 

4.1. Definitionen, historische Rahmung und (sozialstrukturelle) Bedingungen 

 

Lussier et al. (vgl. 2021: 5) zufolge hätten die Sozialwissenschaften keine gute Ar-

beit geleistet bezüglich der Entlarvung von Mythen, Missverständnissen und voreili-

gen Schlüssen im Kontext von Sexualstraftaten, denn überkommene, mythenbasier-

te Vorstellungen seien nach wie vor weit verbreitet, auch bei polizeilichen und politi-
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schen Entscheidungsträger*innen, und würden soziale und justizielle Reaktionen 

prägen. Insofern gilt es auch im Hinblick auf eine mögliche Sekundärviktimisierung 

und auch in Bezug auf grundsätzlich historisch geformte, sozialstrukturelle Rah-

mungen hinsichtlich Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt das Wirken von so-

genannten Vergewaltigungsmythen in Betracht zu ziehen und zu hinterfragen. Im 

Unterschied zu primärer Viktimisierung, den „unmittelbaren physischen, psychi-

schen und materiellen Folgen einer Tat […], bezieht sich sekundäre Viktimisierung 

auf eine inadäquate Behandlung (traumatisierende Erfahrungen, Stigmatisierungen 

und Benachteiligungen) nach der Tat durch Strafverfolgungsbehörden, andere Insti-

tutionen, die Medien oder das soziale Umfeld“ (Görgen 2009: 236). Schneider 

(2020) betont diesbezüglich auch einen „Mangel an Sympathie und mitmenschlicher 

Nähe“ (2020: 410) sowie eine Objektifizierung durch „Unpersönlichkeit und Anony-

mität“ (2020: 410). Sekundäre Viktimisierung könne wiederum zu tertiärer Viktimisie-

rung34, der Verinnerlichung der Opferrolle im Sinne einer Opferidentität führen (vgl. 

Neubacher 2020: 130; Kiefl & Lamnek 1986: 272). Typisch seien diesbezüglich „an-

haltende Angst, Unsicherheit, Resignation, Apathie und/oder starke Ressentiments 

gegenüber Staat und Gesellschaft“ (Kiefl 2003: 70) sowie „eine Verengung der 

Sicht-und Erlebnisweisen und […] Reduzierung der Handlungsmöglichkeiten“ (Kiefl 

& Lamnek 1986: 273). Schwerdtner (2021) spricht nicht nur von eingeschränkten 

Möglichkeiten, sondern im Kontext der Entstimmlichung und illokutionärer Entmach-

tung35 im Zuge des (versuchten) Sprechens über sexualisierte Gewalt (vgl. 

Schwerdtner 2021: 84-88) –  und somit in Verbindung mit sekundär viktimisierenden 

Reaktionen auf diese versuchten Sprechakte – von dem Verlust eines Teil der eige-

nen Handlungsmacht (vgl. Schwerdtner 2021: 88). Dies geschehe durch Umdeu-

tung (Verharmlosung, Schuldumkehr) und Abwehr (Unglaubwürdigmachen bzw. 

durch Darstellen des Opfers als Lügner*in), das Darstellen der betroffenen Person 
                                                           
34

 Tertiäre Viktimisierung wird in der kriminologischen Literatur unterschiedlich definiert. Laut 
Treibel (2018a) könne darunter auch die (politische) Instrumentalisierung vermeintlicher 
Opferinteressen verstanden werden. Zudem würden als tertiäre Opfer „bisweilen Personen 
bezeichnet, die in einer noch indirekteren Weise [im Vergleich zu sekundären Opfern wie 
Angehörigen von primären Opfern] mit dem primären Opfer verknüpft sind, z. B. als Ret-
tungskräfte bei terroristischen Anschlägen“ (Görgen 2009: 237). Im Rahmen der vorliegen-
den Ausführungen wird sich bezüglich tertiärer Viktimisierung auf die Übernahme der Opfer-
rolle ins Selbstbild einer Person bezogen wie von Neubacher (2020), Kiefl (2003), Kiefl und 
Lamnek (1986) u.a. Autor*innen angegeben. 
35

 Schwerdtner (2021) bezieht sich hierbei auf einen von Langton (2007) geprägten Begriff, 
welcher wiederum mit Bezug auf Austins (1972) Sprechakttheorie zur Unterscheidung von 
lokutionären (Bedeutung), perlokutionären (Wirkung) und illokutionären (Sprech-)Akten (so-
ziales Handeln/kommunikatives Ziel), eine besondere Art der Entstimmlichung beschreibt 
und zwar eine Art des „Verstummenlassens, die dann eintritt, wenn man spricht, also Worte 
äußert, aber es einem nicht nur nicht gelingt, die damit intendierten Ziele zu erreichen, son-
dern man auch die intendierte Handlung selbst gar nicht zustande bringt. Hier scheitert das 
Sprechen vollständig, und die Handlung verunglückt“ (Langton 2007: 129). 
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als unzurechnungsfähig sowie das Schweigen im Sinne der Verweigerung einer 

Antwort), wodurch der Sprechakt auf illokutionärer Ebene nicht vollzogen und die 

betroffene Person nicht gehört werden könne (vgl. Schwerdtner 2021: 76-82). Das 

Gefühl der aus dieser Handlungsentmachtung resultierenden Ohnmacht und das 

Verharren in einer solchen Position im Sinne der Akzeptanz und Identifikation mit 

der hilflosen Opferrolle, demnach der Vollzug/Prozeß tertiärer Viktimisierung, er-

scheint vor diesem Hintergrund als logische Konsequenz. Zudem könne tertiäre 

Viktimisierung die Wahrscheinlichkeit einer Reviktimisierung, im Sinne einer erneu-

ten (primären) Opferwerdung erhöhen durch fehlendes Vertrauen, erhöhte Kriminali-

tätsfurcht und die Annahme einer sich beständig aktualisierenden Opferrolle, 

wodurch wiederum potenzielle Täter*innen provoziert werden könnten (vgl. Kiefl & 

Lamnek 1986: 274). Eine Selbstdefinition als Opfer könne jedoch für die betroffene 

Person auch vorteilhaft sein, indem Bedürfnisse nach Zuwendung und Aufmerk-

samkeit ggf. gestillt würden (vgl. Kiefl & Lamnek 1986: 273). Ausschlaggebend für 

tertiäre Viktimisierung seien jedoch nicht nur die Reaktionen der Umwelt, sondern 

auch „Lebensgeschichte, Persönlichkeitsstruktur […] und soziales Milieu des Op-

fers“ (Kiefl & Lamnek 1986: 273)36. Im Kontext sekundärer Viktimisierung nach Ver-

gewaltigungen spielen die Vergewaltigungsmythen (rape myths), welche laut Sanyal 

(vgl. 2020: 39 ff.) im Zuge des Anti-Rape-Aktivismus der 1970er Jahre als solche 

aufgedeckt wurden eine entscheidende, bedingende Rolle. Vergewaltigungsmythen 

sind als „prevailing myths about sexual conduct between men and women that sha-

pe our understandings of sexual activities and sexualized violence“ (Hänel 2018: 35) 

zu verstehen. Sie „entsprechen subjektiven Theorien im Sinne von Überzeugungen, 

die dazu dienen, sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen zu leugnen, zu ver-

harmlosen oder zu rechtfertigen“ (Heynen 2006: 121)37. Um das Ent- und Bestehen 

dieser Mythen nachvollziehen zu können, muss sexualisierte Ge-

walt/Vergewaltigung  gegen/von Frauen an dieser Stelle hinsichtlich der sozialstruk-

turellen Rahmung eingeordnet werden. Sexualisierte Gewalt ist als ein Phänomen 

zu verstehen, welches „eingebunden [ist] in ein System sozialer Ungleichheiten und 

                                                           
36

 Von Bedeutung ist hierbei auch das Konzept der Resilienz „als Gegenstück der Verletz-
lichkeit […], welches heute nicht nur in der Viktimologie weit verbreitet ist. Es scheint, dass 
einige Menschen deutlich widerstandsfähiger gegen über den Folgen von Opferwerdungen 
sind als andere, und zwar unabhängig von ihren Copingressourcen. Resilienz variiert in der 
Zeit, und Stressoren können eine wichtige Rolle spielen“ (Hagemann 2016: 78). 
37

 Nach Heynen (2006) seien unter subjektiven Theorien kognitive Strukturen zu verstehen, 
„die teilweise unreflektiert, teilweise bewusst aufgebaut werden. Sie dienen der Situationsde-
finition, ermöglichen eine nachträgliche Erklärung eingetretener und Vorhersagen künftiger 
Ereignisse, erleichtern die Entwicklung von Handlungsempfehlungen, haben zumindest in 
gewissem Umfang handlungssteuernde beziehungsweise -leitende Funktion und dienen der 
Stabilisierung beziehungsweise Optimierung des Selbstwerts“ (2006: 120). 
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Hierarchien zwischen den Geschlechtern. Sie markieren die auch in westlichen De-

mokratien fortbestehenden Besitz- und Kontrollansprüche von Männern gegenüber 

Frauen auf der individuellen und gesamtgesellschaftlichen Ebene“ (Schröttle 2015: 

182). Somit sind Vergewaltigungen und das Sprechen über und Reaktionen auf 

Vergewaltigungen, so auch Schwerdtner (vgl. 2021: 27), ein von gesellschaftlichen 

Machtverhältnissen abhängiges Phänomen, welches wiederum diese Machtverhält-

nisse (mit) aufrechterhalte. Das bedeutet, „Wer ohnehin mächtig ist, dem wird Ver-

letzungsmacht zugeschrieben, wodurch diese sich in manchen Situationen vielleicht 

erst realisieren kann“ (Schwerdtner 2021: 27). Vor dem Hintergrund eines Machtge-

fälles, wobei nach Luhmann (2012) Macht als Kommunikationsmedium (sowie Hie-

rarchien als deren Substitut) angesehen werde (würden), welches den Handlungs-

spielraum bzw. die Selektion von Handlungsmöglichkeiten Machunterworfener be-

einflussen bzw. einzuschränken vermöge (vgl. Luhmann 2012: 17 ff.), sollte 

consent/wissentliche Zustimmung (Kapitel 3.2.) als Kategorisierungshilfe hinsichtlich 

der Einordnung sexueller Interaktionen (insbesondere im Hinblick auf IPR) noch-

mals mit Vorsicht betrachtet werden, vor allem deren Gleichsetzung mit einer Wil-

lensbekundung, denn: 

„Faktisch macht jedoch die Existenz eines Machtgefälles und einer antizipierbaren 
Machtentscheidung es für den Unterworfenen gerade sinnlos, überhaupt einen 
Willen zu bilden [Hervorhebung durch Verf.]. Und gerade darin besteht die Funktion 
von Macht: Sie stellt mögliche Wirkungsketten sicher unabhängig vom Willen des 
machtunterworfenen Handelnden – ob er will oder nicht. Die Kausalität der Macht 
besteht in der Neutralisierung des Willens des Unterworfenen.“ (Luhmann 2012: 19) 

Die Bildung bzw. das Bestehen eines entgegenstehenden Willens, welcher in § 177 

Abs. 1 StGB – wie von Fischer, T. (2018) postuliert und kritisiert – vorausgesetzt zu 

werden scheint (Kapitel 3.3.) und zusätzlich in Form einer Zustimmung in eine 

kommunikative Handlung übersetzt wird, scheint somit für sich genommen bereits 

eine Hürde darzustellen, deren Messlatte ggf. im Rahmen paardynamischer Macht- 

und Ohnmachtsverhältnisse und hinsichtlich der „Situierung im sozialen Raum“ 

(Schwerdtner 2021: 74) hoch angesetzt sein kann. Hierbei gilt es auch, das Zu-

sammenspiel von Körpermacht (im Sinne körperlicher Stärke sowie körperlicher und 

sexueller Attraktivität), welche „auf der Bereitschaft und der Fähigkeit [beruht], not-

falls Gewalt auszuüben“ (Reichertz 2021: 292), sozialer Macht, „die aus den unter-

schiedlichen sozialen Stellungen der Akteure resultiert“ (Reichtertz 2021: 292) und 

Kommunikationsmacht, die „auf der Anerkennung durch den anderen vor dem Hin-

tergrund einer gemeinsamen Weltauffassung [beruht]“ (Reichertz 2021: 293) zu 

berücksichtigen. Insbesondere Kommunikationsmacht, welche „sich aus der auf 

Anerkennung beruhenden Fähigkeit [ergibt], anderen eine bestimmte Identität zuzu-

sprechen oder abzusprechen“ (Reichert 2021: 293) scheint im Kontext des Schame-
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rlebens im Hinblick auf die Verknüpfung mit Anerkennungsbeziehungen (vgl. Majer 

2013; Kapitel 2.1.) eine besondere Rolle zu spielen. Zudem werde in Bezug auf die-

se auch als Beziehungsmacht zu bezeichnende Machtform, die sich in Liebesbezie-

hungen besonders stark entfalten könne, deutlich, dass die Relevanz des Gegen-

übers sowie die Akzeptanz einer Bindung auschlaggebend seien (vgl. Reichertz 

2021: 299). Charisma und Expertentum können somit auch laut Emcke (vgl. 2019: 

22-29) und Reichertz (2021: 299) ebenso mächtig wirken wie Repressionen jegli-

cher Art. Laut Emcke (vgl. 2019: 22-29) bliebe dagegen die Ambivalenz von Macht- 

und Ohnmachtsverhältnissen, ihre Kopplung an (und Ermöglichung durch) emotio-

nale Abhängigkeiten und internalisierte, von Individuen für selbstverständlich befun-

dene Muster und Gewohnheiten durch eine eindimensionale Auffassung von Macht 

als Herrschaft unsichtbar. Dennoch bestünden Gefälle und Wirkungsketten und die 

von Emcke (2019) hervorgehobenen komplexen Verflechtungen scheinen die von 

Luhmann (2012) postulierte Neutralisierung des Willens eher zu bestärken, als zu 

negieren. Denn „die dynamische, polymorphe Macht, die Bilder und Selbstbilder 

entwirft, nicht einmal, sondern immer wieder, die sich nicht nur einschreibt in Körper 

und Gesten, sondern in Empfindungen und Überzeugungen, ins nicht-explizite Wis-

sen, in sprachliche und nicht-sprachliche Gewohnheiten“ (Emcke 2019: 28), diese 

(versteckte bzw. weniger eindeutig als repressiv zu bezeichnende) Macht lässt die 

Formung bzw. Bewusstwerdung und Äußerung des Willens nicht nur sinnlos er-

scheinen, sondern es ist wohl letztlich der fehlende und/oder durch Abhängigkeiten 

und emotionale Verkettungen blockierte Wille zur Generierung/Verfestigigung des 

eigenen Willens, welcher Ohnmacht konstituiert und generiert. Macht, Machtgefälle 

und Machtmissbrauch können nach Lussier et al. (2021) im Kontext einer Konzep-

tualisierung von „Sexual Violence by the Powerful“ (Lussier et al. 2021: 54) seit den 

2010er Jahren als Leitmotive im Kontext einer rape culture gelten: 

„In social media, spoken words, specific gestures and attitudes toward women, and 
questionable intimate relationships involving, among other things, power discrepan-
cies, became framed as new forms of sexual violence alongside rape, sexual 
assault, and sexual abuse. Social movements advocated that these new forms of 
sexual violence were the result of a rape culture that allows, facilitates, and breeds 
these behaviors. As a result, these social forces began aiming to challenge public 
perceptions about not only who sex offenders are, but also what constitutes a sexual 
offense.“ (Lussier et al. 2021: 55) 

Ob nun diese Rahmung eher als Manifestation bzw. Entwicklung hin zu einer Ver-

wässerung bzw. Inflation des Gewaltbegriffs (vgl. Fischer, T. 2018; Kapitel 3.3.) oder 

einer Ausdifferenzierung bzw. Sichtbarmachung weniger offensichtlicher (sexuali-

sierter) Gewaltformen gesehen wird, ist sicher je nach (akademischer) Ausrichtung 



44 
 

unterschiedlich zu bewerten. Hänel (2021b) äußert sich zu einem aus feministischen 

Diskursen hervorgegangenen Gewaltbegriff: 

„A core feminist critique has been to argue that there are no objective standards 
when it comes to violence, instead, what is experienced as violent is purely subjecti-
ve. In other words, only the person who was harmed has or should have the 
power to define the experience as an act of sexual violence [Hervorherbung 
durch Verf.]. Less subjectivist, others claim that what counts as sexual violence is 
deeply distorted by the male point of view and, hence, by false and harmful rape my-
ths.“ (Hänel 2021b: 9) 

An dieser Stelle dient die Benennung dieses Rahmens der Verdeutlichung der 

(Macht-)Verstrickungen mit welchen sexualisierte Gewalt gegen Frauen einherge-

hen kann und er steht für eine weite Definition von sexueller Viktimisierung jenseits 

strafrechtlich verankerter bzw. strafrechtlich zu kontrollierender (oder kontrollierba-

rer) Formen sexualisierter Gewalt auf Basis subjektiven Erlebens mit Wuzeln im 

Kontext des alltäglichen Sexismus. Doch obwohl nun die Mächtigen, Einflussreichen 

(Männer) als Täter*innen in den Fokus rückten, kursiere das Bild des fremden, ge-

walttätigen predators weiterhin im gesellschaftlichen Diskurs (Lussier et al. 2021: 

55) und in dem Zuge werde die die Negierung und Normalisierung der (scheinbar) 

weniger spektakulären, der alltäglicheren sexualisierten Gewaltformen durch nur 

allzu menschlich-charismatisch wirkende Täter*innen (damit auch die weniger klar 

als solche zu entlarvende Vergewaltigungen im Rahmen von Partnerschaften) fort-

gesetzt (vgl. Hänel 2018; Schwerdtner 2021). Vergewaltigungsmythen, die sich ggf. 

in Form von sekundär viktimisierenden Reaktionen im Verhalten widerspiegeln, die-

nen in diesem Kontext, wie im Laufe des Kapitels noch vertieft wird, der Abwehr, 

Rationalisierung und sinngebenden, strukturierenden Einordnung von Vergewalti-

gungen. Unterschieden werden könne nach Hänel (2018) zwischen auf das Verhal-

ten von Frauen bezogene She-asked-for-it-Mythen, welche, so kann zusammenge-

fasst werden, die Schuld bzw. Verantwortung dem Opfer übertragen, sowie der auf 

die Umstände/Kontextfaktoren bezogene It-wasn’t-really-rape-Mythen, welche ei-

nem Ereignis die Bezeichnung Vergewaltigung absprechen: 

„‘She asked for it‘-myths:  
• She asked for it, because if a woman verbally resists, she secretly desires to  
be overpowered.  
• She asked for it, because it is reasonable to assume that she consents to  
sex if she acts or dresses in a way that is ‚sexually teasing‘ or ‚sexually  
provocative.‘  
• She asked for it, because otherwise she would not have gotten intoxicated  
around men.  
• She asked for it, because she did not physically resist the act.  
• She asked for it, because otherwise she would have been emotionally  
devastated after the act and in need of psychological help.  
• She asked for it, because otherwise her body would not have been lubricated. 
‚It wasn’t really rape‘-myths:  
• It wasn’t really rape, because once consent is given, it cannot be withdrawn  
part-way through the sexual act.  
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• It wasn’t really rape, because rape always involves overwhelming physical  
force and no force was used in this act.  
• It wasn’t really rape, because perpetrators of rape are people of color or  
foreigners.  
• It wasn’t really rape, because perpetrators of rape are psychologically  
unstable or aggressive.  
• It wasn’t really rape, because rape is an interracial crime.  
• It wasn’t really rape, because rape is only committed by strangers and  
cannot occur within marriage or a relationship 
• It wasn’t really rape, because consent is automatically present if a prior  
consensual sexual act between the same parties recently took place [Hervorhebun-
gen durch Verf.].“ (Hänel 2018: 36 f.) 

Hänel (vgl. 2018: 37 ff.) zufolge können Vergewaltigungsmythen explizit wirken und 

als Rechtfertigung des Verhaltens von Täter*innen dienen, als auch implizit wirken 

und als Erklärung des eigenen Verhalten bzw. des Ereignisses fungieren, beides 

sowohl auf Täter*innen- als auch Opferseite. Im Kontext beider Funktionen könnte 

die Reduktion kognitiver Dissonanz bzw. der Druck eine solche zu erreichen sowohl 

Ziel als auch Ursache für das Bestehen und Wirken von Vergewaltigungsmythen 

darstellen. Kognitive Dissonanz bezieht sich laut der Theorie von Festinger (2020) 

auf eine Dissonanz – oder Inkonsistenz – kognitiver Elemente im Sinne von Mei-

nungen und Einstellungen bezogen auf Dinge, „die eine Person über sich selbst, 

über ihr Verhalten und über ihre Umwelt weiß“ (Festinger 2020: 23). Demnach seien 

„Zwei Elemente […] miteinander dissonant, wenn sie aus diesem oder jenem Grund 

nicht zusammenpassen“ (Festinger 2020: 25). Der Nach Konsistenz – oder Konso-

nanz – strebende Mensch stände unter einem Dissonanz-Reduktionsdruck und 

würde versuchen durch das Hinzufügen neuer kognitiver Elemente im Sinne weite-

rer Überzeugungen, welche die dissonanten Elemente in Einklang bringen, durch 

Verhaltensänderungen oder Änderungen der jeweiligen Umwelt(-situation) oder das 

Vermeiden eines Ansteigens von Dissonanz (bsw. durch das Vermeiden von Dis-

kussionen mit Personen, welche dem neuen kognitiven Element, der entsprechen-

den Überzeugung, entgegen stehen), die vorhandene Dissonanz zu reduzieren, zu 

beseitigen oder einen Anstieg zu verhindern (vgl. Festinger 2020: 30-42). Bezogen 

auf Viktimisierung und Opferschaft bedeutet dies die notwendige Neutralisierung 

aller Faktoren und Indikatoren, welche dem Bild eines laut Christie (1986) idealen 

Opfers nicht entsprächen, um die vorhandene kognitive Dissonanz zu reduzieren. 

Ein ideales Opfer sei schwach, verteidige sich, verhalte sich ehrenhaft und sei zu 

einer unverfänglichen Tageszeit (tagsüber) sowie an einem unverfänglichen Ort von 

einem ihm unbekannten, fremden, starken und großen Täter überwältigt worden 

(vgl. Christie 1986). Als Paradebeispiel in Bezug auf Vergewaltigungen beschreibt 

Christie das ideale Opfer als 

„the young virgin on her way home from visiting sick relatives, severely beaten or 
threatened before she gives in. From this there are light-years in distance to the ex-
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perienced lady on her way home from a restaurant, not to talk about the prostitute 
who attempts to activate the police in a rape case.“ (Christie 1986: 19). 

Die den Mythen und idealer Opferschaft zugrundeliegenden Zu- und Beschreibun-

gen von betroffenen Frauen als sexuell zügellos „and therefore invite sexual vio-

lence“ (Stiebert 2020: 67), da das Ideal, der Wert einer Frau durch ihre sexuelle 

Integrität  begründet und dementsprechend zu schützen sei (vgl. Fischer, G. & Rie-

desser 2020: 367), sowie von echten Vergewaltigungen, welche nur als solche zu 

bewerten seien, sofern die Frau Widerstand leiste und sich wehre – und wie noch 

beschrieben wird, es somit wert ist, als ideales Opfer gelten zu können – seien be-

reits in der Bibel zu finden (vgl. Stiebert 2020). Trotz feministisch-gesellschaftlicher 

Entwicklungen seit 1986 und Veränderungen der männlichen Täterstereotype in 

Bezug auf Sexualdelikte (vgl. Lussier et al. 2021) sähe auch heute noch laut 

Schwerdtner „die Konstruktion des ‚echten‘ Opfers* […] in etwa so aus: cis weiblich, 

jung, attraktiv, nicht sexuell selbstbestimmt, körperlich ableisiert, der Mittelschicht 

angehörig, körperlich verletzt, traumatisiert, weinend und gedemütigt, wenn es über 

die Tat sprechen muss“ (Schwerdtner 2021: 94; vgl. auch in ähnlicher Form Sanyal 

2020; Hänel 2018). Entsprechen Opfer diesem Label nicht, steht ihr Verhalten, ihre 

persönliche Geschichte, ihr Aussehen, ihre Kleidung im Widerspruch zum Narrativ 

des idealen Opfers oder erzeugen die Umstände entsprechende Dissonanzen – laut 

Festinger (vgl. 2020: 26 f.) werden diese bedingt durch logische Inkonsistenzen, 

dissonante Meinungsgruppierungen oder abweichende kulturelle Gebräuche, ab-

weichendes Erfahrungswissen – können einerseits Vergewaltigungsmythen die 

Dramaturgie einer in sich konsistenten Geschichte erhalten bzw. erstellen, anderer-

seits wird so ggf. der Boden bereitetet für sekundäre Viktimisierung. Denn die Aner-

kennung und Wahrnehmung einer betroffenen Person als Opfer, sei Voraussetzung 

für die Vermeidung sekundärer Viktimisierung (vgl. Hagemann 2016: 68). Somit 

können Mythen, welche sowohl die Vergewaltigung als viktimisierendes Ereignis 

negieren, verharmlosen oder umdeuten als auch/oder betroffenen Frauen die Ver-

antwortung und (Mit-)Schuld suggerieren, die Basis schaffen für sekundäre Viktimi-

sierung. Neben der Theorie der kognitiven Dissonanz bzw. in Verbindung mit ihr 

könnte der Glaube an eine gerechte, berechenbare und sichere Welt (Treibel 

2018b), im Sinne einer „Symmetrienorm“ (Kiefl 2003: 78), sowie Abwehr- und Ratio-

nalisierungsstrategien einerseits den Glauben an Vergewaltigungsmythen erklären 

als auch (das zum Teil darauf aufbauende) sekundär viktimisierende Verhalten (vgl. 

Kiefl 2003). Diese Strategien und psychologischen Mechanismen würden dazu die-

nen, das Wissen um die eigene Vulnerabilität und latente Gefahr eigener Opferwer-

dung sowie moralische und finanzielle Ansprüche des Opfers zu verdrängen (vgl. 
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Kiefl 2003: 77), denn eine Viktimisierung destabilisiere menschliche Grundannah-

men wie die „der eigenen Unverwundbarkeit, die Überzeugung, dass das Selbst gut 

ist und dass die Welt ein sicherer und gerechter Ort ist“ (Treibel 2018b: 285). Zudem 

trügen die Abwehrmechanismen nach Kiefl (2003) dazu bei, Solidarität mit der be-

troffenen Person zu meiden, um sich nicht selbst, basierend auf unbewussten, „al-

ten magisch-irrationalen Vorstellungen“ (Kiefl 2003: 77), dem Zorn der Gottheiten 

auszusetzen. Zugleich würde dem Leiden oftmals ein entwicklungsfördernder Sinn 

im Kontext eines Reifungs- und Transformationsprozesses zugeschrieben (vgl. Kiefl 

2003: 76-79), wobei dieses kognitive Element wiederum dem Abbau kognitiver Dis-

sonanzen zuträglich sein könnte. Allerdings würde dieses Element, dieser Mecha-

nismus, Schwerdtner (2021) zufolge zu einer Verschleierung der Gewalt führen un-

ter dem Deckmantel eines Resilienzbegriffs, der ursprünglich erst im Zuge einer 

Krise Anwendung fand, nun zunehmend, insbesondere in der Selbsthilfeliteratur, 

präventiv eingesetzt wird, doch hierbei eher die Anpassung an gesellschaftliche 

Missstände fordert, im Sinne eines „neoliberalen Imperativ[s] der Selbstoptimierung“ 

(Schwerdtner 2021: 55)38. Eine historisch belastbare Theorie zu den Ursachen se-

kundärer Viktimisierung, welche auf den genannten Überlegungen aufbaut, bietet 

Dijk (2020) in Anlehnung an Lemerts (2016) Labeling Theory bzw. Theorie zur se-

kundären Devianz39 von kriminalisierten bzw. mit dem Label kriminell versehenen 

Personen: Die Theorie sekundärer Opferbeschuldigung (secondary victim blaming) 

im Kontext der Victim Labeling Theory hebt die Rolle konservativ christlich-

religiösen Einflusses (durchaus unter Würdigung moderner Auslegungen der Bibel 

sowie liberaler Strömungen und Praktizierung  der christlichen Religion(en)) auf das 

von Vergebung der Sünden geprägte Verhältnis von Täter- und Opferschaft sowie 

auf das Bild des die andere Wange hinhaltenden Opfers in Bezug auf den sich lei-

dend-opfernden Jesus Christus hervor. Van Dijk (2020) verdeutlicht die Folgen der 

Ablehnung dieses stereotypen Opferbildes am Beispiel der Reaktionen auf das 

selbstbewusste Auftreten von Natascha Kampusch40, welche auch laut Sanyal 

(2020: 83 f.) nicht in die Schablone des passiven, duldenden, leidenden Opfers pas-

se, sich als survivor präsentierte und daher als „‘fake victim‘“ (Dijk 2020: 76) be-

zeichnet wurde. Im Kontext überkommener konservativ-patriarchaler, androzentri-

                                                           
38

 Schamrelienz nach Brown (2006) ist nicht in dieser Weise zu verstehen, sondern als akti-
ve Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Scham(disposition) (vgl. Kapitel 7.3.). 
39

 Nach Lemert (vgl. 2016: 126) handelt es sich bei sekundärer Devianz um gesellschaftlich 
klassifizierte Verhaltensweisen von Personen als Antwort auf zumeist moralische Probleme, 
welche durch die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihr abweichendes Verhalten generiert 
werden. 
40

 Natascha Kampusch konnte sich nach ihrer Entführung und über acht Jahren in Gefan-
genschaft selbst befreien (vgl. DACH Agentur 2019: o.S.). 
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scher, christlich geprägter Strukturen und im Hinblick auf psychologische Abwehr- 

und Rationalisierungsstrategien, spiegelt sich das Bild (weiblicher) Opferschaft (und 

Täter*innenschaft) heute noch im victim blaming (vgl. auch Sanyal 2020; Schwerd-

tner, 2021; Fitz-Gibbon & Walklate 2018). (Westliche) Gesellschaften stehen somit 

weiterhin vor der Herausforderung eine moderne, differenzierte Sicht auf (weibli-

che), sich empowernde Opfer zu entwickeln, um so sekundäre und tertiäre Viktimi-

sierung zu vermeiden. In Bezug auf die Akteure und Settings sekundärer Viktimisie-

rung nach Vergewaltigungen wird zunächst auf die Beteiligten von Strafverfahrens-

prozessen eingegangen, anschließend auf Akteure im Kontext des sozialen Umfel-

des von Opfern. An dieser Stelle wird betont, dass hier nur ein Überblick gegeben 

wird und nicht alle potenziellen Akteure in differenzierter Form Erwähnung finden 

können. 

 

4.2. Akteure und Auswirkungen sekundärer Viktimisierung im Kontext des 

Strafverfahrens 

 

Strafverfahrensprozesse böten ein „‘viktimisierungsgeneigtes‘ Handlungsfeld“ (Köl-

bel 2007: 336). Denn das Geschehen fokussiere auf institutioneller Ebene „den Kon-

flikt zwischen Vorwurfsnachweis und -abwehr“ (Kölbel 2007: 336), Zeug*innen wür-

den für Überführungs- und Verteidigungsziele instrumentalisiert werden (vgl. Kölbel 

2007: 336) und von als Zeug*innen benutzten Opfern, welchen nach Aziz (2018) 

durch den*die Gesetzgeber*in keine Beweislast auferlegt werden dürfe, werde „ein 

hohes Maß an strukturiertem, in dieser Form nicht erfüllbarem Vorgehen erwartet, 

was im Grunde auf einen unsicheren Wissensstand des Justizpersonals hinsichtlich 

posttraumatischer Belastungsstörungen, Dissoziation und Gewaltdynamiken bei 

Partnergewalt hindeutet“ (Aziz 2018: 35). Die Stellung des Opfers im Strafverfahren 

in Bezug auf sexualisierte Gewalt wird einer Studie von Clark, H. (vgl. 2010: 36)41 

zufolge den Bedürfnissen von Opfern nach Validierung der Gewalterfahrung, Voice 

(bzw. dem Wunsch nach einem Forum in dessen Kontext die eigene Geschichte in 

eigenen Worten vor einem unterstützenden Publikum erzählt werden könne) und 

Kontrolle bzw. u.a. (Repräsentation der eigenen Interessen) nicht gerecht und auch 

                                                           
41

 Hier wird sich auf das australische Rechtssystem und weibliche (größtenteils) sowie 
männliche Opfer diverse Delikte im Bereich sexualisierter Gewalt bezogen. Die Opferbedürf-
nisse und Differenzen im Hinblick auf die Positionierung von Opfern in Strafverfahren wer-
den jedoch, so ist zu vermuten, auch bei Betrachtung europäischer bzw. des deutschen 
Strafrechtssystems nicht vollends von den genannten abweichen, trotz der von Treibel (vgl. 
2018a: 449) erwähnten Errungenschaften wie die der psychosozialen Prozessbegleitung 
und der Möglichkeit der Nebenklage im Zuge der Opferrechtsrefomgesetze. 
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dem Wunsch nach Information zu den strafrechtlichen Abläufen, den eigenen Rech-

ten etc. werde nicht oder unzureichend nachgekommen, es sei von Misskommuni-

kation und Retraumatisierung die Rede. Die Ergebnisse von Clark, H’s. (2010) Un-

tersuchung unterstreichen die Feststellung von Kölbel (vgl. 2017: 339) nach der 

insbesondere bei Delikten im Bereich der Sexualdelinquenz das Sekundärviktimisie-

rungsrisiko besonders hoch sei (vgl. Kölbel 2007: 339). Vergewaltigungsopfer wür-

den bsw. die „Vernehmungssituation auch im Nachhinein als aufwühlendes, ängsti-

gendes und/oder beschämendes Ereignis“ (Kölbel 2007: 339) beschreiben. Auch 

die Beurteilungen von Staatsanwaltschaften bei Verfahrenseinstellungen, welche 

oftmals nach gemäß § 190 Z 2 StPO erfolgen würden, enthielten Formulierungen 

wie „‘das Opfer konnte weder Zeugen nennen noch Verletzungsnachweise vorlegen‘ 

oder „‘die Angaben der Anzeigerin hielten einer lebensnahen Betrachtungsweise 

nicht stand‘“ (Aziz 2018: 35), welche Vorhaltungen und Vorwürfe in Bezug auf das 

Verhalten und die (Selbst-)Darstellung des Opfers verdeutlichten würden (vgl. Aziz 

2018: 35). 

Neben den institutionellen Gegebenheiten könnte in Bezug auf sekundäre Viktimi-

sierung von Bedeutung sein, dass nach Hogan (vgl. 2021: 2) Polizist*innen, Vertei-

diger*innen, Richter*innen und Gesetzgeber*innen nach wie vor größtenteils männ-

lich seien und dass Männer im Vergleich zu Frauen eher dazu neigen würden, zum 

einen vergewaltigten Frauen ihre Glaubwürdigkeit abzusprechen, zum anderen Ver-

gewaltigung als soziales Problem zu negieren und ihr ihre eignen „sexually coercive 

behaviors“ (Hogan 2021: 2) – Einstellungen und Verhaltensweisen, welche mit toxi-

scher Männlichkeit (siehe Kapitel 2.2) in Verbindung gebracht werden können – 

nicht als problematisch anzusehen. Dass das Risiko sekundärer Viktimisierung im 

Rahmen der Strafverfolgung als global bedeutsam anzusehen ist, auch wenn sich 

viele Forschungsarbeiten auf den anglo-amerikanischen Bereich beziehen, ist wei-

testgehend unbestritten (vgl. Carroll 2021; Campbell 2008). Bereits der Prozess der 

Anzeigeerstattung – bzw. die in diesem Kontext stattfindenden Vernehmungen – 

sei, so Carroll (2021) in Bezug auf eine schwedische Untersuchung, mit einer Lotte-

rie vergleichbar: Empathie und Sensibilität als Skills im Umgang mit Opfern sei nicht 

bei allen Polizeibeamten gegeben und es sei eine einheitliche Implementation von 

„responsive and victim-centred routines and practices“ (Carroll 2021: 31) vonnöten. 

Dies lässt sich auch in Bezug auf IPR anhand der Untersuchung von Patterson 

(2011) vermuten, denn die Erfahrungen der interviewten Frauen, welche von ihren 

Partnern vergewaltigt und bei denen es zu einer Anklageerhebung gekommen war, 

ließen zwar nicht auf sekundäre Viktimisierung schließen, doch die Reaktionen der 

jeweiligen Polizeibeamten wurden als „less attentive to their well-being“ (Patterson 
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2011: 340) beschrieben, im Vergleich zu Frauen, welche durch Bekannte oder ihnen 

fremde Personen vergewaltigt worden waren. Eine ggf. fehlende opferzentrierte 

Routine (vgl. Carroll 2021) bzw. die auf die Überführung des Täters gerichtete Vor-

gehensweise im Rahmen des strafrechtlichen Handlungsfeldes (s.o. vgl. Kölbel 

2007) und der Druck eine Verurteilung zu erzielen und das Wissen darum, dass in 

den betreffenden Fällen (im Gegensatz zu den Fällen, in denen keine Anklage er-

hoben worden war) die Opfer weiterhin eine Beziehung mit dem mutmaßlichen Tä-

ter führten (vgl. Patterson 2011: 341), könnte dazu geführt haben, dass, so wie es 

auch die Teilnehmerinnen von Pattersons (2011) Studie vermuteten, die Polizeibe-

amten ihre Aufmerksamkeit so sehr auf  „nailing the offender“ (Patterson 2011: 341) 

gerichtet hatten, „that they neglected the victims’ well-being“ (Patterson 2011: 341). 

Diejenigen befragten Opfer sowohl von IPR als auch von Vergewaltigung durch Be-

kannte, deren Fälle Faktoren aufwiesen, die typischerweise aus Perspektive von 

Polizeibeamten die Glaubwürdigkeit infrage stellen und bei denen es nicht zu einer 

Anklageerhebung kam, berichteten von sekundär viktimisierendem Verhalten ihnen 

gegenüber und diese Opfer „felt disbelieved, dehumanized, unimportant, and more 

emotionally distressed“ (Patterson 2011: 341). Es ist Caroll (2021) zuzustimmen, 

dass die Förderung von soft skills im Sinne von Empathie und Sensibilität (vgl. 

Carroll 2021: 30) in der Aus- und Weiterbildung von Polizist*innen (und anderen im 

Rahmen der Strafverfolgung tätgigen Personen) fokussiert werden sollte sowie pra-

xisbezogene Präventionsmöglichkeiten von Sekundärviktimisierung. Denn abstrak-

tes Fachwissen führe nicht zwangsläufig zu einem tieferen Verständnis und Verän-

derungen im konkreten (Arbeits-)Alltag (vgl. Carroll 2021: 30). Letzlich spiegelt sich 

die Sorge vor impliziten und expliziten Beschuldigungen im Kontext der Anzeigeer-

stattung und Strafverfolgung, in der Scham(-angst) weiblicher Opfer bzw. in deren 

(gesellschaftlich geprägten) Schamnarrativen – disgraced, defamed, deserving vic-

tim – nach Weiss, K. (2010; siehe 5. Kapitel) sowie in den von Weiss, K. (2011) 

identifizierten, vier Begründungen der interviewten (größtenteils weiblichen, jedoch 

auch männlichen) Opfer im Zusammenhang mit dem Absehen von der Anzeigeer-

stattung. Zum Einen werden die kriminelle Intention geleugnet und das Fehlen einer 

ernsthaften Verletzung als Begründung angegeben, denn wie Weiss, K. (2011) aus-

führt: „In addition to the uncertainty that non-consensual sex without excessive vio-

lence is real rape, victims may also anticipate that the police will be less likely to 

consider such incidents as serious crimes“ (Weiss, K. 2011: 455). Wenn stereotype 

rape scripts Vergewaltigung bsw. ausschließlich in Verbindung mit körperlicher Ge-

walt als solche gelten lassen und andere Formen, ggf. im Kontext von Partnerschaf-

ten normalisieren, kann das letztlich die Konsequenz darstellen. Zum anderen iden-
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tifizierte Weiss, K. (2011) das Verleugnen der Unschuld des Opfers sowie die Ab-

lehnung einer Opferidentität (vgl. auch Kapitel 3.1. sowie 4.1.) als non-reporting ac-

counts (vgl. Weiss, K. 2011). Somit schließt sich wiederum der Kreis: Mythen und 

stereotype Vorstellungen durchdringen Selbstverständnisse sowie Kategorisie-

rungsprozesse bezüglich sexueller Viktimisierung/Vergewaltigungen und bedingen 

Handlungsentscheidungen – inklusive der Anzeigevermeidung, um sekundäre Vik-

timisierung zu vermeiden – von Opfern sowie Mitarbeiter*innen im Bereich der 

Strafverfolgungsbehörden und weiteren Beteiligten und potenziellen Unterstüt-

zer*innen. 

 

4.3. Akteure und Auswirkungen sekundärer Viktimisierung nach Vergewalti-

gungen im Kontext des sozialen Umfeldes 

 

In einer Studie von Ahrens et al. (vgl. 2007: 45) öffneten sich fast 70% der teilneh-

menden, weiblilchen rape survivors zuerst gegenüber Freund*innen, Partner*innen 

oder Familienmitgliedern. Daher erscheint eine Betrachtung der Reaktionen auf die 

Disclosures und deren Auswirkungen im Hinblick auf die Gefahr sekundärer Viktimi-

sierung gerade in Bezug auf das nähere soziale Umfeld von besonderer Relevanz. 

Zwar waren negative Reaktionen auf Disclosures insgesamt betrachtet mit weniger 

als einem Drittel (vgl. Ahrens et al. 2007: 38) seltener als positive, dennoch sah sich 

ein nicht unerheblicher Anteil der Teilnehmerinnen u.a. mit Schuldvorwürfen (10,8%) 

unempathischen Reaktionen bzw. der Verweigerung von Unterstützung (13%) kon-

frontiert und gegenüber 7,5% der Opfer wurden Zweifel am Wahrheitsgehalt der 

Disclosure-Geschichte geäußert bzw. die Einordnung des Ereignisses als Vergewal-

tigung infrage gestellt (vgl. Ahrens et al. 2007: 42). Fast ein Drittel der Opfer gab an, 

sich nachdem sie über ihre Vergewaltigung gesprochen hatten, schlechter gefühlt 

zu haben als vorher (vgl. Ahrens et al. 2007: 43). Auch die Ergebnisse einer Studie 

von Bhuptani et al. (2019) geben Hinweise auf sekundär viktimisierendes Verhalten. 

Im Rahmen der Untersuchung berichteten 26,2% bzw. 27 der 103 teilnehmenden 

Frauen aus der Community, welche eine Vergewaltigung erlebt und sich diesbezüg-

lich einer Person anvertraut hatten, wobei auch hier die Mehrzahl sich gegenüber 

Personen aus dem nahen sozialen Umfeld öffneten (über 76% davon waren 

Freund*innen), von beschuldigenden Reaktionen oder ihnen wurde vorgeworfen 

nicht vorsichtig gewesen zu sein und 21 Teilnehmerinnen beschrieben gemischte 

Reaktionen (vgl. Bhuptani et al. 2019: 1232). Die genannten Studien sowie die Er-

gebnisse der Untersuchung von Iles et al. (2021) lassen weiterhin das Wirken von 
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Vergewaltigungsmythen und einschränkenden Vergewaltigungsskripten vermuten 

im Hinblick auf Disclosure-Reaktionen, welche als sekundär viktimisierend einge-

stuft werden können. Die experimentellen Untersuchung von Iles et al. (2021) ergab 

diesbezüglich, dass die teilnehmenden Frauen, die bereits länger das College be-

suchten, im Vergleich zu Männern, die sich ebenfalls nicht mehr im ersten College-

jahr befanden, auf das ihnen gezeigte Disclosure-Video (einer Frau, die sich die 

Teilnehmenden als ihre Freundin vorstellen sollten)42, welches Vergewaltigungsmy-

then hervorhob bzw. Umstände und Verhaltensweisen (Kapitel 4.1.) welche mit 

ihnen in Verbindung stehen, in dem Fall: „the victim was drunk, she did not clearly 

articulate her lack of consent, she did not physically resist, and she had quite a few 

sexual partners prior to the assault“ (Iles et al. 2021: NP3038) stigmatisierender 

reagierten als die teilnehmenden Männer. Eine Erklärung dafür, dass die stigmati-

sierenden Reaktionen bei den Frauen in den oberen Jahrgängen höher war, könnte 

die Internalisierung von Mythen im Sinne des Selbstschutzes oder die Annahme 

einer Opferidentität im Sinne des victima-Labels (und somit tertiäre Viktimisierung) 

nach selbst erlebten Vergewaltigungen liefern (vgl. Heynen43 2006: 126). Für diese 

Erklärung könnte ggf. sprechen, dass Vergewaltigungen im College-Setting kein 

seltenes Phänomen seien (vgl. Iles et al. 2021; Paul et al. 2013) und oftmals im ers-

ten Jahr stattfänden (vgl. Iles et al. 2021; NP3038 f.). Insofern könnte vermutet wer-

den, dass die an der Studie von Iles et al. (2021) teilnehmenden Studentinnen in 

den höheren Jahrgängen eher betroffen waren als Studentinnen des ersten Jahr-

gangs (vgl. Iles et al. 2021). Paul et al. (2013) stellten analog dazu im Rahmen einer 

nationalen Untersuchung (USA) fest, dass 41,5% der College-Studentinnen anga-

ben, ihnen sei von einer Vergewaltigung berichtet worden (vgl. Paul et al. 2013: 

496) und die Disclosure-Empfängerinnen seien selbst signifikant öfter selbst verge-

waltigt worden (vgl. Paul et al. 2013: 497). Es stellt sich die Frage, (vgl. auch Paul et 

al. 2013: 497) ob einer der Gründe hierfür sein könnte, dass Disclosure gegenüber 

anderen Opfern den Betroffenen leichter erscheint, weil positivere Reaktionen ver-

mutet werden, aufgrund ähnlicher Erfahrungen und ob die (Scham-)Angst vor nega-

tiven, stigmatisierenden Reaktionen, demnach vor Sekundärviktimisierung, eine 

                                                           
42

 Dass die Person im Video trotzdem von den Teilnehmenden als fremd wahrgenommen 
werden konnte, zudem im Rahmen dieses experimentellen Designs kein Verhalten gemes-
sen wurde und die im Video dargestellten manipulierten Variablen (betrunken/nicht betrun-
ken; Gegenwehr/keine Gegenwehr) nur in ihrem Zusammenspiel und nicht in ihrer Einzel-
wirkung auf die Bewertung der Teilnehmenden betrachtet werden konnten und dass Verzer-
rungseffekte die Antworten der Teilnehmenden ggf. beeinflusst haben, wurde von den Au-
tor*innen selbst als Kritikpunkt benannt (vgl. Iles et al. 2021). 
43

 Heynens (2006) Studie bezog sich allerdings explizit auf Frauen, welche als junge Er-
wachsene oder Jugendliche vergewaltigt wurden. 
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Öffnung gegenüber Nicht-Betroffenen eher blockiert. Wie auch im Kontext der Straf-

verfolgung wird die Verknüpfung internalisierter Mythen und Scham/Schamangst in 

Bezug auf Disclosure nach sexueller Viktimisierung deutlich. 

Zusammenfassend und gedanklich auf den Erläuterungen zur Sozialität der Scham 

sowie zur Sekundär-und Tertiärviktimisierung aufbauend ergibt sich ein Bild der Ge-

nese und Scham(-angst) der sexuell viktimisierten Frau, welches im folgenden Kapi-

tel dargelegt wird. 

 

5. Synthese: Die Scham(-angst) der vergewaltigten Frau 

 

Hinsichtlich der Scham des weiblichen Opfers nach sexueller Viktimisierung gilt es 

in erster Linie ein (scheinbares) Paradoxon aufzulösen: Wenn laut Schüttauf et al. 

(2003) das sich schämende Individuum vor der Enthüllung einer Norm-und/oder 

Idealverfehlung „verborgen haben [muss], dass es das Ideal, um dessentwegen die 

anderen es wertschätzten, in Wahrheit nicht erfüllte“ (2003: 27), welches Ungenü-

gen, welcher Makel soll hierbei durch das Opfer (nicht durch die tatverantwortliche 

Person) zuvor verborgen und letztlich enthüllt worden sein? Woraus wird die Scham 

der betroffenen, (in Bezug auf die jeweilige Normverletzung) unschuldigen Person 

gespeist? Wie ist hierbei das Verhältnis von Gewalt, Nacktheit, Intimität und Sexuali-

tät zu werten? Eine mögliche Antwort zum Ursprung (traumatischer) Opferscham 

scheint in einer komplexen projektiven Verkettung von Ursache und Wirkung im 

Kontext der Schamgenese als auch im Hinblick auf das Bedingungsgefüge von se-

xualisierter Gewalt zu finden zu sein, denn wie Lehmann (2008) betont, könne 

Scham als „Ausdruck von Gewalt- und Machtbeziehung“ (Lehmann 2008: 29) gel-

ten, als „Bewusstsein [darüber], einer äußeren oder inneren Gewalt unterworfen zu 

sein“ (Lehmann 2008: 29). In diesem Kontext bestimmt das victima label (vgl. Dijk 

2020: 76) des hilflosen, sich schämenden Opfers die Wahrnehmung von und Erwar-

tung an insbesondere weibliche Betroffene(n) von Vergewaltigungen (vgl. Sanyal 

2020). „Zahllose Medienberichte werden daher mit den immer gleichen Darstellun-

gen sich die Hände vor das Gesicht haltender Frauen und Mädchen oder gekrümm-

ter Körper in dunklen Räumen, Treppenhäusern, Hausfluren oder unter der Dusche 

illustriert“ (Schwerdtner 2021: 57). Schwerdtner (vgl. 2021: 57-64) unterscheidet in 

Bezug auf Opfer sexualisierter Gewalt zwei Schamformen: Scham aufgrund interna-

lisierter Schuldumkehr sowie Scham aufgrund verletzter Würde (vgl. Schwerdtner 

2021: 64). Es soll an dieser Stelle einerseits diese Einteilung übernommen und 

durch Erkenntnisse aus den vorangegangen Kapiteln angereichert und weiterfüh-

rende Überlegungen angepasst, sowie andererseits Schamangst (vgl. u.a. Wurmser 
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2013: 73 ff.; Landweer 2019: 237), wenn auch in Verknüpfung zu den beiden ande-

ren, als weitere Form von Scham nach sexueller Viktimisierung hinzugefügt werden. 

Allerdings sind nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit die drei Formen 

nicht als distinkt voneinander zu betrachten. Sie bedingen sich vielmehr gegenseitig 

und scheinen in einander verflochten zu sein. 

Zunächst zur Scham im Zuge von (internalisierter) Schuldumkehr. Wenn ein zentra-

les Strukturelement des Schamerlebens die Übertretung einer durch die jeweilige 

Person (teilweise) anerkannten Norm darstellt (vgl. u.a. Schüttauf et al. 2003), wie 

erklärt sich die Scham des unschuldigen Opfers? Sie erklärt sich durch eben jene 

„Pflicht zur Verteidigung der eigenen ‚Unschuld‘“ (Schwerdtner 2021: 60) oder auch 

eine Pflicht „die Schwäche des sterblichen und verletzbaren Körpers“ (Lehmann 

2008: 30) zu verbergen, den Körper vor Gewaltanwendungen und in diesem Zu-

sammenhang auch vor dem (in traditioneller Leseart) defizitären Opferstatus zu 

schützen, Verantwortung für ihn zu übernehmen bzw. für Handlungen, die mit ihm 

geschehen. Denn die Vulnerabilität des Körpers sowie Ohnmachtsgefühle, welche 

bei der Konfrontation mit Gewalt entstehen, müssen (wie in Kapitel 4.1. beschrie-

ben) mit aller Kraft abgewehrt und vom Bewusstsein ferngehalten werden. Doch die 

Unschuld und Unversehrtheit im Sinne eines heilen, idealen (weiblichen) der Norm 

entsprechenden Zustands ist verloren und somit ist auch die Zugehörigkeit, die An-

erkennung in Gefahr oder verloren. Die Scham meldet: Alarm. Sozial/kulturell be-

dingte (internalisierte) Vergewaltigungsmythen, welche auf Basis eines einge-

schränkten, dominanten Verständnisses von Vergewaltigungen (vgl. Hänel 2018, 

2021b) einerseits dem Opfer suggerieren schuldig bzw. (mit-)verantwortlich zu sein 

(victim blaming) oder keine echte Vergewaltigung erlebt zu haben (vgl. u.a. Hänel 

2018, 2021b), die andererseits jedoch auch dafür Sorgen das innere Chaos zu be-

seitigen, indem sie in Anlehnung an Festinger (2020) kognitive Dissonanzen auflö-

sen/abmildern und den Glauben an eine geordnete, gerechte Welt (vgl. Treibel 

2018b; Heynen 2006) aufrecht erhalten, jedoch das Leid im Kontext der erfahrenen 

moral rupture (vgl. Hänel 2021b: 11) nicht auflösen, sondern eher geradezu bedin-

gen, haben den Boden bereitet für Schuldumkehr nach der Viktimisierung. Denn 

dieser Bruch, die Dissonanz zwischen einerseits dem eigenen Leid und der gesell-

schaftlichen Normalisierung oder zumindest Banalisierung von einigen Formen se-

xualisierter Gewalt, andererseits im Hinblick auf IPR zwischen der Tathandlung und 

dem ggf. sonstigen Wesen und Verhalten eines/einer Partner*in im Kontext einer 

affektiv aufgeladener Beziehung, erscheint äußerst schaminduzierend, denn: 

„The wrong that is repressed by the existing and dominant moral framework prohibits 
the wrong to be expressed but does not restrict it from being felt. In these cases, 
what is felt, is suffering. It is a pain so strong that it is hard to keep going about our 
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daily routines because it gnaws on our sense of self; our dignity, our (self-)re-
cognition, our identity [Hervorhebung durch Verf.].“ (Hänel 2021b: 11) 

Deutlich wird das Wirken der Mythen und die Schuldumkehr insbesondere anhand 

von zwei Schamnarrativen, welche von Weiss, K. (2010) bei weiblichen Opfern iden-

tifiziert wurden: Das Narrativ des disgraced – als Frau in Ungnade gefallen – sowie 

des deserving – schuldigen – victim44. Die Verschiebung der Verantwortung im Sin-

ne einer Täter-Opfer-Umkehr (vgl. Schwerdtner 2021: 59 f.) hilft insbesondere im 

Hinblick auf IPR das Verhalten des geliebten Partners zu erklären, Denn wie sonst 

ließe sich bsw. die Dissonanz zwischen: Ich liebe diesen sonst so zuvorkommen-

den, fürsorglichen Mann und Er hat meine psychischen und körperlichen Grenzen 

übertreten erklären, als die Schuld für diese Normverletzung (durch den*die Tä-

ter*in) bei sich selbst, im eigenen Handeln, zu suchen und sich im Kontext dieser 

ggf. von Machtgefällen auf unterschiedlichen Ebenen durchzogenen (in diesem Fall 

asymmetrischen) Anerkennungsbeziehung (vgl. Majer 2013) für den Verlust der 

eigenen Reinheit und für die eigene unwanted identity (vgl. Ferguson et al. 2000) 

sowie für die erlittene Demütigung (vgl. Landweer & Demmerling 2019) und ggf. das 

Empfinden des eigenen mentalen (gesellschaftlich nicht anerkannten) Schmerzes 

zu schämen. Hierbei verbinden sich die (abgewehrte) Scham der Täter*innen und 

die Scham des eigenen Ungenügens im Kontext einer Verschmelzung von Subjekt 

und Objekt sowie von (gesellschaftlich geprägten) eigenen Werten, Glaubenssätzen 

und gesellschaftlichen Erwartungen. „Die traumabedingte Subjekt-Objekt-

Verschmelzung liegt in einer ‚Invasion‘ des Selbst durch den Täter, die entweder zu 

einer Selbstaufgabe zugunsten des Täters führen kann oder aber die Fähigkeit er-

fordert, die verletzte Integrität des psychophysischen Selbst auf einer ‚Metaebene‘ 

wiederherzustellen“ (Fischer, G. & Riedesser 2020: 367 f.). Auch Genderrollen 

scheinen hierbei von Bedeutung zu sein. Denn entgegen des erwarteten Genderrol-

lenverhaltens, hat sich das Opfer vielleicht gewehrt, sich nicht demütig, duldend 

verhalten wie sich tradierten Rollenverständnissen entsprechend eine Frau (und ein 

Opfer) zu verhalten habe (vgl. Köhler 2017; Sanyal 2020). Das Ideal wurde verfehlt, 

die Unvollkommenheit enthüllt, die Schamverschiebung führt zur Scham der passi-

ven Enthüllung (vgl. Schüttauf et al.) des Opfers. Vielleicht hat sich das Opfer je-

                                                           
44

 Auch das dritte Narrativ nach Weiss, K. (2010), das des defamed victim ist von Mythen 
beeinflusst. Da der Fokus hierbei jedoch auch auf der öffentlichen Zuschaustellung des Pri-
vaten liegt, wird dieses Narrativ vom Schwerpunkt her unter Scham in Bezug auf verletzte 
Würde verortet. Im Rahmen der Studie (vgl. Weiss, K. 2010: 290 f.) wurden die genannten 
weiblichen und männlichen Schamnarrative mit Hilfe der Daten des National Crime Victi-
mization Survey identifiziert. Das Sample bestand aus 116 Frauen und 20 Männern, die 
Viktimisierung bezog sich auf rape (47%), attempted rape (13%), sexual assault (40%) (vgl. 
Weiss, K. 2010: 292). 
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doch nicht gewehrt, umso leichter ist es für die Betroffene, sich selbst zu beschuldi-

gen, das Ereignis im Sinne eines unacknowledged rape (vgl. Wilson & Miller 2016) 

als Missverständnis umzudeuten und sich selbst shame about action (vgl. Nathan-

son 1992) zuzuschreiben, es als Augenblicksgefühl (vgl. Majer et al. 2013, Kapitel 

2.1.) immer wieder zu reaktivieren und in gewisser Weise sich selbst quasi tertiär zu 

viktimisieren und dem stereotypen Opferbild anzupassen. Die Scham, so ist in An-

lehnung an Weiss, G. (2018) festzustellen, ist somit nicht statisch, sondern sie reist 

von Mensch zu Mensch, von Täter zu Opfer und mit Bezug auf Martinganos (2020) 

Feststellungen darüber hinaus von Opfern zu Helfer*innen. Als secondhand shame 

(vgl. Weiss, G. 2018) manifestiert sich die Scham der Schamlosen (und Mächtigen) 

– in Bezug auf Vergewaltigungen hier die Scham der Täter*innen – im Zuge der 

Schamverschiebung in der Psyche unschuldiger Zeug*innen (bzw. Opfer) schamlo-

sen, beschämenden Verhaltens, wodurch die Schamlosigkeit (der Täter*innen) kon-

serviert und letztlich geschützt werde (in Anlehnung auch an Sanyal 2020). Der 

Rahmen von Anerkennungsbeziehungen meint hier vielfältige Beziehungen auf un-

terschiedlichen Ebenen, sowohl zwischen Individuen als auch in Bezug auf das 

(Anerkennungs-)Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Urscham 

(vgl. Wurmser 2013) und archaische Angst vor dem Verlassenwerden (vgl. u.a. 

Schüttauf et al. 2003) und vor dem Verlust von Anerkennung (vgl. Majer 2013) wird 

durch das Zusammenspiel von diversen Akteur*innen gespiegelt und reaktiviert. 

Somit entspringt soziale Scham im Sinne der Schuldumkehr (und auch Scham-

angst) dem direkten Umfeld, bsw. den (erwarteten!) Reaktionen von Familienmit-

gliedern sowie des Freundeskreises, von Arbeitskolleg*innen etc. und nicht zuletzt, 

wie ausgiebig dargelegt, basiert Scham auf tradierten Normen. Soziale Scham ist 

demnach ein auf mehreren Ebenen multifaktoriell bedingtes Konstrukt, welches 

letztlich, den Strukturelementen des Schamgeschehens nach Schüttauf et al. (vgl. 

2003: 23-32) folgend, die Täuschung in Bezug auf das eigene Ungenügen (nämlich 

in Bezug darauf, das Ideal bzw. die Norm eines sicherheitspendenden Körpers nicht 

(mehr) erreichen zu können und das den traditionellen Werten entsprechende weib-

liche Ideal ggf. nicht erfüllt zu haben), die Enthüllung (durch durch den Akt der Ver-

gewaltigung) und der (antizipierten) Verwerfung (hier in der Verknüpfung mit 

Schamangst) durch andere (hiermit kann auch ein aus Sicht des Opfers unzutref-

fendes victima-Label gemeint sein), durch Schweigen, analog zum Feigenblatt des 

Genesis-Mythos (vgl. Schüttauf et al. 2003), versucht ungeschehen und unsichtbar 

zu machen, um die Beziehung zum anderen, die Wertschätzung des/der anderen zu 

retten/wiederherzustellen. 
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Scham aufgrund verletzter Würde ist ebenfalls als intersubjektives Phänomen mit 

Anerkennung verknüpft. Denn nach Schwerdtner (2021) gehen die Verletzungen 

und Demütigungen durch sexualisierte Gewalt tiefer und „auf dem Spiel steht nichts 

weniger als die Anerkennung der eigenen Menschlichkeit durch andere“ (Schwerd-

tner 2021: 61) in Verbindung mit der „Prekarität des Subjektstatus“ (Schwerdtner 

2021: 62). Das defamed victim, eines der von Weiss, K. (2010) festgestellten 

Schamnarrative, fürchtet somit die Entbößung des Privaten, des (sexuellen) Le-

bensstils (und die daraus resultierenden negativen Bewertungen – hier wird wiede-

rum die Verknüpfung mit Scham aufgrund von Schuldumkehr sowie mit Schamangst 

deutlich). Bezüglich der Scham aufgrund verletzter Würde kritisiert Schwerdtner 

(2021) Sanyal (2020), wenn Letztere konstatiert, der Respekt vor der Scham der 

Opfer sei letztlich gleichzusetzen mit dem Respekt vor den beschämenden Normen 

selbst. Natürlich, so sieht es auch die Autorin der vorliegenden Arbeit, wie auch 

Schwerdtner (2021), sollte das zu einem großen Teil schuld-und schambedingte 

Schweigen von betroffenen Frauen – und allen Opfern – respektiert werden, insbe-

sondere sofern bei Disclosure sekundäre (und tertiäre Viktimisierung) droht, doch 

gleichzeitig kann auf diese Weise der Teufelskreis nicht durchbrochen werden und 

keine Veränderung stattfinden: Primäre Viktimisierung verbleibt aufgrund schwei-

gender, sich schämender Opfer im Dunkelfeld und die Täter*innen werden nicht 

(strafrechtlich und/oder informell) zur Rechenschaft gezogen, stereotype Opferbil-

der, beschämende, stigmatisierende Normen oder Mythen(-relikte) können nicht 

aufgelöst werden und ggf. verharren Opfer letztlich in einer defensiven Position, 

vielleicht durch Scham isoliert und in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beschränkt. 

Allerdings gilt es eine Balance zu finden zwischen der Ermöglichung und Erwartung 

selbstbestimmten Sprechens über sexualisierte Gewalt zu von Opfern gewählten 

Zeitpunkten unter Rahmenbedingungen, welche zumindest ein Mindestmaß an Si-

cherheit und Schutz vor sekundärer Viktimisierung bieten können auf der einen Sei-

te, und der Akzeptanz eines für die Opfer in bestimmten Situationen, zu bestimmten 

Zeitpunkten und unter bestimmten Bedingungen gewählten Schweigens. Denn: „the 

ways that neoliberal culture compels us to speak, and mandates selfconfidence as a 

celebrated feminine virtue [Hervorhebung im Original]“ (Kay 2020: 5) kann empo-

wern und zugleich Schamgefühle reaktivieren, sofern sich die Ermöglichung von 

Disclosure zu einem Druck erwarteter Disclosure wandelt (vgl. Kapitel 7.3.). 

Schamangst, die Sorge vor Beschämung, eine im Hinblick auf victim blaming durch-

aus berechtigte Befürchtung, welche auf internalisierter Schuldumkehr beruht, sollte 

gesondert betrachtet werden. Während Scham aufgrund von verletzter Würde sowie 

Scham aufgrund von Schuldumkehr sich auf das Vergangene beziehen bzw. auf die 
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Erklärung und Rechtfertigung des Täter(*innen-)verhaltens sowie auf Strategien, 

welche kognitive Dissonanzen abbauen und die (Um-)Welt strukturieren sollen, wird 

Schamangst aus den Erwartungen potenziell sekundär viktimisierender Reaktionen 

des Umfelds gespeist und ist daher als zukunftsgerichtet zu betrachten (vgl. auch 

Schüttauf et al. 2003). Einerseits kann hier Schamangst mit Blick auf Opfer als pro-

tektiv bezeichnet werden, andererseits stellt sie Dekonstruktionsversuche bzw. On-

line-Disclosure vor die Herausforderung sowohl antizipierte, imaginierte und poten-

zielle Vorgänge im Kontext psychischer Strukturen, als auch die Basis (und wiede-

rum Folge) dessen, zirkulierende, mythenbeeinflusste Narrative zu sexualisierter 

Gewalt, anvisieren zu müssen. Es wird diesbezüglich deutlich, dass es sich sowohl 

bei Scham, wie in Kapitel 2.1. und 2.2. umrissen wurde, als auch bei sexualisierter 

Gewalt um ein zugleich subjektives als auch intersubjektives Schnittstellen-

Phänomen handelt. Somit könnte Hänels (vgl. 2021b: 11) Feststellung, dass sexua-

lisierte Gewalt das Ergebnis subjektiv empfundenen Leids und zugleich durch sozia-

le Normen bedingt sei, auch für Scham zutreffen. Insofern sollte die Schutzfunktion 

von Schamangst nicht außer Acht gelassen werden, da sich in dieser Angst Mythen 

und Scham-Schuld-Verschiebungen spiegeln, welche durch Sozialisations- und Er-

ziehungsprozesse bedingt zu sein scheinen. Das Opfer wird durch Schamangst vor 

einer risikobehafteten Enthüllung des eigenen Ungenügens geschützt, indem es 

sich in Schweigen hüllt. Denn ein misslingendes Sich-Zeigen im Kontext von Online-

Disclosure kann wiederum zu pudor exhibitionis führen, der Scham nach dem Wag-

nis der gescheiterten Selbstoffenbarung (vgl. Schüttauf et al. 2003).  

Zusammenfassend ist an diesem Punkt festzustellen, dass einerseits secondhand 

shame aus Perspektive der Opfer zurück gespiegelt werden sollte, um die Scham 

zu ihrem Ursprung reisen zu lassen, zu Täter*innen (vgl. auch Maruna & Pali 2020). 

Zugleich darf „die Fetischisierung des Brechens des Schweigens“ (Schwerdtner 

2021: 128) nicht zur erzwungenen Selbstoffenbarung führen, unabhängig der Schaf-

fung solidarischer, unterstützender Strukturen und Rahmungen (vgl. auch Schwerd-

tner 2021: 128). Hier zeigt sich das Spannungsfeld in welchem sich Disclosure be-

wegt und hier deuten sich sich sowohl die Chancen als auch Risiken von (Online-

)Disclosure bereits an. Bevor jene im einzelnen betrachtet werden, erfolgt zunächst 

ein Überblick zum gesellschaftlichen Metaprozess der Mediatisierung sowie eine 

Einführung zu Disclosure im Kontext technosozialer Praktiken, um die Besonderhei-

ten im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen und Kommunikationsformen nachvollzie-

hen zu können. 
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6. Online-Disclosure und (#MeToo-)Hashtag-Aktivismus vor dem Hintergrund 

der Digitalisierung und Mediatisierung 

 

Medien als „technische Institutionen, über die bzw. mit denen Menschen kommuni-

zieren“ (Krotz 2007: 37), haben, das sei weithin unbestritten, Anteil an der „Gestal-

tung von Lebenswelten und an der Schaffung von Wirklichkeiten“ (Aigner et al. 

2015: 7). Mediatisierung45 als räumlich und zeitlich entgrenzter Metaprozess, der 

derzeit in enger Verbindung zur Digitalisierung stehe, präge das Zusammenleben 

von Menschen kulturübergreifend auf unterschiedlichen Ebenen (vgl. Krotz 2007). 

Medien würden dementsprechend sowohl Persönlichkeitsstrukturen, Bedürfnisse 

und Verhaltensweisen von Individuen, als auch gesellschaftliche Strukturen verän-

dern (vgl. Krotz 2007), welche wiederum sowohl durch den passiven Medienkon-

sum, als auch durch aktive mediale Gestaltungspraktiken – insbesondere im Kon-

text der digitalen Neuen Medien – die Medien selbst verändern würden (vgl. Bidlo 

2018: 177). Im Zuge der Verschmelzung der „Grenzen zwischen der physikalischen, 

der digitalen und der biologischen Sphäre“ (Schwab 2016: Abs. 2) im Sinne einer 

Verschränkung von Mensch und Technik (vgl. Bidlo 2018), habe sich zum einen im 

Rahmen der Vierten Industriellen Revolution, der digitalen Revolution, die Verarbei-

tungsgeschwindigkeit, die Speicherkapazität technischer Innovationen, die Zu-

gangsmöglichkeiten zu Wissen (vgl. Schwab 2016) sowie „das Ausmaß und die 

Omnipräsenz an kommunikativen Praktiken und medial bestimmten respektive ver-

mittelten Settings […] deutlich potenziert“ (Hoffmann 2018: 682, vgl. Krotz 2007: 

96). Im Zuge der Digitalisierung von Lebenswelten erlebe das Subjekt in der virtuel-

len Welt „eine Erweiterung der eigenen Identität als Projektion in diesen Kommuni-

kationsraum“ (Krotz 2007: 104), wobei Identität nicht als statisch zu begreifen ist. 

Vielmehr sei in der Moderne „Identität mit einem narrativen Projekt vergleichbar, das 

sich mithilfe von Selbstreflexion im ständigen Wandel befindet. Dabei rückt die 

Selbsterzählung in den Mittelpunkt“ (Röll 2020: 122). Zudem konstituiere sich dieses 

Identitätsprojekt nunmehr fortlaufend auch in der Verbindung mit einer zunehmen-

den „Digitalisierung sozialer Beziehungen“ (Kneidinger-Müller 2020: 68), darunter 

sei die „alltägliche Pflege bzw. […] Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen un-

ter Verwendung computerbasierter Interaktionsformen“ (Kneidinger-Müller 2020: 68) 

                                                           
45

 Teilweise werden die Begriffe Mediatisierung, Mediatization, Medialisierung, Mediation 
synonym verwendet, wobei auch stark voneinander abweichende Definitionen existieren 
würden (vgl. Meyen 2009). Nach Reichertz und Bettmann (2018) befasse sich die Mediali-
sierungsforschung hauptsächlich mit den Medieninstitutionen und deren Einfluss auf die 
Gesellschaft, Mediatisierungsforschung hingegen sähe „die Macht eher bei den menschli-
chen Akteuren, welche Medien in ihren Alltag einbringen und damit ihren Alltag und ihre 
Lebens-Welten neu gestalten“ (Reichertz & Bettmann 2018: 5). 



60 
 

zu verstehen. In sozialen Netzwerken wie Facebook, im Folgenden nach Kneidin-

ger-Müller (2020) Soziale Netzwerk Seiten (SNS) genannt, um sie besser von sozia-

len Beziehungsnetzwerken, welche unabhängig von digitalen Medien bestehen 

können, abgrenzen zu können (vgl. Kneidinger-Müller 2020), kommt es, wie es laut 

Bidlo (2018) grundsätzlich im Hinblick auf digitalisierte Kommunikation der Fall sei, 

zu Ebenen-Verschränkungen, in deren Kontext die Wahrnehmung von Artefakten 

den Impuls zur Herstellung neuer Artefakte liefere, welche wiederum durch die Kon-

sumierenden geteilt würden und ggf. die Produktion weiterer Artefakte anrege (vgl. 

Bidlo 2018: 188). Der Mensch werde zum zugleich produzierenden, distribuieren-

den, konsumierenden „Prodisumenten“ (Bidlo 2018: 188) und Kommunikation fände 

im Zuge eines Paradigmenwechsels in digitalen sozialen Netzwerken nicht mehr nur 

one-to-one, sondern many-to-many sowie im Kontext der Auflösung der Gatekee-

perfunktion von (traditionellen) Medien statt (vgl. Röll 2020: 119; Kay 2020: 6). Als 

ein Symbol dieses Paradigmenwechsels kann der Hashtag gelten. Laut Bernard 

(2021) repräsentiere der Übergang vom zuvor genutzen  Hyperlink zum Hashtag 

„den vielbeschworenen Eintritt in die ‚soziale‘, partizipative Ära des Netzes“ (Ber-

nard 2021: 2), denn nun sei es möglich, selbstständig und ohne Programmierkennt-

nisse, Schlagworte durch das nun für den Vernetzungsvorgang vorangestellte 

Rautezeichen/Deoppelkreuz, britisch engl. hash, zu schaffen und mit Inhalten zu 

verknüpfen (vgl. Bernard 2021: 2). 

Im Kontext dieser Entwicklungen und Veränderungen hinsichtlich kommunikativer 

Praktiken erreicht Online-Disclosure in Verbindung mit Hashtag-Kampagnen somit 

potenziell eine unüberschaubare Anzahl von Adressat*innen aus verschiedensten 

Nationen, mit unterschiedlichsten sozioökonomischen bzw. psychosozialen Hinter-

gründen. Zudem können wie von Kay (vgl. 2020: 5 f.) bezüglich der medialen Aus-

drucksmöglichkeiten, hier insbesondere für Frauen, feststellt, die Gatekeeper traditi-

oneller Medien im Hinblick auf die neuen technologischen bzw. kommunikativen 

Möglichkeiten umgangen werden und somit würden sich die öffentlichen Selbstof-

fenbarungs- und Äußerungsmöglichkeiten vereinfachen und vervielfachen, hin zu 

einer demokratischeren voice. Auch können online-Diskussionen und Hashtagtag-

Kampagnen auf SNS im Kontext feministischer Bewegungen als Form von perfor-

mativem consciousness-raising46 konzeptualisiert werden (in Bezug auf #MeToo vgl. 

Gleeson & Turner 2019). Baer (2016) bezeichnet digitalen Aktivismus darüber hin-
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 Ursprünglich wurde unter Consciousness-raising groups im Kontext der zweiten feministi-
schen Welle in den70er Jahren der Austausch von Frauen zu Diskriminierungserfahrungen 
und Problemen im Zusammenhang mit stereotypen Geschlechtsrollen verstanden (vgl. 
Kravetz 1978: 168 f.). Sie galten als „the heart of the women’s liberation movement“ (Kravetz 
1978: 169). 
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ausgehend als „redoing feminism for a neoliberal age“ (Baer 2016: 19)47. „By em-

phasizing the way individual stories of oppression, when compiled under one hash-

tag, demonstrate collective experiences of structural inequality, hashtag feminism 

highlights the interplay of the individual and the collective“ (Baer 2016: 29). 

Im Speziellen auf Disclosure nach Vergewaltigungen bezogen, hebt Powell (2015) 

aus Sicht der feministischen Kriminologie bzw. Viktimologie die Bedeutung von 

technosocial counter-publics als eine alternative Form der Wiederherstellung (infor-

meller) Gerechtigkeit (neben bsw. Praktiken im Kontext von Restorative Justice48) 

hervor, welche den individuellen Bedürfnissen der Opfer zum Teil eher gerecht wer-

den könne, als eine Ab- oder Verurteilung der tatverantwortlichen Person im Kontext 

strafrechtlicher Verfahren. Doch auch wenn Hashtag-Feminismus im Sinne eines 

Sozialen Dramas mit Elementen des Storytellings (vgl. Clark, R. 2016) und mit Be-

zug auf Disclosure durch den Schutz der anderen und die Solidarität weiterer be-

troffener Personen, Gefühle der Verbundenheit und des Verstanden-Werdens und 

Empowerment begünstigen könne (vgl. Gleeson & Turner 2019: 64), würden die 

neuen kommunikativen Online-Praktiken unter Umständen auch den Boden bereiten 

für „instantaneous forms of gendered abuse“ (Kay 2020: 6; vgl. auch Henry & Powell 

2015). Auch seien neben der „omnipresence of trolls, the overexposure of individu-

als“ (Clark, R. 2016: 800) auch die Hürden und Begrenzungen in Bezug auf die Zu-

gangsmöglichkeiten zum Internet zu konstatieren (vgl. Clark, R. 2016). Bernard 

(2021) berichtet darüber hinaus von der Ambivalenz und dem Diktat des Hashtags, 

der einerseits vernetze, bündele, Kollektivität fördere, eine emanzipatorische Funk-

tion erfülle im Hinblick auf Stimmen, die von traditionellen Medien nicht genügend 

beachtet würden, der jedoch andererseits Differenzen abschleife. Der Hashtag 

„bringt die verstreuten Stimmen zum Ertönen und tilgt gleichzeitig das, was an ihnen 

unverrechenbar ist“ (Bernard 2021: 25). Hervorgehoben werden sollte neben der 

Schaffung von Kollektivität jedoch insbesondere auf die #MeToo-Kampagne bezo-

gene allumfassende Rahmung und Kategorisierung diverser gegender-

ter/genderbezogener sexualisierter Gewaltformen oder (je nach definitorischer Aus-

legung) Grenzüberschreitungen: 
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 Baer (2016) bezieht sich auf die Hashtag-Kampagnen #Aufschrei #YesAllWoman im Spe-
ziellen via der SNS Twitter, auf die Körperdarstellungen und Diskussionen das Musikvideos 
Pussy Free Riot! betreffend sowie das Verältnis von Straßenprotesten und deren medialen 
Representationen zu SlutWalk, FEMEN und Muslima Pride. 
48

 Die opferzentrierten Anwendungsformen von Restorative Justice fokussieren nach Zehr 
(2004) sowie Früchtel und Halibrand (2016) die Bedürfnisse, Verletzungen und Verpflichtun-
gen von Opfern und Täter*innen im Kontext der Gemeinschaft und stellen die Wiedergutma-
chung des Schadens sowie die jeweiligen Beziehungen der Beteiligten in den Mittelpunkt, 
nicht – wie es das deutsche Strafrecht verlange – den Regelverstoß, Schuld und die Bestra-
fung des*der Täter*in. 
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„To the degree that #MeToo is focused on women’s experiences of sexual harass-
ment and sexual assault enacted by men, many events—a case of violent rape on 
one continent, extended childhood abuse on another, unsolicited dick pics 
and pedestrian name calling on a third—are thread together as nodes and pat-
terns of a broader social fabric of gendered power abuse [Hervorhebung durch 
Verf.].[…] The logic, in sum, is that of generalization where differences and 
singularities are effaced from view [Hervorhebung durch Verf.].“ (Sundén & 
Paasonen 2020: 43). 

Wie Sundén und Paasonen (2020) sowie Benard (2021) verdeutlichen, können die 

generalisierenden, unter-einen-Hut-fassenden Hashtag-Kampagnen (hier konkret 

bezogen auf #MeToo) somit als ambivalent bewertet werden. Der feministische On-

line-Aktivismus im Internet bewege sich daher innerhalb eines Spannungsfeldes, 

wobei das Internet laut Munro (vgl. 2013: 23) im Zuge der Entwicklung einer call-out 

culture (vgl. auch Mendes & Ringrose 2019: 37), welche auch als konstituierendes 

Element einer vierten feministische Welle angesehen werden könne49, eine Platt-

form für das Anprangern von Sexismus und Misogynie im alltäglichen Leben, im 

Hinblick auf Versprachlichungsprozesse, die Darstellungen in Filmen, Literatur etc. 

sowie in Bezug auf Organisationen und deren Machtstrukturen geschaffen habe 

(vgl. Munro 2013: 23). 

Entgegen der laut Mendes und Ringrose (2019) vielfach geäußerten Kritik hinsicht-

lich Online-Aktivismus im Sinne einerseits bequem und leicht auszuführenden und 

dadurch wenig persönliches Engagement voraussetzenden low-intensity actimisvm, 

clicktivism, slacktivism, armchair-activism, andererseits als bedeutungslose Praktik 

im Hinblick auf (soziale/politische/individuelle) Veränderungsprozesse, zeigten die 

Ergebnisse einer qualitativen Studie mit #MeToo-Teilnehmenden, die Beteiligung an 

der Hashtag-Kampagne sei für einige Personen emotional aufgeladen, zum Teil 

traumatisch gewesen (vgl. Kapitel 7.3.), hätte jedoch aus Sicht vieler Betroffener 

sowohl persönliche Veränderungen und Diskussionen im privaten real-life-Umfeld 

mit sich gebracht als auch gesellschaftliche Veränderungen (oder zumindest die 

Hoffnung auf langanhaltende Veränderungen) bzw. Diskurse zu sexualisierter Ge-

walt, consent und Sexualaufklärung angeregt (vgl. Mendes & Ringrose 2019). Zu-

dem sei die (zu Beginn des Kapitels bereits angedeutete) zunehmende Verflechtung 

von Online-und Offline-Leben als Argument gegen die Annahme der Bedeutungslo-

sigkeit von Online-Aktivismus in Bezug auf real-world-Politik zu nennen (vgl. Rivers 

2017: 127). Clark, R. (2016) stellt in Übereinstimmung diesbezüglich fest, erfolgrei-

                                                           
49

 Munro (2013) sowie Fitz-Gibbon und Walklate (2018: 38) verweisen auf die feministisch-
akademische Uneinigkeit in Bezug auf das vorliegen einer vierten Welle. Es sei strittig, ob 
die neuen technischen Möglichkeiten eine neue Welle auch auf inhaltlicher Ebene einläuten 
würden oder ob nun lediglich mehr erweiterte Zugangswege und Anwendungspraktiken zu 
beobachten seien (vgl. auch Rivers 2017). 
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che feministische Hashtags würden sich zu „enduring frames of reference for inter-

preting and responding to current and future social phenomena“ (Clark, R. 2016: 

801) entwickeln. 

Als weitere Veränderung oder Entwicklung im Kontext digital vermittelter Kommuni-

kation neben der Entgrenzung, Ebenen-Verschränkung sowie der möglichen Ano-

nymisierung und Vervielfachung der Kommuniktationspartner*innen, Ambivalenz 

von Kollektivität und der Nivellierung von Differenzen sind Veränderungen der (Be-

)Deutung von Körper und Leib insbesondere im Hinblick auf Kommunikationspro-

zesse zu bemerken, welche insbesondere emotionssoziologisch, emotionspsycho-

logisch im Kontext sexueller Viktimisierung von Bedeutung erscheinen. Obwohl so-

ziale Kommunikation auch vor der Digitalisierung bereits nicht mehr ausschließlich 

in leiblich ko-präsenter Form stattgefunden habe, sondern medial vermittelt bei leib-

licher Abwesenheit, so bsw. durch das Telefon, sei soziale Kommunikation vor dem 

Aufkommen der neuen, digitalen Medien mit leiblicher Anwesenheit verknüpft und 

als die ursprüngliche Form sozialer Kommunikation aufgefasst worden (vgl. Bidlo 

2018: 173 f.). Nun ginge die Kommunikation im Kontext der Digitalisierung insbe-

sondere mit Prozessen der Entkörperlichung einher bei gleichzeitiger Betonung des 

Körpers an sich, über seine Hinweisgeberfunktion in Bezug auf Gender etc. hinaus  

(vgl. Schmidl 2018: 101). Die Loslösung kommunikativer Prozesse von körperlicher 

bzw. leiblicher Anwesenheit, wobei sich Körper nach Fischer, W. (2003) auf „die 

natürliche organische Einheit“ (2003: 14) beziehe und „Leib [auf] den belebten Kör-

per, der sich erfährt, der ich bin“ (2003: 14) und durch welchen sich die „Materialität 

und Kulturalität menschlichen Verhaltens“ (Fischer, W. 2003: 14) offenbare, sollte in 

Bezug auf Online-Disclosure berücksichtigt werden, denn die Abkopplung der 

Kommunikation von der eigenen Leiblichkeit erscheint relevant im Hinblick auf die 

Dekonstruktion von mit körperlichen Reaktionen und Spannungszuständen ver-

knüpften (genderbezogenen) Schamgefühlen (siehe Kapitel 2.), wiederum insbe-

sondere in Bezug auf Vergewaltigungen, welche mit einer Verletzung u.a. leiblicher 

Grenzen einhergehen. Zudem vermindern sich bei digital vermittelter Kommunikati-

on in Verknüpfung mit leiblicher Abwesenheit die zu interpretierenden Zeichen (das 

mag bei Videochats nur bedingt der Fall sein, steht hier jedoch aufgrund der Fokus-

sierung von schriftlichem Austausch auf SNS nicht im Mittelpunkt). Hüttmann (2017) 

spricht diesbezüglich von einer Zeichenknappheit oder gar einem „Zeichen-Vakuum“ 

(Hüttmann 2017: 103), da non-verbale und para-verbale Zeichen fehlen und somit 

das Potenzial für Missverständnisse gegeben steigt. Das wiederum kann unsensib-

le, sekundär viktimisierende Reaktionen begünstigen. Doch der Verminderung be-

stimmter körperlicher Zeichen auf der einen Seite steht die technologieabhängige 
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(Weiter-)Entwicklung neuer Zeichen und die Komplexität sowie Dichte von Zeichen 

und Symbolen gegenüber, welche das leibgebundene, emotionale Erleben zum Teil 

intensiver prägen würde (vgl. Schmidl 2018). In diesem Kontext sei nach Schmidl 

(2018) An- und Abwesenheit nicht mehr als dichotom von einander abgrenzbar zu 

betrachten, sondern die digital vermittelte Kommunikation sei durch Mischformen 

geprägt (vgl. Schmidl 2018). Es ist zu hinterfragen, inwieweit dieses (körperliche) 

Misch-Dasein zur Entschämung von Opfern beitragen kann oder diese eher behin-

dert. Im Zuge der Analyse von Scham und Entschämung in Verbindung mit Online-

Disclosure im Rahmen des #MeToo-Aktivismus, welche in den folgenden Kapitel 

vollzogen wird, können die Veränderungen hinsichtlich Körper- und Leiblichkeit da-

her nicht gänzlich ausgeklammert werden, auch wenn sie im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit nicht fokussiert werden können. 

 

7. #MeToo: Zwischen Schamresilienz und sekundärer Beschämung 

7.1. #MeToo – Ein Überblick: Verlauf, Auswirkungen, Kritik vor dem Hinter-

grund der Scham(de)konstruktion 
 

„Me Too. 
Suggested by a friend: ‚If all the women who have been sexually harassed or assaul-
ted wrote “Me Too” as a status, we might give people a sense of the magnitude of 
the problem‘.“ (@AlyssaMilano, 15. Oktober 2017)

50
 

Die #MeToo-Bewegung ist nach Lussier et al. (vgl. 2021: 54 f.) in den Kontext einer 

zunehmenden Thematisierung und Infragestellung von gesellschaftlichen, ökonomi-

scher Disparitäten und Machtverhältnissen seit den 2010er Jahren einzuordnen. 

Umso bizarrer mag es anmuten, dass es eine weiße, privilegierte Schauspielerin 

brauchte, Alyssa Milano, die durch einen Aufruf auf Twitter am 15. Oktober 2017, 

nach der Veröffentlichung eines Artikels von Jodi Kantor und Megan Twohey, er-

schienen am 5. Oktober 2017 in der New York Times über die Vorwürfe gegenüber 

dem Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein bezüglich sexueller Belästigung 

bzw. sexuell übergriffigen Verhaltens51 gegenüber ihm beruflich unterstellten bzw. 

von ihm abhängigen Frauen, darunter auch bekannte Schauspielerinnen (vgl. Kan-

tor & Twohey 2017), den MeToo-Diskurs durch die Hashtag-Kampagne #MeToo ins 
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 Der Original-Tweet von Alyssa Milano ist abrufbar unter: 
https://mobile.twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976?lang=de [Zugriff am 
04.01.22] 
51

 Zu den ersten Frauen, die im Artikel von Kantor und Twohey namentlich genannt wurden, 
zählen die Schauspielerinnen Ashley Judd und Rose McGowan (vgl. Kantor & Twohey 
2017). Nach seiner im Februar 2020 erfolgten Verurteilung zu 23 Jahren Haft wegen Verge-
waltigung und sexuellen Missbrauchs erwägt derzeit ein Berufungsgericht die Aufhebung 
des Urteils [Stand der Recherche 04.01.2022] (vgl. FAZa 2021). Das Strafverfahren zur se-
xuellen Nötigung ist noch nicht erfolgt (vgl. FAZa 2021). 
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Rollen brachte (vgl. auch Fileborn & Loney-Howes 2019: 3). Im Sinne des dreistufi-

gen Prozesses von feministischem Hashtag-Aktivismus nach Clark, R. (vgl. 2016: 

800 f.) wurde durch Milanos Tweet das soziale (Online-)Drama mit diesem initial 

breaching event in Gang gesetzt und ging viral: Innerhalb der ersten 24 Stunden 

wurde #MeToo 12 Millionen mal genutzt (vgl. Fileborn & Loney-Howes 2019: 3). In 

der Folge wurden zahlreiche weitere Männer (in Machtpositionen) geouted und öf-

fentlich als (mutmaßliche) Täter benannt, in Hollywood, jedoch auch aus anderen 

Banchen und Kontexten (vgl. Fileborn & Loney-Howes 2019: 4 f.). Doch bei all der 

durch Milanos Tweet entfachten Aufmerksamkeit und Verbreitung der #MeToo-

Disclosures gilt es zu berücksichtigen, dass bereits 2006 die Aktivistin Tarana Burke 

das Schlagwort me too begründet und me too movement gegründet hatte, eine Or-

ganisation zur Unterstützung für von sexualisierter Gewalt und zugleich Marginali-

sierung betroffene, junge Frauen aus unterprivilegierten Verhältnissen, größtenteils 

aus afrikanisch-amerikanischen Communities (vgl. me too 2022a; Kagal et al. 2019: 

133). Die fehlende Sichtbarkeit bzw. der Ausschluss marginalisierter, diskriminierter 

Gruppen wie woman of color, Personen aus LGBTIQA+ communities, Sexarbei-

ter*innen, älteren Frauen, Frauen mit BeHinderungen, Frauen aus dem globalen 

Süden ist insbesondere von feministischen Aktivist*innen kritisiert worden (vgl. 

Boyle 2019; Garibotti & Hopp 2019; Kagal et al. 2019; Ryan 2019). Insofern er-

scheint Boyles (2019) Beschreibung der Hashtag-Kampagne als „mainstream news 

story“ (2019: 4), die an SNS gebunden und mit medialen (Celebrity-

)Repräsentationen sowie an den Zugang zum Internet und (soziale) Ressourcen 

verknüpft ist (vgl. Boyle 2019; Fileborn & Loney-Howes 2019), treffend. Hier soll 

daher Boyles (2019) Unterscheidung zwischen dem durch den Hashtag ausgelösten 

#MeToo-Diskurs/Bewegung und der aktivistischen Bewegung/Arbeit Me Too (vgl. 

Boyle 2019: 5) übernommen werden. Im Fokus steht hier der gesellschaftliche Dis-

kurs und Diclosure mittels der Hashtag-Kampagne #MeToo, welche laut Fileborn 

und Loney-Howes (vgl. 2019: 5) Fragen aufwarf bzw. bereits gestellte (und nicht 

gehörte Fragen) zirkulieren lässt: Wer darf sprechen und wird gehört? Wie wird se-

xualisierte Gewalt definiert? Wessen Erfahrungen werden einbezogen und inwieweit 

ist Wiedergutmachung gerechtfertigt? Wie sollen Aktivist*innen vorgehen, um Ver-

änderungen zu bewirken und kann #MeToo als soziale Bewegung verstanden wer-

den und wenn sie nachhaltige Veränderungen bewirken soll, welcher Art sollen sie 

(und für wen) sein? Ist die Bewegung beendet und was hat sich ggf. verändert (vgl. 

Sundén & Paasonen 2020: 42)? Diese Fragen beinhalten implizit auch (das Benen-

nen und Spiegeln von) Scham und Beschämung von Opfern, Täter*innen, Unter-

stützer*innen etc.  
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Nach der dreistufigen Entfaltung des sozialen Dramas im Kontext des Hashtag-

Aktivismus (vgl. Clark, R. 2016) ist anzunehmen, dass sich westliche Gesellschaften 

im Kontext der #MeToo-Debatte derzeit zwischen dem zweiten und dritten, finalen 

Stadium befinden, denn die Krise „during which actors contest social meanings“ 

(Clark, R. 2016: 800) scheint noch nicht überwunden, doch zugleich scheint sich die 

reintegrierende Periode „during which the movement’s interpretive framework is 

rejected, adopted, or revised“ (Clark, R. 2016: 801) bereits anzubahnen, da u.a. im 

Zuge der #MeToo-Debatte sexualisierte Gewalt zunehmend als strukturelles Prob-

lem begriffen werde (vgl. Aziz 2018: 37; Gill & Orgad 2018), Ausdifferenzierungs-

prozesse hinsichtlich der Grenzen und Überschneidungen bezüglich Grenzüber-

schreitungen und Gewalt im Gange seien (vgl. Fischer, T. 2021: 800; Torenz 2019), 

die Verknüpfungen zwischen Macht, Sexualität und Gewalt diskutiert werden (vgl. 

Gill & Orgad 2018: 1318) – auch wenn es diesbezüglich noch an einer konzeptionel-

len Ausdifferenzierung mangele (vgl. Gnau & Wyss 2019: 161) – und Zustimmung 

zunehmend als komplexes kommunikatives (Aus-)Handeln jenseits von Ja und Nein 

gerahmt werde (vgl. Darnell 2019; Torenz 2019). Fileborn und Phillips (vgl. 2019: 

104-108) stellen zudem fest, #MeToo sei ein zeitgenössisches Beispiel dafür, wie 

sich der Umgang mit sprachlichen Umschreibungen und das Verständnis von se-

xualisierter Gewalt prozesshaft entwickeln und wandeln könne (vgl. auch Sundén & 

Paasonen 2020). Es käme es zu einem Diskurswandel „in einem Kampf um die 

Durchsetzung von neuen gesellschaftlichen Normen, durch die alle nicht-

hegemonialen Personen (Weiblichkeiten und Männlichkeiten) ausnahmslos, umfas-

send und nachhaltig in ihrer körperlichen, psychischen und sexuellen Integrität an-

erkannt und gebührlich geschützt werden“ (Gnau & Wyss 2019: 161)52. Insofern 

sollten alle Analysen und Bewertungen vor dem Hintergrund eines andauernden 

Prozesses stattfinden, zu dem #MeToo als Impuls beigetragen hat und noch bei-

trägt. Denn nach Ansicht der Autorin dieser Arbeit ist das finale Stadium nach Clark, 

R. (2016) noch nicht erreicht, auch wenn sich Definitionen, Versprachlichungen und 

gesellschaftliche Normen wandeln. Denn noch konkurrieren Definitionen und Kon-

zeptualisierungen von sexualisierter Gewalt miteinander. Vielleicht sind die Ziele 
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 Hierbei wird u.a. von Gnau und Wyss (2019) sowie Hänel (2018) auf das Strukturkonzept 

von Connell (1999) verwiesen bzw. auf Veränderungen der hegemonialen Ordnung in Bezug 
auf das Konzept de hegemonialen Männlichkeit. Als solche könne „man […] jene Konfigura-
tion geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentan akzeptierte Antwort auf 
das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die 
Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll) […] Hegemonie zeichnet 
sich weniger durch direkte Gewalt aus, sondern durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch 
auf Autorität (obwohl Autorität oft durch Gewalt gestützt und aufrechterhalten wird)“ (Connell 
1999: 98). 
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und Motivationen der Aktivist*innen, Betroffenen, Unterstützer*innen und Skepti-

ker*innen und die verhandelten Themen und Fragen und Antworten rund um defini-

torische Abgrenzungen von Gewalt, Grenzverletzung und Sexualität auch zu kom-

plex und divers, als dass es letztlich ein einheitliches Framework geben kann. Viel-

leicht werden letztlich viele Stimmen viele (angenommene) Wahrheiten aus vielen 

Themenfelden aufdecken und (de)konstruieren. In dem Zuge gilt es auch die kriti-

schen Stimmen anzuerkennen und einzubeziehen, statt sie zu ignorieren. Nach An-

sicht der Autorin der Arbeit etwas polemisch ausgedrückt, doch inhaltlich diskutie-

rendwert kann hier, abseits von genannten innerfeministischen Kritik im Kontext 

intersektioneller Sichtweisen und in Bezug auf die diskutierten „Homogenisierungs- 

und Nivellierungstendenzen“ (Bernard 2021: 4)53 sowie der Kritik an der Instrumen-

talisierung (im Zuge der Reaktionen auf Disclosure) für eine erneute Bagatellisie-

rung von sexualisierter Gewalt und einem erneuten Aufwärmen von Vergewalti-

gungsmythen (vgl. Aziz 2018: 34), mit Fischer, T. (2021) hinsichtlich gesellschaftli-

cher Verständigungs- und Bewertungsprozesse hinterfragt werden, 

„ob es sich noch im Rahmen menschlicher und sozialer Verhältnismäßigkeit bewegt, 
die soziale Existenz und das Ansehen von Menschen zu vernichten, weil sie vor 
Jahrzehnten einmal sexualitätsbezogene Dummheiten [Hervorhebung durch Verf.] 
gesagt oder Verhalten gezeigt haben, das sich unter heutiger Perspektive als un-
passend, herabsetzend und grenzverletzend darstellt.“ (Fischer, T. 2021: 317) 

Neben der weiterführenden Frage nach der Abgrenzung solcher sexualitätsbezoge-

ner Dummheiten von (verbaler) Gewalt, welche im Rahmen dieser Arbeit leider nicht 

umfassend beantwortet werden kann, ist diesbezüglich auf der einen Seite gesell-

schaftlich zu diskutieren, inwieweit als Wut maskierte Scham(abwehr) (vgl. u.a. 

Demmerling & Landweer 2007; Wurmser 2013) der Opfer in Form bsw. der dem 

MeToo-Hashtag nachfolgenden viral gehenden Hashtags wie #BalanceTonPorc (frz. 

für Verpeif dein Schwein) und öffentlichen Anprangerungen und daraus folgenden 

Entlassungen von beschuldigten Personen, insbesondere Männern, u.a. informellen 

Sanktionen wie sie in Folge von #MeToo stattfanden (vgl. Rasmussen & Yaouzis 

2020: 273; McDonald 2019) die von Opfern und Aktivist*innen gewünschten Verän-

derungen in Richtung Empowerment und Sichtbarkeit und gesellschaftliche Wahr-

nehmung von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigungen insbesondere in Bezug 

auf die weniger rape-script-kompatiblen Formen wie IPR und acquaintance rape 

hervorrufen kann. Auf der anderen Seite kann diese Form des public shaming der 
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 Hierbei wird sich einerseits auf die bereits genannte Ausgrenzung bestimmter Stimmen, 
andererseits auch auf die im Hinblick auf die im vorherigen Kapitel erwähnte sowie auch von 
einigen Aktivist*innen und Betroffenen kritisierte Unvereinbarkeit und Diversität der unter 
dem Hashtag verhandelten Erfahrungen (vgl. Bernard 2021: 25; Schwerdtner 2021: 139; 
Sundén & Paasonen 2020) bezogen. 
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Täter*innen im Kontext der #MeToo-Anschuldigungen nach Maruna und Pali (vgl. 

2020: 38) auch als un-shaming bzw. shame deflection der Opfer betrachtet werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Transformationsfähigkeit und Dynamik der von 

Sundén und Paasonen (2020) mehrfach als sticky bezeichneten Scham zu beach-

ten. Wenn, als synthetisierte Gedankenkette als Vermutung geäußert, Disclosure 

bzw. Selbstoffenbarung einerseits als Suche und Wunsch nach Validierung, Erhe-

bung und Wertschätzung der eigenen Stimme (voice), Kontrolle (vgl. Clark, H. 2010) 

sowie nach Solidarität, awareness-raising und der Offenlegung relevanter politisch-

struktureller Bedingungen (vgl. Mendes & Ringrose 2019) durch die Zurück-

Spiegelung falscher Scham an die Täter*innen (vgl. Maruna & Pali 2020) Wut als 

Form der Schamabwehr (vgl. Demmerling & Landweer 2007) bei den Adressaten 

und zugleich Podisumenten (vgl. Bidlo 2018) erregt und dies einerseits zu Diskurs-

Labeln und Rahmungen wie witch hunt, moral panic, sex panic (vgl. Fileborn & Phil-

lips 2019: 100 f.; McDonald 2019) führt und andererseits Diskursausfransungen 

über sexualisierte Gewalt/Belästigung hinweg bis zu Themen wie bsw. Gender Pay 

Gap ect. (vgl. Fileborn & Phillips 2019: 100 f.) nach sich zieht, und das Gehört-

Werden und die voice, wie beschrieben auch hier nicht allen Opfer-Stimmen zuge-

standen wird oder nicht zugutekommten kann, kann die Dekonstruktion der Scham 

von Opfern zumindest angezweifelt werden. Denn letztlich kann auf diese Weise 

keine Zugehörigkeit im Rahmen der Anerkennungsbeziehung (hier bezogen auf das 

Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft im Kontext der many-to-many-

Kommunikation) (re-)generiert werden. Gegen die kritischen Argumente bezogen 

auf die witch-hunt-Atmosphäre – übrigens wurde diese Warnung vor einer solchen 

Stimmung zuerst von dem Regisseur Woody Allen ausgesprochen (vgl. Chow 

2017), dem der sexuelle Missbrauch seiner Stieftochter Dylan Farrow vorgeworfen 

wurde (vgl. Busche 2021) – sprechen die empirischen Befunde von Peleg-Koriat 

und Klar-Chalamish (vgl. 2020: 252) sowie Gnau und Wyss (vgl. 2019: 145) dafür, 

dass die Öffentlichkeit mehrheitlich nicht daran interessiert ist, die Namen von po-

tenziellen Täter*innen offenzulegen. Es stehe der Heilungsprozess der Opfer im 

Vordergrund, Prävention, ein alternativer Umgang mit sexuellen Übergriffen, nicht 

shaming der Täter*innen und dies sei ganz im Sinne der Prinzipien von Restorative 

Justice (vgl. Peleg-Koriat & Klar-Calamish; Gnau & Wyss 2019; Phillips & Chagnon 

2021). Es handele sich nach Phillips und Chagnon (2021) bei #MeToo nicht um mo-

ral panic, sondern ein „moral happening fueled by feminist energy, emotion, and 

anger, not calling for vicious punishment or an exacerbated culture of mass incarce-

ration, but for a renewed sexual culture founded upon egalitarianism and openness 

rather than objectification and abuse“ (Phillips & Chagnon 2021: 420). Insofern 
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scheint un-shaming nach Maruna und Pali (2020) im Kontext von #MeToo eher zu-

zutreffen oder anvisiert zu werden als eine desintegrative Form der Tä-

ter*innenbeschämung im Sinne Braithwaites (1989)54. Was zum Audruck zu kom-

men scheint, ist der durch #MeToo in Gang gesetzte Wandel in der Art des öffentli-

chen Sprechens über sexualisierte Gewalt (vgl. Schwerdtner 2021). Doch bei aller 

Anerkennung der strukturellen, mythengeprägten Bedingungen und Ursachen sexu-

alisierter Gewalt und trotz des Respektes vor opferzentrierten Erweiterungen des 

Gewaltbegriffs kann die genannte Homogenisierungstendenz sowie die Ausweitung 

eines auf Subjektivierung bauenden Verständnisses von Gewalt vor dem Hinter-

grund eines Fischer, T. (2021) zufolge gesteigerten Sicherheitsbedürfnis durchaus 

kritisch betrachtet werden. Deutlich wird eine gewisse Nivellierung von Differenzen 

im Hinblick auf sexualisierte Gewalt im Allgemeinen am Beispiel des Podcasts ein-

biszwei (vgl. UBSKM 2022), dessen Titel sich auf die die ein bis zwei Schulkinder in 

Deutschland pro Schulklasse beziehe, welche im Durchschnitt sexualisierte Gewalt 

erfahren (vgl. UBSKM 2022: o.S.), nicht geleugnet werden. Der besagte Podcast 

umfasst sowohl eine Folge zur Forderung der Strafbarkeit von Catcalling, verbaler 

bzw. durch abwertende Gesten vermittelter sexueller Gewalt/Viktimisierung (vgl. 

Hildebrand 2021: o.S.), wie auch Interviews mit Betroffenen von sexualisierter Ge-

walt/Vergewaltigung an Kindern, etc. Die Betonung des übergeordneten strukturel-

len Rahmens sozialer Ungleichheit(en), welche Solidarität (insbesondere im Hinblick 

auf marginalisierte Opfer, in etwa  hinsichtlich sexueller Vitkimisierung in Partner-

schaften, von queeren oder mehrfachdiskriminierten Frauen, etc.) ermöglichen solle 

und einfordere, indem die unterschiedlichen Ausdrucksformen sexualisierter Gewalt 

auf verschiedenen Ebenen als solche (an-)erkannt würden (vgl. Schwerdtner 2021; 

Hänel 2021a), ist hierbei zwar ersichtlich, auch der Respekt vor (feministischen) 

opferzentrierten Perspektiven und vor der Definitionsmacht der Opfer hinsichtlich 

der Einordnung ihrer eigenen (Gewalt-)Erfahrungen, doch eine Vermischung der 

Diskurse (Strafrecht, Sexualität, politisches Sprechen über sexualisierte Gewalt) 

                                                           
54

 Detailliert soll und kann im Rahmen dieser Arbeit keine Auseinandersetzung mit der Theo-
rie der Re-integrativen Beschämung von Braithwaite (1989) erfolgen, da Tä-
ter*innenbeschämung, Resozialisation etc. nicht im Fokus steht, doch sie erscheint an dieser 
Stelle erwähnenswert aufgrund der Unterscheidung von re-integrativer und desintegrativer 
Täter*innenbeschämung. Während sich re-integrative Beschämung auf das Verhalten, nicht 
auf die Person des*der Täter*in beziehe und durch Rituale auf eine Resozialisierung abziele, 
brandmarke desintegrative Scham Täter*innen als outcasts (vgl. Braithwaite 1989: 100 f.). 
Eine desintegrative Beschämung sollte und kann, nach Auffasung der Autorin der vorliegen-
den Arbeit, unabhängig der individuellen Auswirkungen für Täter*innen im Kontext der Bear-
beitung sexualisierter Gewalt nicht als hilfreich angesehen werden, da strukturelle, institutio-
nelle Ursachen, Bedingungen und Dynamiken gerade im Hinblick auf mächtige Täter*innen, 
jedoch auch genrell, nicht durch den Ausschluss einzelner Individuen verändert werden kön-
nen (vgl. Kapitel 4.2.). 
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oder zumindest Überlappung derselben (vgl. Kapitel 7.2.) wird ebenso deutlich wie 

auch die Kriminalisierung sozialer Probleme bzw. die Delegation der Lösungssuche 

an das Strafrecht vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verunsicherung (vgl. Fi-

scher, T. 2018, 2021). Letzere werde u.a. bedingt und verursacht durch die Ökono-

misierung im Kontext der Globalisierung, durch die Pluralisierung von Lebens- und 

Beziehungsformen sowie durch den Wandel von Wertvorstellungen, etc. (vgl. Sin-

gelnstein & Stolle 2012: 17-24). Das in diesem Kontext „steigende Sicherheitsbe-

dürfnis dient einerseits als Begründung für die Schaffung von neuen Sicherheits-

maßnahmen und reproduziert andererseits das Bedürfnis nach mehr Sicherheit“ 

(Singelnstein & Stolle 2012: 138), welches durch strafrechtliche Verschärfungen und 

Ausweitungen nach Fischer, T. (2018, 2021) jedoch nicht gestillt werden könne, u.a. 

da die Ausweitung der Straftatbestände wiederum hinsichtlich der jeweiligen Nach-

weise Unsicherheiten generiere (vgl. Fischer, T. 2021: 319). Strafrechtliche Antwor-

ten auf die durch die #MeToo- Bewegung aufgeworfenen bzw. fokussierten Fragen 

und Probleme finden zu wollen wirke demnach eher wie eine Symptomverschiebung 

(vgl. Fischer, T. 2021) und scheint Scham und Beschämung eher zu befeuern. Denn 

im Hinblick auf die (De-)Konstruktion von Scham und in Verbindung mit der (grund-

sätzlich von der Autorin der vorliegenden Arbeit befürworteten) Betonung des über-

geordneten Rahmens struktureller Ungleichheit(en) sowie die dadurch ausgelöste 

Homogenisierung und thematische Ausweitung der #MeToo-Bewegung kann ver-

mutet werden, dass die Empörung und der Backlash durch Schamabwehr (Zorn als 

Schamabwehr vgl. Demmerling & Landweer 2007) bedingt sein sein könnte, welche 

aus feministischer Perspektive auf einer Abwehr der Infragestellung bestehender 

hegemonialer Herrschafts- und Ordnungsstrukturen durch die alternative Öffentlich-

keit – marginalisierte Stimmen – im Kontext von SNS basieren könne (vgl. zu letzte-

rem Gnau & Wyss 2019). Diesen Gedanken weiterführend entsteht Schamabwehr, 

wenn die Empörung einer solchen entspringen würde, was innerhalb der vorliegen-

den Ausführungen nur als Gedankenexperiment und als eine Möglichkeit konstatiert 

werden kann55, einer Person entweder (1) aus einem Gefühl des Ertappt-Werdens 

bei Anerkennung des Ideals einer (Geschlechter-)Gleichheit entgegen der (noch 

implizit herrschenden) hegemonialen Ordnung, welche (bereits) durch die Person 

als eine Normverletzung/Verfehlung eines Ideals erkannt wird oder (2) diese 

Scham/Schamabwehr ist bedingt durch das (An-)Erkennen eigenen Fehlverhal-

                                                           
55

 Diese Scham/Schamabwehr wird aufgrund der Fokussierung opferzentrierter Scham nicht 
vertieft, es lassen sich hier jedoch Ansätze zum Verständnis der Dynamik und interpersonel-
len Zirkulation von Scham in Anlehnung an die secondhand shame als Manifestation der 
shame of shamelessness der Täter*innen (vgl. Weiss, G. 2018) ableiten, welche auch im 
Hinblick auf opferbezogene Scham relevant sein könnten. 
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tens/sexuell viktimisierenden Verhaltens oder (3) basiert auf (internalisierter) 

Scham-Schuld-Umkehr und somit auf einer verinnerlichten Anerkennung der hege-

monialen Ordnung. 

In jedem Fall bietet Disclosure durch die Sichtbarmachung sexualisierter Ge-

walt/sexueller Viktimisierung im Kontext von #MeToo sowohl Ansätze zur Dekon-

struktion von Scham als auch für Schamabwehr und auch für eine erneute (Selbst-

)Beschämung von Opfern. Die Bewegung scheint, das kann an dieser Stelle bereits 

vermutet werden, von Ambivalenzen durchzogen zu sein und jene zu erschaffen 

(vgl. auch Sundén & Paasonen 2020). Scham operiert, so kann bereits postuliert 

werden, als „affective backbone“ (Sundén & Paasonen 2020: 34) des #MeToo-

Diskurses, denn: „Shame, in short, travels“ (Weiss, G. 2018: 546; vgl. auch Martin-

gano 2020) und die Scham wandert nicht nur: Nach Sundén und Paasonen (2020) 

verbinden sich durch und inmitten von #MeToo Scham und Beschämung unter-

schiedliche Quellen und lassen Scham, so suggeriert auch das oben geannte Ge-

dankenexperiment, zirkulieren: „[T]he circuits of shame glue together the experi-

ences of sexual assault victims, the shame of perpetrators exposed, and the shame 

woven into the pleasures that scandal affords for those who witness it“ (Sundén & 

Paasonen 2020: 35). Bevor die schambefördernden und schamreduzierenden Fak-

toren und Potenziale von Discloure im Rahmen von #MeToo näher betrachtet wer-

den, erscheint es auch aufgrund der komplexen dikursiven Ausuferungen und Ver-

webungen des Diskurses mit anderen (schambesetzten) Themen und Bereichen, 

aber auch aufgrund der Homogenisierungstendenzen in Bezug auf die Formen se-

xualisierter Gewalt, bedeutend, die Überschneidungen und Abrenzungen zu disku-

tieren sowie deren Konsequenzen in Bezug auf opferbezogene Scham. 

 

 

7.2. #MeToo, Sexualität, Sexualstrafrecht: Diskursüberschneidungen und Ab-

grenzungen 

 

Im Hinblick auf öffentliches, politisches Sprechen über sexualisierte Gewalt – von 

Schwerdtner (vgl. 2021: 137-140) wird hierbei #MeToo als gelingende, kollektive 

Form hervorgehoben – sei ein Import von Elementen aus anderen Diskursen, hier-

bei kann Schwerdtner (vgl. 2021: 127 ff.) teilweise zugestimmt werden, unter Um-

ständen kontraproduktiv, sei jedoch regelmäßig zu beobachten. Diese Diskursver-

mengungen sind auch im Hinblick auf die (De-)Konstrution von Scham zu beden-

ken. Schwerdtner (vgl. 2021: 127 f.) nennt als abzugrendene Diskurse u.a. Sexuali-

tät und das Strafrecht, die ihrer Verknüpfung zum Schamempfinden (Sexualität, vgl. 
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Kapitel 2.1.) bzw. der Verortung innerhalb eines potenziell höchst schambefördern-

den Settings (Strafrecht, vgl. Kapitel 4.2.), an dieser Stelle fokussiert werden sol-

len56. Sexualität gänzlich auszuklammern erscheint der Autorin der vorliegenden 

Arbeit gerade aufgrund der von Schwerdtner (2021) betonten, notwendigen Abgren-

zung von Sexualität und Gewalt nicht einleuchtend. Denn der consent-Diskurs, bzw. 

Diskussionen um sexuelle Kommunikation und somit bezüglich Sexualität müssen 

sich zwangsläufig mit den Aspekten und Dimensionen hinsichtlich einer Unterschei-

dung zwischen Gewalt und Sex (zumindest sexuellen/sexualisierten Handlungen, 

seien diese nun sexuell motiviert oder nicht), auseinandersetzen (vgl. Kapitel 3.2.). 

Insbesondere unter der Prämisse, dass sexualisierte Gewaltformen, darunter Ver-

gewaltigungen durch das stereotype Vergewaltigungsskript (vgl. Kapitel 3.2. und 

3.3.) nicht hinreichend erfasst würden (vgl. Hänel 2021b; Schwerdtner 2021), müs-

sen die Grenzen und relevanten Aspekte (Zustimmung, Partnerschaftsdynamiken, 

Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch) fortwährend gesellschaftlich (und 

individuell) verhandelt werden, was eine Gleichsetzung von schlechtem Sex und 

Vergewaltigungen, wie Schwerdtner (vgl. 2021: 129 f.) kritisiert, nicht rechtfertigen 

oder postulieren, jedoch die Frage nach deren jeweiligen definitorischen Merkmalen 

und Abgrenzungen durchaus in den Fokus rücken und nicht negieren soll. Eine 

Trennung der Bereiche wäre ggf. möglich hinsichtlich der in Kapitel 3.2. genannten 

möglichen Sichtweise auf sexualisierte Gewalt als von Sexualität/sexuellen Motiven 

völlig abgekoppeltes, rein durch Machtmissbrauch/Kontrollstreben gekennzeichne-

tes Phänomen. Da diese Sichtweise im Rahmen der Arbeit jedoch nicht vollends für 

alle Formen sexualisierter Gewalt (insbesondere im Hinblick auf IPR) übernommen 

wird (in Übereinstimmung mit bsw. Torenz 2019), scheint eine eindeutige Trennung 

der Bereiche bzw. Diskurse wichtige Diskussionspunkte und sich überschneidende 

Elemente sogar auszublenden. Bewertungen von sexuellen Handlungen bzw. sexu-

alisierten Gewalthandlungen dürfen nicht zur Verhamlosung von Gewalt führen (so 

auch vgl. Schwerdtner 2021), sie dürfen jedoch Definitionen, Abgrenzungen und 

(moralische) Grenzen von Sexualität thematisieren. Worin liegt nun die Verbindung 

zur Dekonstruktion von Scham? Scham als Schutz vor Bloßstellung, vor der öffentli-

chen Thematisierung intimer, die eigene Verletzlichkeit exponierenden, sexuellen 

Handlungen (vgl. Majer 2013: 84 ff.; Lehmann 2008) beeinflusst sowohl das Spre-

                                                           
56

 Schwerdtner (vgl. 2021: 127 f.) nennt zudem den Psychotherapiediskurs: Politisches 
Sprechen solle kein psychotherapeutisches Setting suggerieren, denn öffentliches Sprechen 
über sexualisierte Gewalt könne unabsehbare Konsequenzen nach sich ziehen und ein si-
cherer, heilsamer (therapeutischer) Rahmen könne nicht gewährleistet werden. Dieser Ein-
wand erscheint auch in Anbetracht einer möglichen weiteren Beschämung und sekundären 
Viktimisierung nachvollziehbar.  
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chen über Sexualität als auch in der Folge das Sprechen im Kontext der #MeToo-

Bewegung. Den #MeToo-Diskurs auf den Gewaltaspekt zu begrenzen bzw. den 

Sexualitätsdiskurs nicht mitzudenken, wäre durch das Auslassen der genannten 

Querschnittshemen im Hinblick auf die Dekonstruktion der Scham der Opfer wohl 

als kontraproduktiv zu bewerten. Denn die wichtigen Fragen und Schamquellen, 

(insbesondere im Hinblick auf nicht eingestandene Vergewaltigungen, IPR und My-

then) verstecken sich, der vorhergehenden Analyse folgend, an der Schnittstelle 

bzw. im Bereich der Überlappung der Diskurse und Themen: Machtverhältnisse, 

Zustimmung/sexuelle Kommunikation, Sexualpädagogik, (strukturelle) Gewalt sind 

zudem bereits ein Teil der #MeToo-Bewegung und nicht (mehr) ohne weiteres aus-

zuklammern. 

Schließlich zur von Schwerdtner (2021) geforderten Abgrenzung des Strafrechtsdis-

kurs im Kontext öffentlich-politischen Sprechens über sexualisierte Gewalt. Diese 

Abgrenzung sei aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen wichtig, denn das 

Strafrecht fordere Bestrafung der Täter*innen, politisches Sprechen fordere Aner-

kennung von Gewalterfahrung der Opfer sowie politische Veränderungen (vgl. 

Schwerdtner 2021: 129), so wie es auch im Kontext alternativer Herangehenswei-

sen zum Umgang mit Kriminalität/sozialen Problemen im Hinblick auf Restorative 

Justice der Fall ist (vgl. Kapitel 7.1.). Auf die Überflüssigkeit und Sinnlosigkeit von 

Unschuldsvermutungen im Kontext politischer Diskussionen zu verweisen (vgl. 

Schwerdtner 2021: 129) erscheint im Kontext der strafrechtlichen Rahmung dieses 

Begriffs einleuchtend, es ist jedoch aus einer moralischen Perspektive auch bei An-

erkennung der Opfer und ihrer Erfahrungen zu hinterfragen, ob diese Trennung zwi-

schen öffentlichem Diskurs und Strafrecht so distinkt erfolgen kann. Denn nach 

Boyle (vgl. 2019: 56 ff.) erfolge die feministische Auseinandersetzung mit sexuali-

sierter Gewalt entlang eines Kontinuums (vgl. auch Hänel 2018) im Kontext einer 

kriminalisierten und verstrafrechtlichen Rahmung sexueller Viktimisie-

rung/sexualisierter Gewalt: 

„The return to the continuum—and to ‚grey areas‘—in feminist scholarship therefore 
takes place in a context where crime has become a dominant framework for 
understanding (and responding to) sexual assault [Hervorhebung durch Verf]. 
This can sit uneasily with an approach which centres women’s experiences across a 
lifetime, and can unsettle the very language we use to link these experiences toge-
ther and so bring them into feminist consciousness and, beyond that, to the public 
domain.“ (Boyle 2019: 57) 

 

Zudem spricht gegen eine distinkte Trennung beispielsweise, dass die potenziellen 

Taten und ggf. die potenziellen (Straf-)Täter*innen öffentlich geteilt/genannt werden 

(auch wenn dies, wie im vorhergehenden Kapitel aufgeführt mehrheitlich nicht be-

absichtigt bzw. gutgeheißen werde); im moralischen Sinne stehen somit die verant-
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wortlichen Personen vor (dem informellen Moral-)Gericht. In diesem Zusammen-

hang ist mit Verweis auf die philosophisch-spieltheoretische Analyse von sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz von Rasmussen und Yaouzis (vgl. 2020: 286-291) zu 

bedenken, dass die Gesellschaft nicht ausschließlich aus Normies bestehe, deren 

normative Erwartungen und in der Folge deren Verhalten sich änderten, sobald 

speaking up, angeregt durch bsw. #MeToo, als legitime soziale Norm anerkannt von 

der Mehrheit der Frauen praktiziert werden würde (wobei das auch aus Sicht von 

Rasmussen und Yaouzis (2020) augrund der zu erwartenden psychischen, ggf. fi-

nanziellen Kosten derzeit nicht bzw. noch nicht wahrscheinlich sei), sondern die 

Gesellschaft bestehe auch aus Jerks, die (informelle) Sanktionen erwarten – und 

somit (informelle) Bestrafungen – und nur in Folge der Sanktionen ihr Verhalten 

anpassen würden. Auch wenn die justizielle, strafrechtliche Konnotation hier nur 

teilweise gegeben ist, wird dennoch die Verwebung von strafrechtlichen Begriffen 

mit Umschreibungen von informellen, gesellschaftlichen Normierungs- bzw. Anpas-

sungsprozessen deutlich sowie eine für gesellschaftliche Veränderungen notwendi-

ge soziale und strafrechtliche Kontrolle/Bestrafungen. Auch wenn die feministische 

Kriminologie im Hinblick auf technosocial counter-publics – worunter auch die #Me-

Too-Bewegung zählen könne (vgl. Gnau & Wyss 2019) – nach Alternativen zum 

klassischen Strafrecht im Kontext der Wiederherstellung informeller Gerechtigkeit 

in.V.m. der Anerkennung von Opferbedürfnissen suche (vgl. Powell 2015), kann 

bezugnehmend auf die von Kunz und Singelnstein (2016) sowie Fischer, T. (2018, 

2021) diskutierte Steigerung des Strafbedürfnisses und die zunehmende gesell-

schaftlicher Verunsicherung eine Entkopplung der Diskurse derzeit nicht erfolgen, 

sondern die von Schwerdtner (2021) geforderte Trennung sollte, wie auch bereits in 

Bezug auf den Sexualitätsdiskurs beschrieben, im Zuge der Auseinandersetzung 

mit den jeweiligen Begrifflichkeiten, inhaltlichen Differenzen und jeweiligen Genzen 

der Zugangsweisen und Haltungen erfolgen. Beispiele zur (begrifflichen) Verstraf-

rechtlichung der #MeToo Bewegung spiegeln sich in der medialen Aufbereitung: 

Selbst die Mainstream-Medien versehen Strafprozesse mit dem Label #MeToo-

Prozess bzw. Zeitungsartikel werden mit wertenden, wenn nicht gar als polemisch 

zu bewertenden Begriffen wie Rachefeldzug gespickt (vgl. FAZ 2021b: o.S.). 

Dadurch lösen sich die Grenzen weiter auf, das Sprechen über sexualisierte Gewalt 

franst durch die auf diese Weise gestärkte Verbindung zur Vielfalt, der mit dem 

#MeToo-Label versehenen Themen wie erwähnt aus und verliert durch die sprachli-

chen Ungenauigkeiten und wiederum u. U. an Ernsthaftigkeit und Präzision (denn 

welche konkreten Grenzverletzungen, Übergriffigkeiten, Gewaltformen, Delikte sol-

len sich hinter dem Begriff eines #MeToo-Prozesses verstecken?). Des weiteren 
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folgen öffentlich-politischem Sprechen ggf. strafrechtliche Veränderungen, wie die 

benannte Reform des Sexualstrafrechts nach den Übergriffen in Köln (vgl. Kapitel 

3.3.) oder auch die erwähnte mittels einer Petition geforderte Strafbarkeit von verba-

ler sexueller Viktimisierung bzw. Catcalling57. Diesbezüglich offenbaren sich die 

möglichen Entwicklungen und Verknüpfungen der Diskurse, auch wenn laut Franks 

(vgl. 2019) die #MeToo-Bewegung eher „about speech than about action“ (Franks 

2019: 86) einzuordenen sei und wenige #MeToo-Geschichten strafrechtliche, finan-

zielle oder rufschädigende Konsequenzen anvisiert oder zur Folge gehabt hätten 

und wenn, dann seien diese von kurzer Dauer gewesen. Franks (vgl. 2019: 86) 

Aussage scheint ebenfalls, in Übereinstimmung mit den Feststellungen von Peleg-

Koriat und Klar-Chalamish (2020) sowie Gnau und Wyss (2019), eher für eine Fo-

kussierung der Opfer und deren Bewältigungsmöglichkeiten (und somit auch Befrei-

ung von Scham) zu sprechen, als für eine witch-hunt-Atmosphäre (und Täter*innen-

shaming). Dennoch scheinen die von Franks (vgl. 2019: 86) als spekulativ bezeich-

neten (vermuteten) Schäden zum Teil die öffentliche Wahnehmung der Kriti-

ker*innen und den Diskurs konstruierend zu prägen58. Eine Trennung der Diskurse 

(und speech im politischen Sinn ist hier in Anlehnung an Schwerdtner (2021) durch-

aus als action zu sehen) sollte als Ziel nur insoweit zu verfolgen sein, als dass es 

innerhalb der sich überlappenden Themen und Fragen auszuloten gilt, wie die ge-

sellschaftliche Verunsicherung allgemein und im Kontext des sich wandelnden Ver-

ständnisses von (sexualisierter) Gewalt (unabhängig von strafrechtlichen Konse-

quenzen mit Fokus auf Aufklärung und in Bezug auf Opferbedürfnisse) bewältigt 

werden kann. Denn wie Fischer, T. (2021) betont, können die strafrechtlichen Aus-

weitungen und Anpassungen nicht als Lösung für alle moralisch-gesellschaftlichen 

Unsicherheiten und Veränderungen betrachtet werden (vgl. Fischer, T. 2021, 2018). 

Erwähnenswert ist die Problematik der Diskursüberlappungen im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit, da einerseits eine inflationäre Verstrafrechtlichung sozialer Prob-

leme im Zuge einer Symptomverschiebung als eine Form desintegrativer Beschä-

mung im Sinne Braithwaites (1989) gedeutet werden könnte, welche wiederum ver-

mehrt Zorn und Scham aktivieren und zirkulieren lassen könnte, (auch wiederum 
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 Einerseits ist der Initiatorin Antonia Quell zuzustimmen, dass es hilfreich und notwendig 
ist, diesem Phänomen einen Namen zu geben und es als soziales (schaminduzierendes) 
Problem zu erkennen und im Bereich Erziehung und Bildung zu thematisieren (vgl. Hilde-
brand 2021: o.S), andererseits sollte die von ihr im Interview hervorgehobene „Tragweite des 
Problems“ (Hildebrand 2021: o.S.) nicht an das Strafrecht in seiner Funktion der ultima ratio 
(vgl. Singelnstein & Stolle 2012: 132) delegiert werden. 
58

 Ggf. ist das auf die Anschuldigungen prominenter Personen wie im Falle von Aniz Ansari 

zurückzuführen, einem Comedian, dessen Fall McDonald (vgl. 2019: 93) zufolge als Kataly-
sator für den #MeToo-Backlash diente und zu Diskussionen um die die Abgrenzungen zwi-
schem schlechtem Sex, consent und Gewalt entfachte. 
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bezüglich einer Projektion auf die Opfer) andererseits da Schamangst im Kontext 

des schambefördernden Strafverfolgungsprozesses (vgl. Kapitel 4.2.) eine Heraus-

forderung darstellt. Doch die Chancen, welche sich wiederum im Kontext von #Me-

Too auch im Hinblick auf die Schamdekonstruktion/Vermeidung sekundärer Viktimi-

sierung im Kontext der Strafverfolgung ergeben können, werden beispielsweise in 

Schweden anhand der durch #MeToo fokussierten Thematisierung von Interview-

techniken und Interaktionen in Bezug auf Opfer insbesondere im Kontext sexueller 

Viktimisierung innerhalb von Partnerschaften im Rahmen der polizeilichen Ausbil-

dung deutlich (vgl. Carroll 2021: 35). Veränderungen innerhalb dieser Bereiche wer-

den eine Sekundärviktimisierung im Rahmen der Strafverfolgung nicht gänzlich aus-

schließen. Doch vielleicht, dies kann jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur 

als Vermutung geäußert werden, kann eine Dekonstruktion oder zumindest Minde-

rung von Scham bsw. durch Disclosure im Kontext von #MeToo zum einen motivie-

rend und stärkend wirken für (den Fall) eine(r) Anzeigeerstattung und den Prozess 

der Strafverfolgung, andererseits könnte eine Stärkung des (im Kontext des Sch-

amerlebens bedrohten) Selbstwerts (Stichwort: Anerkennungsbeziehung) und die 

Erfahrung von Zugehörigkeit bei potenziell sekundär viktimisierenden Erfahrungen 

im Zuge der Strafverfolgung als protektiver Faktor dienen. Grundätzlich ist hinsicht-

lich angrenzender Diskurse, insbesondere bezüglich des Strafrechts zu bedenken, 

aus welcher Perspektive, hinsichtlich welcher Zielsetzungen, welche Elemente (und 

Begrifflichkeiten) zu entkoppeln sind, um eine produktive Auseinandersetzung zu 

ermöglichen sowie Ambivalenzen und Abgrenzungen und die jeweiligen Ziele sicht-

bar zu machen. Die Verwebung der Diskurse ist aufgrund der dynamischen Bewe-

gung der Scham durch alle Diskurse hinweg – weil Sexualität schambehaftet sei 

(vgl. Kapitel 2.1.), die Scham in Bezug auf Sexualität wiederum laut Fischer, T. (vgl. 

2021: 212 ff., Kapitel 3.3.) die Terminologie des Sexualstrafrechts mitbestimme, 

#MeToo gänzlich durchdringe und in Bewegung setze/halte (vgl. Sundén & Paaso-

nen 2020: 34) – hinsichtlich einer möglichen Dekonstruktion von opferbezogener 

Scham zu bedenken. 

 

7.3. #MeToo: Ent-oder Beschämung? – Analyse unter Einbezug der Elemente 

und Bedingungen des Schamerlebens, der Theorie zur Schamresilienz sowie 

von Opferbedürfnissen 

 

Nach dem erfolgten Überblick zur #MeToo-Beweung im Kontext der Scham(de-

)konstruktion werden nun unter Berücksichtigung der im 2. und 5. Kapitel herausge-

arbeiteten schambedingenden und schamfördernden Faktoren bzw. der Elemente 



77 
 

des Schamerlebens vorerst die Voraussetzungen und Bedingungen für die Dekon-

struktion von opferbezogenen Schamformen nach Vergewaltigungen/sexualisierter 

Gewalt von/gegen Frauen in verdichteter Form benannt, bevor sich im Speziellen 

dem #MeToo-Aktivismus und seinen ent- und beschämenden Faktoren und Wirkun-

gen zugewandt wird. 

Bezüglich insbesondere der Dekonstruktion von Scham durch verletzte Würde (bzw. 

des Schamerlebens im Allgemeinen) gilt es als Voraussetzung den Subjektstatus 

(vgl. Schwerdtner 2021) im Kontext der Anerkennungsbeziehung zwischen Opfer 

und Gesellschaft und/oder (online) community (in Anlehnung an Majer 2013) durch 

wechselseitige Zustimmung/Validierung und Wohlwollen als Voraussetzung von 

Anerkennung (vgl. Majer 2013) von Subjekt zu Subjekt, auch und insbesondere im 

Kontext der many-to-many-Kommunikation auf SNS, zu stärken bzw. Zugehörigkeit 

(wieder)herzustellen, um der schamauslösenden Demütigung durch die Vergewalti-

gung (vg. Landweer & Demmerling 2019) entgegenzuwirken und die Autorität des 

Opfers, somit auch den Wert (der Anerkennung seitens) des Opfers, dessen eige-

nen Wert (vgl. Majer 2013: 46) hervorzuheben. Konkret kann das bedeuten, die 

(vielfältigen) Ausdrucksmöglichkeiten von Opfern, deren diverse Selbstpräsentatio-

nen, Narrationen bzw. Verhaltensweisen jenseits des victima-Stereotyps zu respek-

tieren. Dies bezieht sich nicht lediglich auf die Anerkennung von Opfern durch Nicht-

Opfer, sondern auch auf das Verhältnis von Opfern untereinander. Wie Majer (2013) 

konstatiert, gilt es im Rahmen einer idealtypischen, von Ebenbürtigkeit geprägten 

Anerkennungsbeziehung „ein Gemeinschaftsgefühl [entstehen zu lassen], das die 

gegenseitige Abgrenzung nicht leugnet, sondern voraussetzt“ (Majer 2013: 42)59. 

Von Bedeutung erscheint hierbei durchaus auch die Anerkennung subjektiver Ein-

ordnungen/subjektivem Labeling von Gewalterfahrungen (vgl. Hänel 2021b), unab-

hängig von deren strafrechtlicher Relevanz. Übertragen auf Hashtag-Kampagnen 

könnte Disclose diesbezüglich eine virtuell vermittelte Form des Zuhörens und Ge-

sehen-Werdens, somit auch den Respekt vor der Voice der Opfer, darstellen, eine 

Form der Anerkennung auf Basis des geteilten Mensch-, Frau- und ggf. Opfer-

Seins, eine nach Majer (2013) bedingungslose Anerkennung (worin sich mit Bezug 

auf die Schamgenese und entgegen der Urscham (vgl. Kapitel 2.1.) das bedin-

gungslose Wohlwollen der Mutter-bzw. ersten Bezugspersonen(en) spiegeln kann): 
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 Majer benennt dies nur als Möglichkeit im Rahmen mancher Anerkennungsbeziehungen. 
Diese ideale Ausprägung ist (auch nach Majer 2013) sicher nicht selbstverständlich und 
sicher nicht in dieser Vollendung erreichbar. Dennoch sieht die Autorin dieser Arbeit diese 
Form der Anerkennung von Subjekt zu Subjekt, gerade auch im Kontext der Kommunikation 
auf SNS als erstrebenswertes, moralisches Ziel. 
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„Jemand erzählt von sich und der Andere hört zu. Auch das ist ein Akt gegenseitiger 
Wertschätzung. Beide schenken sich gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit. Aber 
dort, wo dies geschieht, hat das in der Regel nichts mit besonderen Qualitäten oder 
Leistungen zu tun. Man hört nicht zu, weil der Andere so gut zu unterhalten versteht. 
Man hört zu, weil es seine [Hervorhebung im Original] Geschichte ist (Majer 2013: 
34). Stolz auf Anerkennung des Platzes in der Gesellschaft, auf die eigene Zu-
gehörigkeit [Hervorhebung durch Verf.].“ (Majer 2013: 40 f.) 

Diese ideale Form der Anerkennungsbeziehung erscheint wiederum nur möglich – 

übertragen auf die Scham nach Opferwerdung im Kontext sexualisierter Gewalt – 

sofern die „vergleichbare Position“ (Majer 2013: 42) wahrgenommen wird, in der 

sich einerseits zum Opfer gewordene Frauen, hier in Bezug auf das Zirkulieren und 

(implizite) Wirken von (schambezogenen) Genderrollen (vgl. Kapitel 2.2.) sowie My-

then (vgl. Kapitel 4.1.), bei aller Anerkennung von Diversität gesellschaftlicher Posi-

tionierungen sowie Selbstzuschreibungen bezüglich (Opfer-)Identitäten, befinden 

und in der sich andererseits alle Frauen (in Bezug auf die hier fokussierten gender-

bezogenen Scham-Zuschreibungen und im Hinblick auf die Fragestellung der Ar-

beit) im gesellschaftlichen Gefüge befinden, wiederum unter Beachtung von deren 

Diversität. Dies wiederum setzt voraus, sexualisierte Gewalt als strukturelles Prob-

lem (vgl. u.a. Schwerdtner 2021; Sanyal 2020; Fitz-Gibbon & Walklate 2018) zu 

erkennen, welches potenziell, wenn nicht in Form der Vergewaltigung, dann in an-

deren (ggf. strafrechtlich nicht relevanten und moralisch auszudifferenzierenden 

Formen), alle Mitglieder der Gesellschaft betrifft oder betreffen kann, sei es als 

Zeug*in/Beobachter*in/Mitwisser*in, Opfer/Survivor etc., Täter*in/verantwortliche 

Person oder als Unterstützer*in nach Disclosure durch eine (nahestehende) Person. 

Diese Sichtweise auf sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen erscheint auch 

insbesondere im Hinblick auf die Dekonstruktion der weiteren Schamformen von 

Relevanz. 

In Bezug auf die Dekonstruktion von Scham durch (internalisierte) Schuldumkehr 

sowie der zukunftsgerichteten Schamangst kann ebenfalls die Anerkennungsbezie-

hung als Basis betont werden, doch um der Schuldumkehr entgegenzuwirken, so-

wohl auf der individuellen Ebene der Opfer, als auch gesamtgesellschaftlich, scheint 

es zudem von Bedeutung, Informationen/Aufklärung zu Rationalisierungs- und Ab-

wehrstrategien in Bezug auf das Framing von sexuellen Erfahrungen und sexuali-

sierter Gewalt (bezüglich unacknowledged rape insbesondere im Rahmen von IPR 

i.V.m. Vergewaltigungsmythen/kognitive Dissonanz, vgl. Kapitel 3.2. bis 4.1.) sowie 

zum (feministischen) Diskurs bezüglich des Zustimmungsprinzips und sexueller 

Kommunikation jenseits der binären Ja-Nein-Kategorisierung (vgl. Kapitel 3.2.) auch 

unabhängig einer Opferwerdung zu verbreiten und diese Ansätze und Herange-

ehnsweisen (auch im Hinblick auf Prävention) gesellschaftlich zu diskutieren. Insbe-
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sondere auch hinsichtlich Schamangst gilt es zudem die zum Teil divergierenden 

Ziele, Bedürfnisse und Perspektiven von Opfern und Mitarbeiter*innen der Strafver-

folgungsbehörden (vgl. Kapitel 4.2.) einerseits offen darzulegen, andererseits, aus 

femiministisch-viktimologischer Sicht, Wege zu finden, den Bedürfnissen von Opfern 

weitestgehend entgegenzukommen. 

Als Basis zur Dekonstruktion der Scham aufgrund verletzter Würde, Scham infolge 

(internalisierter) Schuldumkehr sowie Schamangst soll an dieser Stelle Empathie 

genannt werden. Empathie ist als Bedingung und zugleich Indikator für eine 

Schamdekonstruktion/Schamreduktion durch #MeToo in allen im Verlauf dieses 

Kapitels genannten (empirischen) Untersuchungen wiederzufinden. Nach dem 

Grounded-Theory-Ansatz von Brown (2006) zur Scham-Resilienz stünde Empathie 

dem Erleben von Scham im Sinne von „feeling trapped, powerless, and isolated“ 

(Brown 2006: 47) als entgegengesetzter Pol am anderen Ende des Kontinuums 

neben Verbundenheit (connection), power (Kraft/Macht) und Freiheit (freedom) ent-

gegen. Empathische Reaktionen auf beschämende Erlebnisse würden Gefühle von 

Verbundenheit und Power fördern oder wiederherstellen (vgl. Brown 2006: 47) und 

somit ist anzunehmen, dass sie einen Weg des Opfers zur wertgeschätzten Autori-

tät im Kontext einer idealen Anerkennungsbeziehung nach Majer (2013) ebnen bzw. 

(mit-)konstituieren und somit indirekt auch der Scham-Schuldumkehr durch Herstel-

lung eines Gemeinschaftsgefühls und/oder der Anerkennung der (wie auch immer 

empfundenen) Opferwerdung/des Opferseins einerseits bzw. durch die Anerken-

nung des Subjektstatus andererseits entgegenwirken. Auch die Anerkennung von 

Opferbedürfnissen wie Validierung, Voice und Kontrolle sowie Information (vgl. 

Clark, H. 2010, vgl. Kapitel 4.2.)60 scheinen durch Empathie bedingt zu sein 

und/oder durch die ermöglicht zu werden, denn nach Wiseman (vgl. 1996: 1165) 

lässt sich Empathie durch vier Eigenschaften definieren: (1) Die Welt so sehen kön-

nen, wie andere sie sehen (2) Nicht zu bewerten (3) Die Gefühle einer anderen Per-

son verstehen (4) Dieses Verstehen kommunizieren können. In Bezug auf Disclo-

sure kann entgegengebrachtes Verständnis den Weg ebenen für eine Validierung, 

der Bestätigung des subjektiv empfundenen Leids/Unrechts (hier in moralischer 

Auslegung unabhängig strafrechtlicher Beurteilung wie bei Clark, H. 2010 hervorge-

hoben). Zugleich kann auf diese Weise der Respekt vor der Stimme, voice, des Op-

                                                           
60

 Nach Clark, H. (2010) bezieht sich Information auf die Übermittlung von Informationen und 
Transparenz gegenüber dem Opfer im Kontext der Strafverfolgung. Sicher können grundle-
gende Informationen und Impulse zur Anzeigeerstattung auch im Rahmen der Diskussion 
von #MeToo-Disclosures erfolgen (Information zu Hilfsangeboten, Aufklärung zu Mythen 
etc.), das ist allerdings eine Annahme der Autorin der vorliegenden Arbeit, welche nicht auf 
(empirischen) Untersuchungen beruht. 
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fers, auch hinsichtlich eines nach Kay (2020) abstrakteren Verständnisses im Sinne 

demokratischer, gesellschaftlicher Teilhabe und „capacity and opportunity to partici-

pate in the collective making of the world“ (Kay 2020: 15) ausgedrückt werden. Auch 

kann dieses vermittelte Verständnis in gewisser Weise dazu beitragen, dem Opfer 

die Kontrolle über die Erzählung der eigene Geschichte sowie Kontrolle und Res-

pekt hinsichtlich der in diesem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen zuzu-

gestehen. Tarana Burke, Begründerin von me too, betrachtet „‘empowerment 

through empathy‘“ (me too 2022b: o.S.) und das durch Empathie geförderte Zuge-

hörigkeitsgefühl als Schlüssel zur Bewältigung erfahrener sexualisierter Gewalt. 

Doch es bedarf einer transformativen Form der Empathie (vgl. Rodino-Colocino 

2018: vgl. Boler 1997) zur Dekonstruktion von Scham: Eine selbstreflexive, die ei-

genen Annahmen – hier ggf. in Bezug auf ein Hinterfragen des eigenen Verständ-

nisses von Opferrolle(n) (bzw. ggf. der eigenen Rolle) und mythendurchdrungenen 

Vorstellungen von Vergewaltigungen – ggf. infrage stellende Form der Empathie 

(vgl. Rodino-Colocino 2018: vgl. Boler 1997), welche den Boden bereiten kann zur 

Wertschätzung der Autorität des Opfers und somit wechselseitiger Wertschätzung 

im Kontext der Anerkennungsbeziehung im Sinne Majers (2013). Auch wenn die 

Bewegung Me Too (durch ihren Fokus auf marginalisierte Gruppen) eine transfor-

mativere Empathie entfalte als die #MeToo-Kampagne (vgl. Rodino-Colocino 2018), 

mobilisiere #MeToo nach Rodino-Colocino (2018) mehr als nur eine, wie Boler 

(1997) beschreibt, passive Empathie, welche trotz des Mitgefühls die entfernte, an-

dere Person von der eigenen Identität abgrenze und das eigene Selbst von einer 

Verantwortungsübernahme abschirme (vgl. Boler 1997: 259). Denn die transforma-

tive Kraft der Empathie im Rahmen von #MeToo scheint sich gerade u.a. durch den 

erwähnten (feministischen) Diskurs um den Ausschluss bestimmter Perso-

nen(gruppen) von #MeToo (Kapitel 7.1.) auszudrücken, weil intersektionelle Per-

spektiven somit sichtbar und diskutierbar werden. Das betrifft ebenso die Themati-

sierung und Ausdifferenzierung unterschiedlicher Gewaltverständnisse (und deren 

potenzielle strafrechtliche Relevanz oder Irrelevanz). Des weiteren drückt sich diese 

Kraft auch durch die mittels der Bewegung angeregten Diskussionen und Diskurse 

innerhalb angrenzender/überlappender Themen und Diskurse aus, wie 

consent/Sexualität etc., trotz der erwähnten Homogenisierungstendenz (vgl. Kapitel 

6., 7.1.). Transformative Empathie scheint im Hinblick auf die #MeToo-Bewegung 

auch mittels und wiederum bedingt/verstärkt durch networked acknowledgment (vgl. 

Suk et al. 2021) zu wirken und dieses zu ermöglichen. Nach Suk et al. (2021) biete 

#MeToo vernetzter Anerkennung (networked acknowledgment) eine Bühne, wobei 

von networked acknowledgment die Rede sein könne, wenn: „online communities 



81 
 

sustain a discourse that allows public testimony about trauma, provides a space for 

open discussion about claims, highlights common experiences, and affirms faith in 

the stories of survivors“ (Suk et al. 2021: 280). Das Verständnis von Suk et al. 

(2021) bezüglich acknowledgment kommt der Auslegung des Begriffs Anerkennung 

von Majer (2013), welcher im Hinblick auf das Schamerleben auch den hier vorlie-

genden Ausführungen zugrunde liegt (vgl. Kapitel 2.1.; 5.), nahe: „Acknowledging 

others, therefore, is deeply relational, though need not be intimate; that is, it does 

not demand a deep bond between actors but rather a recognition and ratification of 

their claims as legitimate and valid“ (Suk et al. 2021: 280). Wohlwollen, Wertschät-

zung und der indirekt entgegengebrachte Respekt vor der Autorität, dem Subjektsta-

tus einer Person durch die Bewertung ihrer Ansprüche/Behauptungen (claim) als 

gültig und legitim sowie die Erwähnung, dass zwischen den Beteiligten keine intime, 

tiefergehende Beziehung/Bindung vorliegen muss, verbinden beide Anerkennungs-

verständnisse. Zudem lassen sich die Opferbedürfnisse Validierung und Voice aus 

der Beschreibung von Suk et al. (2021) herauslesen. Daher wird im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit die Studie von Suk et al. (2021) als aufschlussreich hinsichtlich 

der Dekonstruktion von Scham im Zusammenhang mit der #MeToo-Bewegung ge-

sehen. Auf der Basis des soeben beschriebenen Verständnisses von acknowledg-

ment ergab die empirische Untersuchung von Suk et al. (2021), dass am Tag nach 

Alyssa Milanos Aufruf 1,335 tweets erfolgten, welche sowohl persönliche, traumati-

sche Erlebnisse als auch wohlwollende Reaktionen umfassten (vgl. Suk et al. 2021: 

284). Die Tatsache, dass es sich bei 78% der acknowledgment-tweets innerhalb der 

untersuchten fünfmonatigen Zeitspanne nach Milanos Aufruf um re-tweets und bei 

einem Drittel der 27 Nutzer*innenkonten, deren tweets am häufigsten geteilt wur-

den, um gewöhnliche (ordinary) User61 handelte, (vgl. Suk et al. 2021: 285) und da 

neben der Offenlegung der eigenen Erfahrungen auch tweets veröffentlicht wurden, 

welche darauf abzielten, ein Bewusstsein zu schaffen hinsichtlich der Schwierigkei-

ten in Bezug auf speaking up, lässt auf die breitflächige Sichtbarmachung von und 

Diskussion bezüglich/rund um sexualisierte(r) Gewalt bzw. deren strukturelle (auf-

rechterhaltenden) Bedingungen schließen sowie die Herstellung einer Verbunden-

heit der Opfer im Kontext einer Anerkennungsbeziehung durch „building a sense of 

shared experience and identity“ (Suk et al. 2021: 289). Eine mögliche Dekonstrukti-

on von Scham legen auch die Ergebnisse der Studie von Gallagher et al. (vgl. 2019: 
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 Die Autor*innen identifizierten 5 Kategorien von Nutzer*innenkonten: Entertainment, Me-
dien, Frauenorganisationen, liberale Aktivist*innen, gewöhnliche Nutzer*innen (vgl. Suk et al. 
2021: 285). Die Untersuchung bezog sich auf 1% zufällig ausgewählter tweets des globalen 
Twitter-Streams, welche mit der Hilfe von Schlagworten durchsucht wurde; letztlich enthielt 
das Daten-Set 296,387 tweets (vgl. Suk et al. 2021: 282). 
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16) – ebenfalls auf der Basis von tweets – nahe, die zeigen, dass in Bezug auf eini-

ge Teilnehmer*innen Scham(angst)- und Schuldgefühle zuvor Disclosure (jahrelang) 

verhinderten, eine Offenlegung jedoch im Zuge der Sichtbarwerdung der Geschich-

ten anderer Opfer ermöglicht wurde (vgl. Gallagher et al. 2019: 16). Die Ergebnisse 

der Untersuchung von Gueta et al. (2020) zur öffentlichen, medial vermittelten Self-

Diclosure62 von Frauen sprechen zudem zum Teil für eine Dekonstruktion von 

Scham (insbesondere aufgrund verletzter Würde) im Zuge einer Identitätsrekon-

struktion, wobei sich hierbei auch der Aufbau eines neuen Selbst und das Zurück-

lassen eines disrupted self mit Verweis auf die Untersuchung von Huemmer et al. 

(2019) spiegeln könnte sowie ggf. Overcomer-Identitäten (vgl. Kapitel 3.1.) in An-

lehnung an Ben-David (2020):  

„[S]elf-disclosure and the ensuing interaction they had with an audience, both online 
and offline, allowed them to engage in a process of identity reconstruction, from 
one of a controlled, fragile, and insignificant victim, to that of a feminist acti-
vist and influencer who is in control, safe, powerful, and significant [Hervorhe-
bung durch Verf.]. Specifically, they believed that this was due to the very large au-
dience reached through public self-disclosure, which made it a much more effective 
means of achieving their goal of social change compared with in-person disclosure.“ 
(Gueta et al. 2020: 630 f.) 

Die Verknüpfung von einerseits Empowerment durch eine Validierung des eigenen 

Erlebens durch ein großes Publikum mit andererseits gesellschaftlich-aktivistischen 

(Aufklärungs-)Bestrebungen hinsichtlich sexualisierter Gewalt deutet sich hierbei an. 

Hinweise darauf ergeben sich auch im Hinblick auf auf die Untersuchung von Suk et 

al. (2021). Nach Suk et al. (2021) hätte innerhalb der #MeToo-Bewegung der net-

worked acknowledgment discourse den activism discourse und somit auch Diskus-

sionen um die strukturellen Aspekte sexualisierter Gewalt angetrieben: Während 

ersterer innerhalb der ersten fünf Monate nach Veröffentlichung des Initial-Posts von 

Milano graduell versiegte, war letzterer während der gesamten Periode durch Stabi-

lität und sogar Wachstum gekennzeichnet (vgl. Suk et al. 2021: 284 f.). Diese Tat-

sache untermauert Hänels (vgl. 2021: 19; 2021a: 40) Feststellung, nach der #Me-

Too eine Bewegung sei, die nach radikalen Veränderungen verzerrter Moralvorstel-

lungen sowie konzeptioneller Rahmungen und Erweiterungen bezüglich möglicher 

Formen sexualisierter Gewalt strebe. Die Veränderungen rund um social meanings 

(vgl. Clark, R. 2016. 800) hinsichtlich sexualisierter Gewalt/Vergewaltigung sind so-

mit im Gange und auch dieser Prozess, sexualisierte Gewalt neu zu konzeptionali-

sieren als „social rather than individual experience and to challenge self-stigmatizing 

beliefs“ (Gueta et al. 2020: 631) kann als schamdekonstruierend bewertet werden, 
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 Vier der 14 Teilnehmerinnen hatten im Rahmen der #MeToo-Kampagne ihre eigenen se-
xuellen Viktimisierungserfahrungen geäußert (vgl. Gueta et al. 2020: 629). 
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da Normen und Normalisierungsprozesse im Kontext der Kategorisierung von Ver-

haltensweisen, die als sexuell viktimisierend bzw. als sexualisierte Gewalt bewertet 

werden verändern und/oder gesellschaftlich diskutiert werden. Die #MeToo-

Disclosures schufen eine vernetzte Disclosure-Landschaft (networked disclosure 

landscape), die wiederum den Impuls zu weiteren Disclosures gab (vgl. Gallagher et 

al. 2019) und vernetzte Anerkennung (vgl. Suk et al. 2021) ermöglichte (somit ver-

mutich ein Zugehörigkeitsgefühl schuf) und den Aktivismus-Diskurs und somit Auf-

klärung zu strukturellen Bedingungen, Mythen etc. in Gang setzte (vgl. Suk et al. 

2021). Somit scheinen zwei Quellen bzw. Bedingungen der Schamdekonstruktion, 

welche sich aus Opferbedürfnissen (vgl. Clark, H. 2010) und der Umkehrung von 

Schamquellen/Bedingungen des Schamerlebens zusammensetzen lassen, in Bezug 

auf alle drei relevanten Schamformen aus der #MeToo-Bewegung herauslesen: 

Anerkennung/Zugehörigkeit (i.V.m. Valdierung und voice, ggf. Kontrolle) sowie Auf-

klärung (i.V.m. Mythenentlarvung bzw. activism discourse/Information). 

Doch neben den schamauflösenden Faktoren bzw. Hinweisen auf derlei Wirkungen, 

wird die mehrfach betonte Ambivalenz von #MeToo bei der Betrachtung potenziell 

schamerhaltender bzw. schamintensivierender Faktoren nur allzu deutlich. Selbst 

Empathie als Schlüssel zur Schamdekonstruktion kann nicht uneingeschränkt als 

solcher gelten, da die transformative, schamauflösende Kraft der Empathie sich 

nach Martingano (2020) nicht entfalten könne, sofern personal distress als ein Indi-

kator für emotionale Empathie63 (Martingano 2020) hohe Werte erreiche: 

„People who report being high in PD [personal distress] are more likely to feel as 
another feels, that is, to suffer others’ pain vicariously and mirror the other per-
sons’ emotions [Hervorhebung durch Verf.]. In response to a rape disclosure, 
therefore, people high in PD may be more likely to experience shame [Hervor-
hebungen durch Verf.].“ (Martingano 2020: 4) 

Neben passiver Empathie nach Boler (1997) kann demnach auch ein emotionales 

Aufgehen und Mitfühlen, welches über empathische Sorge und kognitive Empathie 

hinausgehe (vgl. Davis 1983), Scham als Reaktion auf Disclosure bewirken, welche 

wiederum nach Martingano (2020) zu ablehnenden, distanzierenden Reaktionen 

führen könne. Es liegt nahe anzunehmen, dass Opfer, die Disclosures von anderen 

Personen lesen, ggf. höhere personal-distress-Werte aufweisen könnten, als Perso-

nen, die keine sexualisierte Gewalt erfahren haben – das lassen auch die Ergebnis-

                                                           
63

 Martingano (2020) unterscheidet mit Verweis auf The interpersonal reactivity index (vgl. 
Davis 1983) zwischen emotionaler Empathie (gemessen mittels empathetic concern und 
personal distress) und kognitive Empathie (perspective taking) (vgl. Martingano 2020: 3). Bei 
Martingano (2020) wird nicht gesondert Online-Disclosure aufgeführt, somit können ggf. 
vorliegenden Unterschiede zwischen Offline- und Online-Disclosure nicht festgestellt wer-
den. 
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se der Studie von PettyJohn et al. (2021) vermuten. Wenn dem so wäre, ist es mög-

lich, dass diese Opfer wiederum auf Disclosures von anderen Personen mit Scham 

reagieren. Denn unabhängig von gespiegelter Scham als möglicher Reaktion auf 

Disclosure stellten PettyJohn et al. (2021) retraumatisierende Auswirkungen fest 

bezüglich Personen, die selbst Opfer von sexualisierter Gewalt (hier: sexual assault) 

geworden seien, wobei hier zwar keine sekundäre Viktimisierung im Sinne der in 

Kapitel 4.1. genannten Definition festgestellt werden kann, jedoch in gewisser Weise 

eine Form tertiärer Viktimisierung hinsichtlich einer Verfestigung der Opferrolle, 

auch wenn hier nicht die Reaktionen auf Diclosures bzw. auf die primäre Viktimisie-

rung (Sekundärviktimisierung) ausschlaggebend zu sein scheint, sondern die ret-

raumatisierende Wirkung der gelesenen Disclosure-Inhalte als solcher. Die Teil-

nehmerinnen der Untersuchung von PettyJohn (2021) hätten alle emotional distress 

empfungen als Reaktion auf social media-Inhalte, welche sexuelle Übergriffe (sexu-

al assault) thematisierten, 

„including feelings of anger, sadness, shock, stress, or being ‚upset to the point of 
tears.‘ When asked to reflect on these exposures, survivors reported specific symp-
toms of anxiety, posttraumatic stress disorder, depression, and physical stress in 
their bodies [Hervorhebung durch Verf.]. Survivors indicated that frequent exposure 
to sexual assault content triggered anxiety symptoms, primarily because it prompted 
them to think about their own trauma.“ (PettyJohn et al. 2021: 9 f.) 

Der hier genannte körperlich verankerte bzw. sich körperlich ausdrückende physi-

sche Stress wirft die Frage auf, inwieweit die im 6. Kapitel beschriebene Entkörperli-

chung von Kommunikationsprozessen im Kontext von SNS die Auflösung toxischer 

Scham als leibliche Erfahrung ggf. im Kontext klinisch relevanter, posttraumatischer 

Symptome/Diagnosen allein auf Basis eines networked acknowledgment durch me-

dial vermittelte (Schrift-)Zeichen ohne physische Anwesenheit (und die leiblich-

psychologische Verarbeitung/Wirkung von Gestik, Mimik ggf. auch Berührun-

gen/Zuwendung) möglich ist. Die Ergebnisse der Untersuchung von PettyJohn 

(2021) werfen diesebezüglich Zweifel auf. Zudem lassen die von PettyJohn (2021) 

berichteten retraumatisierende Erfahrungen auch unabhängig einer Betrachtung von 

Körperlichkeit und Leiblichkeit eher auf Kontroll- und Autoritätsverlust, denn auf die 

Wiedererlangung von Kontrolle im Sinne eines der Opferbedürfnisse nach Clark, H. 

(2010) bzw. Autorität nach Majer (2013) und somit nicht auf eine Dekonstruktion von 

Scham in Bezug auf die Teilnehmerinnen schließen. In ähnlicher Weise empfanden 

einige Teilnehmerinnen der Untersuchung von Gueta et al. (vgl. 2020: 633) es als 

überfordend und belastend, den Disclosures und insbesondere Details von vikitmi-

sierenden Handlungen bzw. sexualisierter Gewalt ausgesetzt zu sein und laut Bo-

gen et al. (vgl. 2021: 8276) teilten immerhin 59% der User, welche sich auf Twitter 

an der #MeToo-Bewegung beteiligten Details ihrer viktimisierenden Erfahrungen. 

Einige Teilnehmerinnen der Studie von Gallgher et al. (vgl. 2019: 17) fühlten sich 
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zudem unter Druck gesetzt an #MeToo teilnehmen und sich öffnen bzw. ihr Trauma 

aufgrund einer erzwungenen Konfrontation erneut durchleben zu müssen, somit 

kann hier auch nicht von voice im Sinne einer aktiv und bewusst geführten (Online-

)Selbstpräsentation und einer selbstbestimmten Offenbarung der eigenen Geschich-

te (vgl. Clark, H. 2010) bzw. gesellschaftlicher Teilhabe (vgl. Kay 2020) die Rede 

sein. Es wird zudem deutlich, dass, wie auch Schwerdtner (2021) betont, ein Spre-

chen-Dürfen keinen Druck des Sprechen-Müssens erzeugen sollte. Denn wie Pet-

tyJohns et al. (vgl. 2021: 13) Ergebnisse verdeutlichen, kann der Vergleich der 

Disclosures mit den eigenen Gewalterfahrungen für Opfer ggf. frustrierend bis hin zu 

(in der genannten weiten Auslegung) tertiär viktimisierend wirken, wie die Aussage 

einer Teilnehmerin vermuten lässt: „I wish that happened to me compared to what 

did happen to me“ (PettyJohn et al. 2021: 13). Eine derartige Aussage scheint zum 

einen die Unterschiedlichkeit zu betonen anstelle der „vergleichbare[n] Position“ 

(Majer 2013: 42) der Sprecher*innen/weiblichen Opfer, zum anderen könnte hierbei 

implizit die Betonung der eigenen Opferidentität oder zumindest Hervorhebung der 

Schwere der eigenen Erfahrung im Vergleich zur Erfahrung der anderen Person 

herausgelesen werden. Insbesondere sind die Auswirkungen von derlei Vergleichen 

im Hinblick auf die genannte Vielfältigkeit und Ausweitung der #MeToo-Themen von 

Bedeutung und sie verdeutlichen die „challenges of translating complex ideas into 

tweets“ (Boyle 2019: 53), wenn Frauen Disclosures bezüglich Catcalling, Dig-Pics-

Zusendungen, sexueller Belästigung und Vergewaltigung unter einem Hashtag ver-

sammelt vorfinden und ggf. deren Schwere subjektiv anhand des Abgleichs mit den 

eigenen Erfahrungen messen, auch wenn derlei Vergleiche in Bezug auf die von 

Hänel (vgl. 2021b: 9) genannte Subjektivität der Kategorisierung von (Gewalt-

)Erfahrungen nicht angemessen erscheinen mag. Auch habe die Identifikation mit 

den  gelesenen Geschichten in Verbindung mit abwertenden, mythenreproduzieren-

den Kommentaren in Bezug auf Geschichten anderer Personen, ggf. auch von 

Freund*innen und Familienmitgliedern, bei einigen Teilnehmerinnen zu einer Inter-

nalisierung dieser negativen Bewertungen geführt, so als seien die Kommentare 

direkt an sie selbst gerichtet gewesen (vgl. PettyJohn et al. 2021: 13). Zudem be-

richteten sowohl alle Teilnehmerinnen der Studie von PettyJohn et al. (2021), die 

sexualisierte Gewalt und diesbezüglich zumeist Vergewaltigung erlebt hatten und 

bei denen leichte, nicht klinisch signifikante bis moderate/mittelschwere depressive 

Symptome diagnostiziert wurden, als auch die Teilnehmerinnen der Untersuchung 

von Gueta et al. (2020)64, die innerhalb der letzten zehn Jahre einen sexuellen 

                                                           
64

 Diesebzüglich ist allerdings nicht klar, ob es sich um Disclosures im Rahmen der #MeToo-
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Übergriff erfahren und diesen öffentlich bekannt gemacht hatten, über negative Ver-

änderungen innerhalb der Beziehungen innerhalb ihres näheren Umfeldes nach 

erfolgter Online-Offenbarung. Dies war im Hinblick auf Gueta et al. (vgl. 2020: 632 

f.) insbesondere der Fall, sofern die Täter*innen aus dem Familien- oder Bekann-

tenkreis stammten. Drohhungen oder öffentliche Beleidigungen aus dem familiären 

Umfeld behinderten die Opfer in ihrem well-being und am alltäglichen Funktionieren 

(vgl. Gueta et al. 2020: 632). Einige Teilnehmerinnen berichteten außerdem, die 

Opferidentität nicht hinter sich lassen zu können bzw. dass diese sich durch Disclo-

sure verfestigt habe, im Sinne einer Tertiärviktimisierung, und „being a victim had 

become a central feature of their identity, causing them to lose control over their 

sense of self“ (Gueta et al. 2020: 633). Insgesamt seien die Reaktionen auf Twitter-

Diclosures im Kontext von #Metoo häufiger als positiv bewertet (vgl. u.a. Bogen et 

al. 2021) und die Bewegung insgesamt gewürdigt worden (vgl. Peleg-Koriat & Klar-

Chalamish 2020), doch drängende Reaktionen, welche für Opfer Kontrollverlust 

bedeuten und ihnen ihre Stimme nehmen sowie hinsichtlich einer Validierung ihrer 

Erfahrungen als zumindest ambivalent bewertet werden und somit wenig schamre-

duzierend wirken könnten, waren dennoch auszumachen. Laut Bogen et al. (vgl. 

2021: 8271) enthielten 33% der 763 tweets welche als Reaktionen auf Disclosure 

von sexualisierter Gewalt bewertet wurden als ablenkend und egozentrisch bewerte-

te Kommentare, „as they drew attention away from survivors’ narratives or the sexu-

al violence crisis“ (Bogen et al. 2021: 8271); einige der User drängten die Opfer zu-

dem, Täter*innen zu nennen und/oder ihre Geschichte zu erzählen oder die jeweili-

gen Reaktionen wurden als trolling bewertet: „Tweets characterized as trolling 

mocked or harassed other users, criticized participation in #MeToo or minimized 

survivors’ experiences“ (Bogen et al. 2021: 8274). Derlei Reaktionen könnten be-

züglich ihres distanzierten, abweisenden, belustigenden oder banalisierenden Cha-

rakters in Bezug auf Görgen (2009) und Schneider (2020) als Sekundärviktimisie-

rung angesehen werden (vgl. Kapitel 4.1.). Nach Palmer et al. (vgl. 2021: 87-94) sei 

denkbar, dass die in etwa gleichbleibende Zahl an Disclosures (bezüglich sexual 

assault) von College-Studierenden trotz der Hinweise auf steigende Kategorisierun-

gen vergangener sexueller Interaktionen als ungewollt und einer damit einherge-

henden Selbstidentifikation als Opfer/survivor nach/durch die #MeToo-Bewegung, 

mit den öffentlich sichtbaren, negativen Reaktionen auf Disclosures (insbesondere 

im Hinblick auf Personen des öffentlichen Lebens) und darauffolgenden Diskussio-

nen im Kontext der Kampagne zu erklären sein könnte.  

                                                                                                                                                                     
Bewegung handelte, da, wie bereits angedeutet, Gueta et al. (2020) öffentliche Disclosures 
auch unabhängig  von #MeToo untersuchten. 
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Auf Grundlage der genannten Befunde und Schlussforlgerungen ist zu vermuten, 

dass Disclosure im Rahmen der #MeToo-Bewegung teilweise aus der Perspektive 

der Opfer durch Kontroll- und Autoritätsverlust und Entstimmlichung (als Gegensatz 

zu voice, Kontrolle, Validierung und Anerkennung) zu sekundärer/tertiärer Viktimi-

sierung und einer Aufrechterhaltung von Scham aufgrund verletzter Würde (im Sin-

ne einer fehlenden Anerkennung von Bedürfnissen und Entscheidungen des jeweili-

gen Opfers und somit fehlendes Wohlwollen/Wertschätzung) sowie Scham aufgrund 

von Scham-Schuld-Umkehr (durch das genannte trolling bzw. Aufrechterhal-

tung/Verfestigung von Mythen) und in der Folge Schamangst (ggf. in Bezug auf die 

eigene noch nicht erfolgte Offenlegung/Disclosure oder bezüglich weiterer Schrit-

te/Entscheidungen ggf. in Strafverfolgungskontexten) führen kann, insbesondere 

sofern die Opfer (noch) unter einer depressiven Symptomatik oder postraumati-

schen Störungen leiden und Täter*innen aus dem näheren sozialen Umfeld stam-

men. 

Doch auch wenn kommunikative Praktiken – somit auch Disclosure – im Kontext 

von SNS wohl keinen Ersatz für traditionelle langfristige Unterstützungsformen, un-

terstützende soziale (körperlich-leiblich anwesende) Netzwerke und evidenzbasierte 

Therapieformen im Hinblick auf Heiungsprozesse von Opfern (Bogen et al. 2021: 

8281) und somit auch indirekt nicht bezüglich einer Dekonstruktion toxischer Opfer-

scham bieten können, so lassen sich zusammenfassend durchaus Möglichkeiten 

der Schamauflösung bzw. des Aufbaus von individueller Schamresilienz hinsichtlich 

weiblicher Opfer feststellen. Nach der Theorie der Schamresilienz von Brown (2006) 

ist Schamresilienz die Summe aus: 

„(a) the ability to recognize and accept personal vulnerability; 
(b) the level of critical awareness regarding social/cultural expectations and the 
shame web;  
(c) the ability to form mutually empathic relationships that facilitate reaching out to 
others; and  
(d) the ability to ‚speak shame‘ or posses the language and emotional competence 
to discuss and deconstruct shame.“ (Brown 2006: 47 f.)  

Auch wenn die unter Punkt (a) benannte erforderliche Fähigkeit zur Verarbeitung 

und Akzeptanz der Erkenntnis einer persönlichen Verletzlichkeit (vgl. Lehmann 

2008; Kapitel 2.1.) insbesondere vor dem Hintergrund eventuell bestehender post-

traumatischer Störungen bzw. einer Retraumatisierung nach Vergewaltigungen be-

grenzt sein kann (vgl. PettyJohn 2021), so bietet #MeToo dennoch für (b) eine Platt-

form: für das Erkennen und Hinterfragen des Schamnetzes, 

„a web of layered, conflicting, and competing expectations that are, at the core, pro-
ducts of rigid socio-cultural expectations […] The sociocultural expectations are 
narrow interpretations of who women are “supposed to be,” based on their identity 
(e.g., gender, race, class, sexual orientation, age, religious identity) and/or their role 



88 
 

(e.g., mother, employee, partner, group member). These sociocultural expectations 
are often imposed, enforced, or expressed by individuals and groups (e.g., self, fa-
mily, partners, friends, coworkers, children, membership groups).“ (Brown 2006: 46) 

Im Kontext von sexualisierter Gewalt/Vergewaltigung besteht dieses Schamnetz, 

wie in den vorangegangenen Kapiteln verdeutlich wurde, aus (implizit) wirkenden 

Vergewaltigungsmythen, stereotypen Opferrollenbildern und weiblich-gegenderter 

Scham. #MeToo kann die Dynamiken und Zuschreibungen innerhalb/im Kontext des 

Schamnetzes thematisieren und durch vernetzte Anerkennung (vgl. Suk et al. 2021) 

im Sinne von Punkt (c) empathische Beziehungen und Zugehörigkeit herstel-

len/fördern. Schließlich kann, in Bezug auf Punkt (d), #MeToo dazu verhelfen, 

Scham gesellschaftlich und auf individueller Ebene zur Sprache zu bringen und die-

se Scham den Täter*innenscham zurückzuspiegeln. Dennoch muss in Anlehnung 

an Sundén und Paasonen (vgl. 2020: 34; Kapitel 7.1.), die, wie bereits genannt, 

Scham als backbone des #MeToo-Diskurses beschreiben, festgestellt werden, dass 

eher von einer Zirkulation und Richtungsänderung im Kontext einer Bewusstwer-

dung von Scham und Beschämung gesprochen werden sollte, als von einer Dekon-

struktion der Scham. Es erfolgt somit eher eine shame deflection (vgl. Maruna & Pali 

2020) als eine Auflösung toxischer Opferscham. Zugleich wird deutlich, dass Trau-

matisierung, fehlende Empathie und/oder eine fehlende Reflexion des Elemente des 

shame web sowohl auf individueller (Opfer-)Ebene als auch auf gesellschaftlicher 

Ebene im Kontext von Disclosure im Rahmen von #MeToo zu sekundärer und tertiä-

rer Viktimisierung und einer Verfestigung von opferbezogener Scham führen kann. 

 

8. Schlussbemerkung und Ausblick 

 

Die Scham aufgrund verletzter Würde, die Scham aufgrund von Schuldumkehr so-

wie die Angst vor zukünftiger Beschämung zwängen sexuell viktimisierte Frauen in 

die Rolle des hilflosen, duldenden Opfers im Sinne des victima-Labels. Online-

Disclosure im Kontext technosozialer Praktiken, u.a. mittels Hashtag-Aktivismus 

bietet eine Möglichkeit Scham zu verbalisieren und ein differenzierteres Verständnis 

bezüglich sexueller Viktimisierung und hinsichtlich Opfer-(Selbst-)Zuschreibungen 

zu fördern. Diesbezüglich hat die #MeToo-Hashtag-Kampagne zur Wahrnehmung 

von sexueller Viktimisierung als intersubjektives, strukturell bedingtes Phänomen 

und Anerkennung (weiblicher) Opfer von sexualisierter Gewalt sowie zur Auslösung 

der Scham weiblicher Opfer durch networked acknowledgment beigetragen. Doch 

die vielschichtigen und diffusen, thematischen Verknüpfungen innerhalb des #Me-

Too-Diskurses und eine diesbezügliche Homogenisierungstendenz durch die Fo-
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kussierung der strukturellen Basis sexualisierter Gewalt, nicht zuletzt in Verbindung 

mit Forderungen bezüglich Verschärfungen und Ausweitungen von Straftatbestän-

den, bieten ebenso reichlich Raum für Schamangst und sekundäre/tertiäre Viktimi-

sierung: Schamabwehr von Täter*innen, Mitwisser*innen auf der individuellen und 

strukturellen, gesellschaftlich-institutionalisierten Ebene sowie weiterhin wirkende 

Vergewaltigungsmythen und das victima-Label bilden dafür die Grundlage. Zudem 

ist das Risiko der Abwertung und Beschämung bzw. Aufrechterhaltung der Scham 

der Opfer gegeben, solange #MeToo als moral panic statt moral happening gelabelt 

wird (vgl. Phillips & Chagnon 2021: 420). Insofern sollte gesellschaftlich bzw. poli-

tisch diskutiert werden, wie sichere (Online-, Offline- bzw. Zwischen-)Räume ggf. 

abseits strafrechtlicher Rahmungen bzw. Zielsetzungen sowie abseits desintegrati-

ver Beschämung der Täter*innen durch öffentliche Beschuldigungen geschaffen 

werden können und ob es u.a. mit Bezug auf die Ansätze der feministischen Vik-

timologie opferzentrierte Methoden zur Herstellung informeller Gerechtigkeit (in An-

lehnung an die Prinzipien von Restorative Justice u.a. auch im Kontext technosozia-

ler Praktiken) geben kann, welche zur Entschämung der Opfer beitragen, ohne eine 

toxische Form der Scham zwischen Opfern, Unterstützer*innen und Täter*innen 

fortwährend zirkulieren zu lassen. Die Basis dessen, eine verbindende, transforma-

tive Empathie kann vermutlich nur generiert werden und entschämend im Hinblick 

auf die Opfer wirken, sofern durch den (#MeToo-)Aktivismus (weiterhin) die Bedürf-

nisse von Opfern unter Einbezug ihrer Diversität, strukturelle Ungleichheit in Verbin-

dung mit dem Wirken von Genderrollen und stereotypen Vergewaltigungsnarrativen 

sowie Sexualität und Zustimmung öffentlich diskutiert werden. Denn Verständnis 

und letztlich Anerkennung der Opfer sowie die Förderung und Akzeptanz ihrer (ge-

sellschaftlichen) Zugehörigkeit und Sprachfähigkeit als Basis der Schamdekonstruk-

tion erscheint nur möglich, sofern die (Lebens-)Welten aller sichtbar werden dürfen. 

Abseits strafrechtlicher Möglichkeiten und bei Ausklammerung desintegrativer Be-

schämung von Täter*innen gilt es das erweiterte und in Transformation befindende 

Verständnis von Gewalt anzuerkennen, um der Beschämung von (weiblichen) Op-

fern entgegenzutreten, was jedoch nicht zwangsläufig gleichzusetzen ist mit einer 

Ausweitung sexualstrafrechtlicher Normen. Deutlich wird die Notwendigkeit einer 

Auflösung des desintegrativ beschämenden Anteils der Bewegung zu Gunsten einer 

Ausweitung des auf die Anerkennung von Opferbedürfnissen setzenden Diskurses 

anhand der Tatsache, dass die #MeToo-Bewegung bisher vornehmlich Zuspruch 

durch Frauen und Opfer erhalte (vgl. Peleg-Koriat & Klar-Chalamish 2020). Es könn-

te gemutmaßt werden, dass insbesondere Männer, die nicht Opfer geworden sind, 

mit der Bewegung eher moral panic, Flirtverbote, Maulkörbe und eine Verstrafrecht-
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lichung verbinden als eine Möglichkeit für einen offenen Austausch zu Sexualität, 

Grenzverletzungen, Gewalt und individuelle Bedürfnisse. 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wurden die Körperlichkeit und Leiblichkeit der 

Scham sowie die Auswirkungen von Entkörperungsprozessen im Hinblick auf neue 

kommunikative Praktiken unzureichend thematisiert. (Empirische) Untersuchungen 

diesbezüglichen wären sicher hilfreich, um die Möglichkeiten einer Dekonstruktion 

von opferbezogener Scham im Kontext von technosozialen Praktiken differenzierter 

auszuloten. Auch wurde sich hinsichtlich der vorliegenden Ausführungen auf westli-

che Gesellschaften bezogen, hierbei erfolgte (bis auf die Fokussierung der deut-

schen justiziellen Gegebenheiten und punktuellen Schwerpunktsetzungen im Hin-

blick auf den deutschen Sprachraum/Deutschland) auch innerhalb dieser Begren-

zung wiederum keine differenziertere nach soziokulturellen/sozioökonomischen 

Kontexten aufgegliederte Analyse. Es erfolgte zudem keine Unterscheidung von 

pseudonymisierter Disclosure im Kontext von SNS und Diclosure unter Klarnamen 

und die sich daraus ggf. ergebenden Unterschiede im Hinblick auf die Schamde-

konstruktion bzw. potenziell sekundär viktimisierenden  Reaktionen. Auch wurden 

die unterschiedlichen SNS wie Twitter, Facebook usw. nicht gesondert im Hinblick 

auf eine Entschämung durch Online-Disclosure betrachtet. Eine distinkte Trennung 

von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt wurde zwar, wie in der Einleitung 

beschrieben, bewusst nicht vorgenommen, doch insbesondere um Wirkungen bes-

ser erfassen bzw. messen zu können und die Weitläufigkeit und zum Teil undiffe-

renzierte diskursive Praxis der #MeToo-Bewegung nicht wiederum zu reproduzie-

ren, wären insbesondere empirische Studien konkret in Bezug auf die Dekonstrukti-

on von Scham nach Vergewaltigungen hilfreich. 

Letztlich ist jedoch an diesem Punkt festzustellen, dass, um auf Veselkas (1998) 

Worte aus dem zu Beginn der vorliegenden Ausführungen genannten Zitat zurück-

zukommen, die #MeToo-Bewegung ein wenig dazu beigetragen hat, die Frage „How 

much are we training ourselves to crumble?“ (Veselka 1998: Abs. 4) in Verbindung 

mit den Verknüpfungen zwischen Weiblichkeit, Scham und sexueller Viktimisierung 

sowie Sekundär- und Tertiärviktimisierung in den Fokus zu rücken. Die Zirkulation 

von Scham und Beschämung wird durch die Bewegung nicht verhindert, doch 

(wenn auch risikobehaftet) aussprechbar. Somit bietet #MeToo Opfern die Möglich-

keit, sich mit ihren Bedürfnissen zu zeigen, Schamresilienz aufzubauen und zu-

gleich die gesellschaftliche Sprachfähigkeit und Aushandlungs- sowie Ausdifferen-

zierungsprozesse hinsichtlich Sexualität, sexualisierter Gewalt und Sexualdelikten 

zu fördern bzw. offen zu verhandeln. 
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